
Antrag

Wochenendhaus-
Kompakt-Police



Sie möchten die freie Zeit in Ihrem Wochenendhaus unbeschwert genießen. Das können Sie, wenn Sie den
umfassenden und günstigen Schutz der Basler haben: die Wochenendhaus-Kompakt Police.

Gilt z. B. für 
■ Wochenend- und Ferienhäuser
■ Datschen
■ Sommerhäuser
■ Cottages
■ festinstallierte Wohnwagen mit fester Überdachung
■ festinstallierte Wohnmobile mit fester Überdachung
bis zu einer Wohnfläche von 60 qm.

Mit dieser kombinierten Wohngebäude- und Hausratdeckung ist Ihr Wochenendhaus und der darin befindliche
Hausrat gegen die häufigsten Gefahren des Alltags geschützt. Versicherungsschutz besteht zu einer günstigen
Pauschalprämie in einem Vertrag mit einer Versicherungssumme. 

Schutz besteht bei Schäden durch:
■ Feuer
■ Leitungswasser (auch Austritt von Wasser aus Zisternen, Kanistern etc.)
■ Sturm/Hagel
■ Einbruchdiebstahl*
■ Vandalismus nach einem Einbruch*

Und das ist versichert: 
■ Versichert ist das Wochenend- oder Ferienhaus und der Hausrat (Einrichtung, Vorräte etc.) zum Neuwert.
■ Auf die Anrechnung einer Unterversicherung wird bei korrekter Ermittlung der Wohnfläche verzichtet.
■ Unterhaltungselektronik (z.B. Handy, PDA, Blackberry, Fernseher, Radio, Notebook, Computer,

Spielekonsole etc.) ist bis 2.000 EUR je Schadenfall mitversichert.
■ Fahrräder sind nach einem Einbruchdiebstahl in ein Gebäude bis 200 EUR je Fahrrad mitversichert.
■ Wertsachen gelten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
■ Eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 EUR je Schadenfall gilt generell vereinbart.

Und wenn es mal ganz schlimm kommt:
Mitversichert sind nach einem Schaden zusätzlich anfallende Kosten, z.B. für Aufräumungs- und Abbruch-
arbeiten etc.

*gilt nur bei Hausrat 

Der beste Schutz für Ihr
Häuschen im Grünen.



1.	 Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine kombinierte Wohngebäude- und Haus-
ratversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Allge-
meinen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung 
(VGB 2000 – Fassung 2008), die Besonderen Vereinbarungen 
zur Wochenendhaus-Kompakt-Police – Fassung 2008 sowie 
alle weiteren im Antrag genannten Besonderen Bedingungen 
und Vereinbarungen.

2.	� Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht 
versichert?
Wir versichern Ihr Ferien- oder Wochenendhaus (auch festin-
stallierte Wohnwagen / Mobilheime mit fester Überdachung) 
und den darin befindlichen Hausrat gegen Schäden durch 
Feuer, Leitungswasser (Rohrbrüche), Sturm und Hagel. Der 
Hausrat ist drüber hinaus auch gegen Schäden durch Ein-
bruchdiebstahl und Vandalismus nach einem Einbruch versi-
chert. Näheres hierzu finden Sie in den VGB 2000 – Fassung 
2008, den Besonderen Vereinbarungen zur Wochenendhaus-
Kompakt-Police – Fassung 2008 und Ihrem Antrag. 

Wir ersetzen Ihnen den Neuwert Ihres Gebäudes sowie Ihrer 
Hausratgegenstände bis zur vereinbarten Versicherungs
summe. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den §§ 11 
und 26 VGB 2000 – Fassung 2008 sowie in den §§ 11 und 
15 der Besonderen Vereinbarungen zur Wochenendhaus-Kom-
pakt-Police – Fassung 2008 und in Ihrem Antrag.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht nur auf den reinen 
Baukörper Ihres Gebäudes oder auf Haushaltsgegenstände, 
wie Möbel, Teppiche, Bekleidung. 

Zu Ihrem Gebäude zählen auch verschiedene Einbauten (z.B. 
fest verlegte Fußbodenbeläge). Selbst das Zubehör, welches 
zur Instandhaltung des Gebäudes notwendig ist oder das des-
sen Nutzung erst möglich macht, ist versichert.

Ihr Hausrat umfasst auch Anbaumöbel/ -küchen, Kanus, 
Schlauchboote, Fall-/Gleitschirme und Anderes. Die Entschä-
digung  für elektronische Geräte der Kommunikations- und 
Unterhaltungstechnik sowie Foto- und Filmapparate ist auf 
insgesamt 2000 EUR je Versicherungsfall begrenzt.

Kein Versicherungsschutz besteht für Wertsachen und für 
Kraftfahrzeuge aller Art. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in § 1 VGB 2000 – 
Fassung 2008 sowie in den Zusätzlichen Bedingungen zur 
Wohngebäudeversicherung und Hausratversicherung der 
besonderen Vereinbarungen zur Wochenendhaus-Kompakt-
Police – Fassung 2008

3.	� Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn be­
zahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder verspätet 
zahlen?

Gesamtprämie inkl. 
Versicherungsteuer  EUR

Prämienfälligkeit 	� jährlich, jeweils zum 
1.  eines Jahres 

	� vierteljährlich, jeweils zum  
1.  und danach vierteljährlich

	� halbjährlich, jeweils zum 
1.  und danach halbjährlich

	� monatlich, jeweils zum 
1.  eines Monats

Erstmals zum  
Vertragsbeginn am  (tt.mm.jj)

Ablauf des 
Vertrages zum  (tt.mm.jj)

Denken Sie bitte daran, dass Sie die Prämie unverzüglich 
zu zahlen haben, wenn der oben angegebene Zeitpunkt des 
Versicherungsbeginns erreicht ist; Ihr Widerrufrecht bleibt 
hiervon selbstverständlich unberührt. Bei verspäteter Zah-
lung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Eingang 
der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem können wir bis 
zum Eingang der verspäteten Zahlung vom Vertrag zurücktre-
ten. Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge nicht rechtzeitig, 
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Außerdem können 
wir den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen kündigen. 
Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie 
bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 
Bitte beachten Sie, dass sich die Prämie während der Laufzeit 
ändern kann. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag 
und §13 bis §16 VGB 2000 – Fassung 2008.

4.	 Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst 
müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Des-
halb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz 
herausgenommen. Nicht versichert sind insbesondere

	� Wertsachen  
(z.B. Urkunden, Schmucksachen, Pelze, Bargeld)

	� Schäden an Kraftfahrzeugen

	� Schäden an Photovoltaikanlagen

	� Schäden durch Schwammbildung

Näheres hierzu finden Sie in den VGB 2000 – Fassung 2008 
und in den Besonderen Vereinbarungen zur Wochenendhaus- 
Kompakt-Police – Fassung 2008.

Produktinformationsblatt für Wochenendhaus-Kompakt-Police nach VGB 2000 – 
Fassung 2008

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. 
Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. 

Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten 
Versicherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 
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Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine 
vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe finden Sie jeweils 
im Anschluss an die Beschreibung der versicherten Gefahren (§§ 
4 bis 8 VGB 2000 – Fassung 2008). Darüber hinaus finden Sie 
eine Darstellung der nicht versicherten Sachen in § 1 VGB 2000 
– Fassung 2008 sowie in den Zusätzlichen Bedingungen zur 
Wohngebäudeversicherung und Hausratversicherung der be-
sonderen Vereinbarungen zur Wochenendhaus- Kompakt-Police 
– Fassung 2008 

5.	� Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflicht haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Andernfalls können 
wir uns vorzeitig von dem Vertrag lösen und Sie verlieren Ihren 
Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können wir auch die Versi-
cherungsbeiträge anpassen. Näheres entnehmen Sie bitte § 22 
VGB 2000 – Fassung 2008. Wenn für Ihr Ferien oder Wochen-
endhaus bereits eine Wohngebäude- oder Hausratversicherung 
besteht oder bestand, nennen Sie uns bitte Ihre gesamten 
Vorversicherer.

6.	� Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflicht 
haben?
Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertrags-
beginn angegeben haben, kann sich die Notwendigkeit ergeben, 
den Versicherungsvertrag anzupassen (z.B. Änderung der Wohn-
fläche des versicherten Ferien- oder Wochenendhauses durch 
Umbaumaßnahmen). Sie müssen uns daher eine Mitteilung 
machen, wenn sich diese Umstände verändern. 

Welche Verpflichtungen konkret bestehen, entnehmen Sie bitte 
§§ 23 und 24 VGB 2000 – Fassung 2008 sowie §§ 12 und 13 der 
zusätzlichen Bedingungen zur Hausratversicherung.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie 
haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Um-
ständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Nä-
heres entnehmen Sie bitte § 23 und § 25 VGB 2000 – Fassung 
2008 sowie § 13.1b) der zusätzlichen Bedingungen zur Haus-
ratversicherung.

7.	� Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflicht haben?
Rufen Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr, schließen Sie bei 
Leitungswasserschäden den Haupthahn. Versuchen Sie den 
Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu gefähr-
den. Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, setzen Sie sich bitte 
unverzüglich mit uns in Verbindung. Bitte erleichtern Sie uns 
die Untersuchungen, die nötig sind, um Ursache und Höhe des 
Schadens festzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie 
in § 25 VGB 2000 – Fassung 2008 sowie in § 14 der zusätzlichen 
Bedingungen zur Hausratversicherung .

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie 
haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ih-
ren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter 
Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Näheres entnehmen Sie bitte § 25 VGB 2000 – Fassung 2008 
sowie § 14.2 der zusätzlichen Bedingungen zur Hausratversi-
cherung.

8.	 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags gemäß 
Ziffer 3 dieses Blattes rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung die-
ses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt für den Beginn Ihres 
Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte ebenfalls Ziffer 3 
dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslauf-
zeit und -ende. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens ei-
nem Jahr verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr, wenn Sie den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem 
Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit 
von mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende 
des dritten Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns 
Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei 
Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes darauffolgenden Jahres 
zugehen muss. Weitere Einzelheiten können Sie § 18 VGB 2000 
– Fassung 2008 entnehmen.

9.	 Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündi-
gungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen Ihnen 
weitere Kündigungsrechte zu. Hierzu gehört das Recht, dass Sie 
oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen können, wenn wir 
eine Leistung erbracht haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
§ 20 VGB 2000 – Fassung 2008.

Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft  |  Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg v.d.H.  |  Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 9357 
Vorstand: Dr. Frank Grund – Vorsitzender, Clemens Fuchs, Hubertus Ohrdorf, Dr. Christoph Wetzel  |  Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Alexander Tourneau
Basler Straße 4, 61345 Bad Homburg v.d.H.  |  USt-ID-Nr. DE 226249624  |  Internet: www.basler.de  |  E-Mail: info@basler.de
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Registrierungs-Nr.

D -
Wochenendhaus-Kompakt-Police
Antrag/Deckungsnote 
Antragsteller bereits Basler Kunde   ja   nein

Herr    Frau    ohne Anrede,  andere Anrede/Titel

Nachname

Vorname Staatsangehörigkeit

Straße/Haus-Nr. 

PLZ/Wohnort

D-

Neuantrag
Änderungsantrag VS-Nr.  Ersatz für VS-Nr.

GSt./Vermittler Partner-Nr.

Versicherungsbeginn 0.00 Uhr

Versicherungsablauf 0.00 Uhr

Zahlungsweise: jährlich

Einzugsermächtigung
Bis zum jederzeit möglichen Widerruf ist die Basler Securitas ermächtigt, die Abbuchung der fälligen Prämie von folgendem Konto zu veranlassen:
Bankleitzahl Konto-Nr. Geldinstitut – Name und Ort ggf. Zweigstelle

Kontoinhaber – nur ausfüllen, falls nicht Antragsteller
Nachname Vorname

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder von der getroffenen Vereinbarung ab, kann die Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft die Prämie unab-
hängig von dem Bestehen eines Widerspruchsrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn – einziehen.

Vorversicherungen der letzten 5 Jahre (auch nicht versicherte Vorschäden des Antragstellers bzw. Ehegatten/Lebensgefährten)
Bestand Vorversicherung? nein  ja, gekündigt durch Versicherer  Versicherungsnehmer
Versicherer Vers.-Nr. Ablauf Vorschäden (Anzahl, Art, Tag, Höhe)

Risikobeurteilung/Deckungsumfang
Versicherungsort Straße/Haus-Nr. oder Flurstück-Nr. PLZ/Ort

Wohngebäudeversicherung inkl. Hausratversicherung zum Neuwert
Ein genereller Selbstbehalt in Höhe von 150 EUR je Schadenfall gilt vereinbart.

Versicherungsumfang Wohngebäude Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel
Versicherungsumfang Hausrat Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch
Weitere Informationen zum Versicherungsumfang entnehmen Sie bitte der Antragsrückseite.

Baujahr des Gebäudes (keine Zeichnung für Gebäude älter als 30 Jahre)

Bauartklasse I,II oder III ja  nein teilweise gewerblich oder beruflich genutzt ja  nein
Art des Gebäudes Ferien-/Wochenendhaus

festinstallierter Wohnwagen mit fester Überdachung 
festinstalliertes Wohnmobil mit fester Überdachung

Besteht Denkmalschutz  ja  nein Besteht – auch teilweise – landwirtschaftliche Nutzung  ja  nein

Ausstattung Sind folgende Ausstattungen vorhanden
Schwimmbecken  ja  nein    Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen  ja  nein    Photovoltaikanlage  ja  nein

Sicherung Das zu versichernde Ferien-/Wochenendhaus ist durch eine handelsübliches Sicherheitsschloss (möglichst bündig) gesichert ja  nein

Wohnfläche und Vorhandene Wohnfläche in Quadratmetern: qm
Versicherungssumme

Risikozuschläge/
Gefahrerhöhungen Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlage vorhanden nein   ja (Zuschlag 10 EUR)

Bäume mit einer Höhe von mehr als 8 Metern, die sich in der
unmittelbaren Nähe des versicherten Gebäudes befinden nein   ja (Zuschlag 10 EUR)

Vorschaden 1 Vorschaden (auch unversichert) in den vergangenen 5 Jahren (Zuschlag 50%)
(Bei mehr als 1 Vorschaden keine Zeichnung möglich!)

Jahresprämie inkl. der z.Zt. geltenden Versicherungssteuer
Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte die Erklärungen und die allgemeinen Hinweise und Erläuterungen zum Versicherungsschutz und den Vertragsgrundlagen. Die Erklärungen enthalten
das Merkblatt und die Einverständniserklärung zum Datenschutz, die Belehrung über das Widerrufsrecht und dessen Folgen sowie die Hinweise auf die Obliegenheiten vor Vertragsschluss und im Schadenfall.
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie alle Erklärungen und Vertragsbestimmungen an. Die aufgeführten Erklärungen gelten als abgegeben. Eine Durchschrift des Antrages wird mir sofort nach der Unterzeichnung
ausgehändigt. Mir ist bekannt, dass der beitragspflichtige Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und frühestens mit Eingang des Widerrufs endet. Ich willige ein, dass meine Antrags- bzw.
Versicherungsdaten (Name/Vorname/Geburtsdatum bzw. Firma, Straße/Hausnummer, PLZ/Ort) vor Vertragsabschluss zur Prüfung des Antrags und bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehung zu
Zwecken der Vertragsverwaltung und -abwicklung im Rahmen einer Bonitätsprüfung genutzt werden.

Ort Datum Unterschrift des Vermittlers Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des Kontoinhabers 
bei Minderjährigen 
der gesetzliche Vertreter

EUR

EUR

■ bis 60 qm
(VS-Summe 40.000 EUR)
Jahresnettoprämie
100,00 EUR

■ bis 40 qm
(VS-Summe 25.000 EUR)
Jahresnettoprämie
80,00 EUR

■ bis 20 qm
(VS-Summe 15.000 EUR)
Jahresnettoprämie
70,00 EUR

D-

EUR

EUR

EUR



Wochenendhaus-
Kompakt-Police
Nicht versichert werden können:
Ferien- und Wochenendhäuser
– der Bauartklassen IV oder V,
– mit einer Wohnfläche größer 60qm,
– mit einem Alter älter 30 Jahre,
– die sich nicht in neuwertigem oder 

grundrenoviertem Zustand befinden,
– mit mehr als 1 Vorschaden (auch unversichert) 

in den vergangenen 5 Jahren,
– mit einem (auch geringen Gewerbeanteil) oder

beruflich oder gewerblich genutzten Räumen,
– mit teilweiser landwirtschaftlicher Nutzung,
– im Ausland,
– die unter Denkmalschutz stehen,
– mit Schwimmbecken, Fußboden-, Wand- oder

Deckenheizungen, Photovoltaikanlagen,
– mit Elementarschaden-Deckung,
– Vertragslaufzeit < 1 Jahr,
– Wertsachen in der Hausratversicherung,
– eingelagerter Hausrat,
– Gebäude bei denen es sich nicht um Ferien- oder

Wochenendhäuser handelt und die aus anderen
Gründen (z.B. Verkaufsabsichten, Sanierung etc.) dau-
erhaft oder überwiegend nicht genutzt werden,

– die nicht durch ein handelsübliches Sicherheits -
schloss (möglichst bündig) gesichert sind,

– Feststehende Wohnwagen ohne feste Überdachung,
– Feststehende Mobilheime ohne feste Überdachung
– Kündigung durch Vorversicherer oder Aufhebung 

in beiderseitigem Einverständnis.
– Ferien- oder Wochenendhäuser, die dauerhaft aus

anderen Gründen (Verkaufsabsichten, Sanierung etc.)
nicht genutzt werden (leer stehen).

Zuschlagspflichtige Risiken
Zuschlagspflichtig (siehe Antrag) sind Risiken
– mit Klima-, Wärmepumpen- oder Solaranlagen, 
– bei denen sich Bäume mit einer Höhe von mehr als 

8 Metern in der unmittelbaren Nähe des versicherten
Gebäudes befinden,

– zu denen in den vergangenen 5 Jahren ein
Vorschaden angefallen ist.

Bäume befinden sich dann in der unmittelbaren Nähe des
versicherten Gebäudes, wenn sie aufgrund ihrer Höhe im
Fall eines Umsturzes das versicherte Gebäude erreichen
und beschädigen können.

Vertragsgrundlagen
Für den im Rahmen dieses Antrages neu abgeschlossenen
Vertrag gelten im einzelnen folgende Bedingungen:

Wohngebäude- und Hausratversicherung
– Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen

(VGB 2000 – Fassung 2008)
– Besondere Vereinbarungen zur Wochenendhaus-

Kompakt-Police – Fassung 2008
– Zusätzliche Bedingungen zur Wohngebäude-

Versicherung
– Zusätzliche Bedingungen zur Hausratversicherung.
1. Welche Bedingungen und Klauseln für den einzelnen

Vertrag gelten, ergibt sich jeweils aus Antrag und
Versicherungsschein.

2. Für Verträge, die unter der im Antrag genannten
Versicherungsscheinnummer unverändert fortgeführt
werden, gelten die bisherigen – bereits früher 
ausgehändigten – Klauseln und Bedingungen.

Allgemeine Hinweise und Erläuterungen zum
Versicherungsschutz

1. Deckungsumfang
Versichert gilt das im Versicherungsschein genannte
Ferien- oder Wochenendhaus gegen Schäden durch
Wohngebäude: 
Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel.
Hausrat: 
Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl
und Vandalismus nach einem Einbruch.

2. Versicherungssumme/Versicherungswert
Die vereinbarte Versicherungssumme gilt summarisch
in einer Position auf Erstes Risiko für die Wohn -
gebäude- und die Hausratversicherung. Versicherungs -
wert ist grundsätzlich der Neuwert (§ 11 VGB 2000 –
Fassung 2008 und § 11 der Zusätzlichen Bedingungen
zur Hausratversicherung) der versicherten Sachen 
(§ 1 VGB 2000 – Fassung 2008 und § 1 der zusätzlichen
Bedingungen zur Hausratversicherung). Ist der Zeit -
wert der versicherten Sachen im Schadenfall niedriger

als 40% des Neuwertes, gilt als Versicherungswert 
nur der Zeitwert.
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert (Wieder -
beschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte) 
in neuwertigem Zustand abzüglich der Wertminderung
durch Alter und Abnutzung.

3. Übergreifende Entschädigungsgrenzen 
Die Entschädigung für Glasscheiben ist je Versicherungs-
fall (§ 4 VGB 2000 – Fassung 2008 und § 3 der Zusätz -
lichen Bedingungen zur Hausratversicherung) auf 500
Euro begrenzt.
Die nachstehend aufgeführten Positionen gelten sum-
marisch in einer Position mit dem Entschädigungs -
betrag bis zur Höhe der Versicherungssumme auf
Erstes Risiko versichert:
– § 2 Nr. 1. a)-c) VGB 2000 – Fassung 2008

(Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- 
und Schutzkosten, Schadenabwendungs- und
Schadenminderungskosten,

– § 26 Nr. 4. VGB 2000 – Fassung 2008 
(Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen),

– § 2 Nr. 1. a)-h) und § 2 Nr. 2. der Besonderen
Bedingungen zur Hausratversicherung (Aufräumungs -
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Transport-
und Lagerkosten, Schlossänderungskosten,
Bewachungskosten, Kosten für provisorische Maß -
nahmen, Reparaturkosten für Gebäudeschäden,
Reparaturkosten für gemietete Ferien-/Wochenend -
häuser, Schadenabwendungs- und Schaden -
minderungskosten).

4. Selbstbeteiligung
Für jeden Versicherungsfall (siehe § 4 VGB 2000 –
Fassung 2008 und § 3 der Zusätzlichen Bedingungen
zur Hausratversicherung) gilt eine Selbstbeteiligung in
Höhe von 150 Euro als vereinbart.

Zusätzliche Bedingungen zur 
Wohngebäude-Versicherung (Auszug)
1. Abweichend von § 1 Nr. 3 VGB 2000 – Fassung 2008

gelten Photovoltaikanlagen vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen. Hierbei ist es unerheblich, ob sich die
Photovoltaikanlage in dem Gebäude befindet oder
außen an dem Gebäude angebracht ist. 

2. Abweichend von § 3 VGB 2000 – Fassung 2008 gilt
Mietausfall vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

3. Abweichend von § 6 Nr. 1 VGB 2000 – Fassung 2008
erstreckt sich der Versicherungsschutz ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen und
Schwimmbecken.

4. In Erweiterung zu § 6 Nr. 1 VGB 2000 – Fassung 2008
gilt Wasser, das aus Kanistern, Zisternen und vergleich-
baren Wasserbehältnissen und dem damit verbunde-
nen Leitungssystem austritt, Leitungswasser gleichge-
stellt.

Zusätzliche Bedingungen zur
Hausratversicherung (Auszug)
1. Versichert ist der gesamte Hausrat. Dazu gehören alle

Sachen, die dem Haushalt des Versicherungsnehmers
zur privaten Nutzung dienen.

2. Wertsachen gelten vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen (§ 1 Nr. 8).

3. Die Entschädigung für Foto- und Filmapparate sowie
elektronische Geräte der Kommunikations- und
Unterhaltungstechnik, z.B. Handy, PDA, Blackberry,
Fernseher, Radio, Stereoanlage, Notebook, Computer,
Pocket-PC, MP3-Player, Video-, CD- oder DVD-Player
(auch tragbare), Spielekonsole, Organizer,
Navigationssystem etc., jeweils mit Zubehör, ist insge-
samt auf 2.000 Euro je Versicherungsfall (siehe § 3)
begrenzt.

4. Die Entschädigung für Fahrräder nach einem Einbruch -
diebstahl (siehe § 5 Nr. 1. und 2.) ist je Fahrrad auf 200
Euro begrenzt.

5. Wasser, das aus Kanistern, Zisternen und vergleichba-
ren Wasserbehältnissen und dem damit verbundenen
Leitungssystem austritt gilt Leitungswasser gleichge-
stellt (§ 7 Nr. 1 f). 

Tarifanpassung
1. Der Prämiensatz wird unter Berücksichtigung der

Schaden aufwendungen, der Kosten (Provisionen, Sach-
und Personalkosten und Aufwand für Rück versicherung),
des Gewinnansatzes und ggf. der Feuerschutzsteuer
kalkuliert.

2. Der Versicherer ist berechtigt, den Prämiensatz für
bestehende Versicherungsverträge jährlich zu über -
prüfen. Hierbei ist zusätzlich auf der Basis der bisherigen
Schadenentwicklung auch die voraussichtliche künftige
Entwicklung des unternehmensindividuellen Schaden -
bedarfs zu berücksichtigen.

3. Tarifliche Anpassungen von Prämiensätzen können
vom Versicherer zur Hauptfälligkeit des Vertrages mit

Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres
vorgenommen werden. 

4. Der Prämiensatz wird für Teile des Gesamtbestandes,
die nach objektiv risikobezogenen Kriterien abgrenzbar
sind (z.B. Nutzungsart der Gebäude, Bauart, Alter oder
geographische Lage), mittels anerkannter mathematisch-
statistischer oder geographischer Verfahren getrennt
ermittelt. Preissteigerungen, die in die Entwicklung des
Anpassungsfaktors eingeflossen sind, dürfen bei der
Neukalkulation nicht noch einmal berück sichtigt werden. 

5. Der Versicherer ist berechtigt, einen sich ergebenden
Anpassungsbedarf an die betroffenen Versicherungs -
verträge weiterzugeben.
5.1. Prämiensenkungen gelten automatisch – auch

ohne Information des Versicherungsnehmers – als
vereinbart.

5.2. Prämienerhöhungen werden dem Versicherungs -
nehmer unter Gegenüberstellung der alten und
neuen Prämienhöhe mindestens einen Monat vor
Haupt fälligkeit mitgeteilt. Der Versicherungs -
nehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb
eines Monats nach Eingang der Mitteilung 
mit sofortiger Wirkung, frühes tens jedoch zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Prämien -
erhöhung, kündigen. 

6. Individuell vereinbarte Zuschläge oder tarifliche
Nachlässe bleiben von der Tarifanpassung unberührt.

7. Die bedingungsgemäße Änderung des Anpassungs -
faktors bleibt von diesen Bestimmungen unberührt. 

Unterversicherung
1. Der Versicherer nimmt keinen Abzug wegen Unter -

versicherung vor (Unterversicherungsverzicht), sofern
die Anzahl der Quadratmeter Wohnfläche und die
Angaben zu den Risikozuschlägen/Gefahrerhöhungen
korrekt angegeben wurden.

2. Eine Unterversicherung wird im Verhältnis der tatsäch-
lich zu berechnenden Prämie zu der aufgrund der
Antragsangaben berechneten Prämie im Schadenfall
angerechnet. 

3. Eine Unterversicherung wird insofern auch dann ange-
rechnet, wenn die Frage nach den Risikozuschlägen/
Gefahrerhöhungen nicht wahrheitsgemäß beantwortet
wurde.

4. Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung
des Gebäudes und die Angaben zu den Risiko -
zuschlägen/Gefahrerhöhungen gemäß Antrag von den
tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss
abweicht, so besteht der Unterversicherungsverzicht
gemäß Nr. 1 weiterhin, wenn die abweichenden
Angaben nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
des Versicherungsnehmers beruhen.

5. Der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 1 gilt ferner
nicht, wenn die Wohnfläche des Gebäudes nach Ver -
tragsabschluss durch bauliche Maßnahmen verändert
oder eine einen Risikozuschlag auslösende Veränderung
vorgenommen wurde und die Veränderung dem Ver -
sicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. 

Bonitätsklausel
Informationen zum bisherigen Zahlverhalten beziehen wir
von der InFoScore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99,
76532 Baden-Baden.
Bonitätsinformationen aus Basis mathematisch-statistischer
Verfahren wir beziehen wir von der INFORMA Unternehmens -
beratung GmbH, Freiburger Str. 7, 75179 Pforzheim, 
Tel. 0 18 05/13 66 33 (0,12 EUR/Minute). Dieser Hinweis
erfolgt entsprechend den Vorschriften des § 33 Abs. 1
Bundesdatenschutzgesetz. 
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Bestätigung der Ihnen ausgehändigten Unterlagen

Wochenendhaus-Kompakt-Police:	
	 	 Produktinformationsblatt für die Wochenendhaus-Kompakt-Police (allgemeine Infos)

	 	 Antrag/Deckungsnote auf Wochenendhaus-Kompakt-Police vom

		

	 	 Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 2000)

	 	 Besondere Vereinbarungen zur Wochenendhaus-Kompakt-Police

Allgemeine Informationen (gilt für alle Sparten)
	 	 Allgemeine Informationen zum Vertrag gemäß VVG-Informationspflichtenverordnung
	 	 Merkblatt zur Datenverarbeitung 
	 	 Belehrung über das Widerrufsrecht und Mitteilung über die Folgen von Anzeigepflichtverletzungen
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	 Bestätigung:
	 Hiermit bestätige ich den vollständigen und rechtzeitigen Erhalt aller oben aufgeführten Unterlagen zum Leistungsvorschlag vom

	

	 	 Ich erhielt die Unterlagen auf eigenen Wunsch in Papierform

	 	 Ich erhielt die Unterlagen auf eigenen Wunsch in elektronischer Form (CD-ROM) 

	 	� Ich bin ausreichend informiert und wurde über mein Widerrufsrecht ausreichend belehrt. 

	 Antragskennung:

	

	 Antragsteller:	
	 Vorname, Name:	

	 Anschrift:	

			 

			   	
			   Ort, Datum			   Unterschrift des Antragstellers
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Informationen zum Versicherer

1.	� Wer ist die Basler Securitas Versicherungs-
Aktiengesellschaft?

	 Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft 
	 Basler Straße 4 
	 61345 Bad Homburg

	 Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg v.d.H. 
	 Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. 
	 Registernummer: HRB 9357

2.	� Wie lautet die ladungsfähige Anschrift der Basler 
Securitas Versicherung? 

	 Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft 
	 Basler Straße 4 
	 61345 Bad Homburg

	� Die Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft wird 
vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch Dr. Frank 
Grund – Vorsitzender, Clemens Fuchs, Hubertus Ohrdorf, Dr. 
Christoph Wetzel.

3.	� Worin besteht unsere Hauptgeschäftstätigkeit und wer 
ist die zuständige Aufsichtsbehörde?

	� Unsere Hauptgeschäftstätigkeit umfasst den im In- und 
Ausland unmittelbaren Betrieb aller Zweige des privaten 
Versicherungswesens sowie die mittelbare Übernahme  
privater Versicherungen in allen Zweigen. Ausgenommen 
ist der unmittelbare Betrieb der Lebens- und Kranken
versicherung, soweit gesetzliche Vorschriften dies aus-
schließen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus neben 
Versicherungsgeschäften nur solche Geschäfte betreiben, die 
hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

	 Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die:

	� Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn

Informationen zur angebotenen Leistung 

4.	� Welche wesentlichen Merkmale liegen der 
Versicherungsleistung zu Grunde?

	� Diesem Vertrag liegen die im Antrag bzw. Angebot genann-
ten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Tarifbe
stimmungen und Sondervereinbarungen sowie das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland zu Grunde.

5.	� Wie gestalten sich die Beiträge und deren 
Zahlungsdauer?

	� In Ihrem Antrag finden Sie Informationen darüber, für welchen 
Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. 

	� Bitte bezahlen Sie den ersten Beitrag spätestens zwei Wochen 
nach Erhalt des Versicherungsscheins. Anderenfalls beginnt 
der Versicherungsschutz erst mit dem Eingang der verspäte-
ten Zahlung bei uns. Außerdem können wir bis zum Eingang 
der verspäteten Zahlung vom Vertrag zurücktreten. 

	� Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge nicht rechtzeitig, 
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Außerdem können 
wir den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen kündigen.

	� Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie 
bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 

6.	� Welche Kosten können zusätzlich bei Abschluss des 
Versicherungsvertrages anfallen?

	� Nebengebühren und Kosten (außer den gesetzlichen Abgaben, 
Mahngebühren sowie den Kosten bei der Nichteinlösung des 
Lastschriftverfahrens) werden nicht erhoben. Die Ausübung 
Ihnen vertraglich zustehender Rechte (z.B. Einräumung eines 
Bezugsrechts, Beitragsfreistellung, Kündigung) ist gebüh-
renfrei. Allgemeine Betriebskosten sind ebenfalls mit der 
Beitragszahlung abgegolten. Der Versicherungsvermittler 
bzw. Versicherungsmakler ist nicht berechtigt, noch irgend-
welche besonderen Gebühren oder Kosten für die Aufnahme 
des Antrags oder aus anderen Gründen zu erheben.

7.	� Welche Einzelheiten bestehen hinsichtlich der Zahlung 
und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise?

	� Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins 
fällig.

	� Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

	� Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeit
punkt fällig. Es gilt die im Antrag vereinbarte Zahlweise.

8.	� Ist die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen befristet? 

	� Die beigefügten Informationen, insbesondere die im Angebot/
Antrag gemachten Angaben zu Versicherungsumfang und 
Prämienhöhe, behalten Gültigkeit für 4 Wochen, beginnend 
ab Zugang des Angebots.

9.	� Ist die angebotene Finanzdienstleistung auf 
Finanzinstrumente mit speziellen Risiken behaftet?

	� Der Ihnen angebotene Versicherungsschutz ist nicht mit 
speziellen Risiken behaftet.

Informationen zum Vertrag

10.	 Wie kommt der Vertrag zu Stande?

	� Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des 
Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrags und 
der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt.

	� Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung des 
Versicherungsscheines beginnen (vorläufige Deckung), bedarf 
es einer besonderen Zusage des Versicherers oder der hierzu 
bevollmächtigten Personen.

Allgemeine Informationen gemäß VVG-Informationspflichtenverordnung 
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11.	 Besteht ein Widerrufsrecht?

	� Sie können die Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber der 
Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, Basler 
Straße 4, 61345 Bad Homburg, zu erklären und muss keine 
Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeiti-
ge Absendung.

	� Das Widerrufsrecht besteht unter anderem nicht bei Ver
sicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat sowie bei bei Versicherungsverträgen über vorläufi-
ge Deckung, es sei denn, es handelt sich um einen Fernab
satzvertrag im Sinne des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs.

	� Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungs
verträgen, die von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen 
Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt sind, 
bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt 
hat.

	� Bitte beachten Sie auch die gesonderte Belehrung zum 
Widerrufsrecht, die Ihrem Angebot/Antrag beigefügt ist.

12.	 Welche Laufzeit hat der Vertrag?

	� Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. 

	� Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr 
verlängert, er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, 
wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate 
(in der Kraftfahrtversicherung einen Monat) vor dem Ende der 
Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von 
mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende 
des dritten Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns 
Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei 
Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versiche
rungsbedingungen.

13.	 Wie kann der Vertrag beendet werden?

	� Der Vertrag kann von beiden Parteien stets zum Ablauf 
der Laufzeit gekündigt werden. Die Kündigung muss 
dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate (in der 
Kraftfahrtversicherung einen Monat) vor Ablauf vorliegen.

	� Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei 
Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die 
Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-
gen sein.

14.	� Welche Mitgliedsstaaten der EU werden bei der recht
lichen Grundlage berücksichtigt?

	� Für diesen Vertrag wird die rechtliche Grundlage der Bundes
republik Deutschland berücksichtigt.

15.	� Welches Recht oder welches zuständige Gericht wird 
dem Vertrag zu Grunde gelegt?

	� Für diesen Vertrag gelten das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland sowie die zu den einzelnen Versicherungsarten 
gehörenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Tarif
bestimmungen und Sonderbedingungen.

	� Die vollständige Fassung der für die Versicherungsart gelten-
den Allgemeinen Bedingungen und Tarifbestimmungen sowie 
etwaige Sonderbedingungen sind Ihnen vor Vertragsschluss 
übergeben worden.

16.	� In welchen Sprachen werden die Vertragsbedingungen 
und -informationen sowie die Kommunikation während 
der Vertragslaufzeit mitgeteilt?

	� Die Vertragsbedingungen, die beigefügten Vorabinformationen 
zu diesem Angebot und die Kommunikation während der 
Laufzeit dieses Vertrags erfolgen ausschließlich in deutscher 
Sprache.

Informationen zum Rechtsweg

17.	� Welche Möglichkeiten bestehen für Sie zu einem außer-
gerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren?

	� Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs
ombudsmann e.V. Bei Beschwerden über die Basler Securitas 
Versicherung können Sie somit das Streitschlichtungsverfahren 
in Anspruch nehmen.

	�� Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 
Berlin.

	� Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten, bleibt von der 
Anrufung des Versicherungsombudsmanns unberührt. 

18.	� Welche Möglichkeit einer Beschwerde bei der unter 
Nr. 2. genannten Aufsichtsbehörde bestehen für Sie?

	� Für Fragen und Beanstandungen steht Ihnen die Basler 
Securitas unter folgender Adresse zur Verfügung: Basler 
Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, Basler Straße 4, 
61345 Bad Homburg v.d.H.

	� Für den Fall, dass Sie trotz unserer Bemühungen mit unseren 
Leistungen nicht zufrieden sind, haben Sie die Möglichkeit, 
sich mit Beschwerden direkt an die Bundesanstalt für Finanz
dienstleistungsaufsicht zu wenden. Deren Adresse ist:

	 Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
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§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
1.	� Versichert sind die in dem Versicherungs­

schein bezeichneten Gebäude.

2.	� Mitversichert sind auf dem im Versiche­
rungsschein bezeichneten Grundstück 
Klingel- und Briefkastenanlagen, Müll­
boxen sowie Terrassen. Weiteres Gebäu­
dezubehör sowie weitere Grundstücks­
bestandteile sind nur aufgrund 
besonderer Vereinbarung versichert.

3.	� Zubehör ist mitversichert, soweit es sich 
in dem Gebäude befindet oder außen 
an dem Gebäude angebracht ist und für 
die Instandhaltung eines versicherten 
Gebäudes oder zu Wohnzwecken genutzt 
wird.

4.	� Nicht versichert sind in das Gebäude ein­
gefügte Sachen, die ein Mieter auf seine 
Kosten beschafft oder übernommen hat  
und für die er nach dem Mietvertrag das  
Risiko trägt (Gefahrtragung). Die Versich-
erung dieser Sachen kann vereinbart 
werden.

§ 2 �Versicherte Kosten 
1.	� Versichert sind die infolge eines 

Versicherungsfalles (siehe § 4) notwen­
digen Kosten

		  a)	�für das Aufräumen und den Abbruch 
versicherter Sachen (siehe § 1), für 
das Abfahren von Schutt und son­
stigen Resten dieser Sachen zum 
nächsten Ablagerungsplatz und für 
deren Ablagern oder Vernichten (Auf­
räumungs- und Abbruchkosten),

		  b)	 �die dadurch entstehen, dass zum 
Zweck der Wiederherstellung oder 

Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen (siehe § 1) andere Sachen 
bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen (Bewegungs- und 
Schutzkosten),

2.	� Die Entschädigung für versicherte Kosten 
gemäß Nr. 1. a) und b) ist auf 100.000 
EUR begrenzt.

§ 2a �Kosten für die Abwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1.	� Aufwendungen zur Abwendung und Min­
derung des Schadens

		  a)	 �Versichert sind Aufwendungen, 
auch erfolglose, die der Ver­
sicherungsnehmer bei Eintritt des Ver­
sicherungsfalles den Umständen nach 
zur Abwendung und Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte 
oder die er auf Weisung des Versiche­
rers macht.

		  b)	 �Macht der Versicherungsnehmer Auf­
wendungen, um einen unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Aus­
wirkungen zu mindern, geltend, so 
leistet der Versicherer Aufwendungs­
ersatz nur, wenn diese Aufwendungen 
bei einer nachträglichen objektiven 
Betrachtung der Umstände verhält­
nismäßig und erfolgreich waren oder 
die Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers erfolgten.

		  c)	 �Ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Aufwendungsersatz nach a) und b) 
entsprechend kürzen.

		  d)	 �Der Ersatz dieser Aufwendungen und 
die sonstige Entschädigung betragen 
zusammen höchstens die Versiche­
rungssumme je vereinbarter Position; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen­
dungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

		  e)	�Nicht versichert sind Aufwendungen 
für Leistungen der Feuerwehr oder an­
derer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet 
sind, wenn diese Leistungen im öffent­
lichen Interesse erbracht werden.

2.	� Kosten der Ermittlung und Feststellung 
des Schadens

		  a)	�Der Versicherer ersetzt bis zur verein­
barten Höhe die Kosten für die Ermitt­
lung und Feststellung eines von ihm zu 
ersetzenden Schadens, sofern diese 
den Umständen nach geboten waren.

				�    Zieht der Versicherungsnehmer einen 
Sachverständigen oder Beistand 
hinzu, so werden diese Kosten nur 
ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver­
traglich verpflichtet ist oder vom Versi­
cherer aufgefordert wurde.

		  b)	�Ist der Versicherer berechtigt, seine 	
Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

§ 3 Versicherter Mietausfall
1.	 Der Versicherer ersetzt

		  a)	�den Mietausfall einschließlich fort­
laufender Mietnebenkosten, wenn 
Mieter von Wohnräumen infolge eines 
Versicherungsfalles berechtigt sind, 
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Bedingungen für die verbundene Wohngebäudeversicherung

Umfang des Versicherungsschutzes
§	 11	� Versicherte und nicht versicherte 

Sachen

§	 12	� Versicherte Kosten
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die Zahlung der Miete ganz oder teil­
weise zu verweigern;

		  b)	�den ortsüblichen Mietwert von Wohn­
räumen, die der Versicherungsnehmer 
selbst bewohnt und die infolge eines 
Versicherungsfalles unbenutzbar ge­
worden sind, falls dem Versicherungs­
nehmer die Beschränkung auf einen 
benutzbar gebliebenen Teil der Woh­
nung nicht zugemutet werden kann.

2.	� Mietausfall oder Mietwert werden bis zu 
dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh­
nung wieder benutzbar ist, höchstens 
jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt 
des Versicherungsfalles. Mietausfall oder 
Mietwert werden nur insoweit ersetzt, 
wie der Versicherungsnehmer die mög­
liche Wiederbenutzung nicht schuldhaft 
verzögert.

3.	� Für gewerblich genutzte Räume kann 
die Versicherung des Mietausfalles oder 
des ortsüblichen Mietwertes vereinbart 
werden.

§ 4 �Versicherungsfall; versicherte und nicht 
versicherte Gefahren und Schäden 

1.	� Entschädigt werden versicherte Sachen 
(siehe § 1), die durch

		  a)	�Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Implosion, Aufprall eines Luftfahr­
zeuges, seiner Teile oder seiner  
Ladung (siehe § 5) 

		  b)	Leitungswasser (siehe § 6) 

		  c)	Sturm, Hagel (siehe § 8) 

		�  zerstört oder beschädigt werden oder 
infolgedessen abhanden kommen (Versi­
cherungsfall).

2.	� Entschädigt werden auch Bruchschäden 
an Rohren der Wasserversorgung und 
Frostschäden an sonstigen Leitungswas­
ser führenden Einrichtungen (siehe § 7).

3.	� Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1 a), 
1 b) oder 1 c) einschließlich Nr. 2 kann 
auch einzeln versichert werden.

4.	� Nicht versichert sind ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen Schäden, die 
durch Kriegsereignisse jeder Art, innere 
Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie* 
entstehen.

§ 5 Brand; Blitzschlag; Explosion; Implosion
1.	� Brand ist ein Feuer, das ohne einen be­

stimmungsgemäßen Herd entstanden ist 
oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

2.	� Blitzschlag ist das unmittelbare Auf­
treffen eines Blitzes auf Sachen. Kurz­
schluss- und Überspannungsschäden 
an elektrischen Einrichtungen sind nur 
versichert, wenn der Blitz unmittelbar 
auf versicherte Sachen (siehe § 1) aufge­
troffen ist. 

3.	� Explosion ist eine plötzliche Kraft­
äußerung durch Ausdehnung von Gasen 
oder Dämpfen.

4.	� Implosion ist eine plötzliche Zerstö­
rung eines Hohlkörpers durch äußeren 
Überdruck infolge eines inneren Unter­
druckes.

5.	� Der Versicherungsschutz gegen Brand, 
Blitzschlag, Explosion und lmplosion 
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir­
kende Ursachen nicht auf

		  a)	�Brandschäden, die an versicherten 
Sachen dadurch entstehen, dass sie 
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur 
Bearbeitung oder zu sonstigen Zwec­
ken ausgesetzt werden; dies gilt auch 
für Sachen, in denen oder durch die 
Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermit­
telt oder weitergeleitet wird;

		  b)	�Sengschäden, außer wenn sie durch 
Brand, Blitzschlag, Explosion oder Im­
plosion entstanden sind;

		  c)	�Kurzschluss- und Überspannungsschä­
den, die an elektrischen Einrichtungen 
entstanden sind, wenn der Blitz nicht 
auf versicherte Sachen  
(siehe § 1) aufgetroffen ist.

§ 6 Leitungswasser
1.	� Leitungswasser ist Wasser, das 

bestimmungswidrig ausgetreten ist aus

		  a)	�Zu- oder Ableitungsrohren der Wasser­
versorgung,

		  b)	�mit dem Rohrsystem der Wasser­
versorgung verbundenen sonstigen 
Einrichtungen,

		  c)	�Einrichtungen der Warmwasser- oder 
Dampfheizung sowie Klima-, Wärme­
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

		  d)	�Sprinkler- oder Berieselungsanlagen, 

		  e)	Aquarien oder Wasserbetten.

2.	� Für Wasserdampf und wärmetragende 
Flüssigkeiten (z. B. Sole, Öle, Kühlmittel, 
Kältemittel) gilt Nr. 1. entsprechend.

3.	� Der Versicherungsschutz gegen Leitungs­
wasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch 

		  a)	Plansch- oder Reinigungswasser,

		  b)�	�Grundwasser, stehendes oder fließen­
des Gewässer, Überschwemmung/
Hochwasser oder Witterungsnieder­
schläge oder einen durch diese Ursa­
chen hervorgerufenen Rückstau, es 
sei denn, es handelt sich um Leitungs­
wasserschäden durch einen hierdurch 
verursachten Rohrbruch, 

		  c)	�Öffnen der Sprinkler oder Bedienen 
der Berieselungsdüsen wegen eines 
Brandes, durch Druckproben oder 
durch Umbauten oder Reparaturar­
beiten an dem versicherten Gebäude 
oder an der Sprinkler- oder Beriese­
lungsanlage,

		  d)	�Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, 
dass Leitungswasser (siehe Nr. 1) den 
Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat, 

		  e)	Schwamm, 

		  f)	� Leitungswasser an versicherten Sa­
chen (siehe § 1), soweit die Gebäude 
nicht bezugsfertig oder wegen Umbau­
arbeiten für ihren Zweck nicht benutz­
bar sind, 

		  g)	�Brand, Blitzschlag, Explosion, Implo­
sion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung (siehe 
§§ 4 und 5).

§ 7 Rohrbruch; Frost
1.	� Innerhalb versicherter Gebäude sind 

versichert frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an Rohren

		  a)	�der Wasserversorgung (Zu- oder Ablei­
tungen),

		  b)	�der Warmwasser- oder Dampfheizung,

		  c)	�von Sprinkler- oder Berieselungs­
anlagen,

		  d)	�von Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen.

		�  Als innerhalb eines Gebäudes gilt nicht 
der Bereich zwischen den Fundamenten 
unterhalb des Gebäudes.

2.	� Darüber hinaus sind innerhalb versi­
cherter Gebäude auch versichert Frost­
schäden an

		  a)	�Badeeinrichtungen, Waschbecken, 
Spülklosetts, Armaturen (z.B. Wasser- 
und Absperrhähne, Ventile, Wasser­
messer, Geruchsverschlüsse) oder 
ähnlichen Installationen,

		  b)	�Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern  
oder an vergleichbaren Teilen von 
Warmwasserheizungs-, Dampf­
heizungs-, Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen,

		  c)	�Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

3.	� Außerhalb versicherter Gebäude sind 
versichert frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an Zuleitungsrohren der 
Wasserversorgung und an den Rohren 
der Warmwasserheizungs-, Dampfhei­
zungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen, soweit diese Roh­
re der Versorgung versicherter Gebäude 
oder Anlagen dienen und sich auf dem 
im Versicherungsschein bezeichneten 
Grundstück befinden.

4.	� Der Versicherungsschutz gegen Rohr­
bruch erstreckt sich nicht auf Schäden

		  a)	�durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei 
denn, dass Leitungswasser (siehe § 6 
Nr. 1) den Erdfall oder Erdrutsch verur­
sacht hat,

		  b)	�an versicherten Sachen (siehe § 1), so­
weit die Gebäude noch nicht bezugs­
fertig sind oder wegen Umbauarbeiten 
für ihren Zweck nicht benutzbar sind,

		  c)	�durch Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeu­
ges, seiner Teile oder seiner Ladung 
(siehe §§ 4 Nr. 1. a) und 5),

		  d)	Sturm, Hagel (siehe § 8).

§ 8 Sturm; Hagel
1.	� Sturm ist eine wetterbedingte Luft­

bewegung von mindestens Windstärke 
8 (Windgeschwindigkeit mind. 63 km/
Stunde).

		�  Ist diese Windstärke für das im Versiche­
rungsschein bezeichnete Grundstück 
nicht feststellbar, so wird ein versicher­
tes Sturmereignis unterstellt, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass

		  a)	�die Luftbewegung in der Umgebung 
Schäden an anderen Gebäuden in ein­
wandfreiem Zustand oder an ebenso 
widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat oder

		  b)	�der Schaden wegen des einwandfreien 
Zustandes der versicherten Sachen 
(siehe § 1) nur durch Sturm entstan­
den sein kann.

2.	� Versichert sind nur Schäden, die 
entstehen

		  a)		�durch unmittelbare Einwirkung des 
Sturmes auf versicherte Sachen 
(siehe § 1),

		  b)		�dadurch, dass der Sturm Gebäude­
teile, Bäume oder andere Gegen­
stände auf versicherte Sachen  
(siehe § 1) wirft,

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich 
nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind 
zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür 
Haftpflichtversicherungen ab.



		  c)		�als Folge eines Sturmschadens gemäß 
a) oder b) an versicherten Sachen  
(siehe § 1) oder an baulich verbunde­
nen Gebäuden. 

3.	� Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 
entsprechend.

4.	� Der Versicherungsschutz gegen Sturm 
und Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf 
Schäden 

		  a)	durch Sturmflut, 

		  b)	durch Lawinen oder Schneedruck,

		  c)	�durch Eindringen von Regen, Hagel, 
Schnee oder Schmutz durch nicht ord­
nungsgemäß geschlossene Fenster, 
Außentüren oder andere Öffnungen, 
es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch Sturm oder Hagel entstanden 
sind und einen Gebäudeschaden dar­
stellen, 

		  d)	�an Laden- und Schaufensterscheiben, 

		  e)	�an versicherten Sachen (siehe § 1), 
soweit die Gebäude nicht bezugsfertig 
sind oder wegen Umbauarbeiten für 
ihren Zweck nicht benutzbar sind,

		  f)		� durch Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeu­
ges, seiner Teile oder seiner Ladung 
(siehe §§ 4 und 5),

		  g)	�durch Leitungswasser (siehe § 6) oder 
Rohrbruch (siehe § 7).

§ 9 �Umfang und Anpassung des 
Versicherungsschutzes

1.	� Versichert ist der ortsübliche Neubau­
wert des im Versicherungsschein be­
zeichneten Gebäudes entsprechend sei­
ner Größe und Ausstattung sowie seines 
Ausbaus ausgedrückt in den Preisen des 
Jahres 1914 (Versicherungswert 1914). 
Hierzu gehören auch Architektengebüh­
ren sowie sonstige Konstruktions- und 
Planungskosten.

2.	� Wenn sich durch wertsteigernde 
bauliche Maßnahmen innerhalb der 
Versicherungsperiode der Wert des Ge­
bäudes erhöht, besteht bis zum Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode 
auch insoweit Versicherungsschutz.

3.	� Der Versicherer passt den Versicherungs­
schutz gemäß Nr. 1. an die Baukosten­
entwicklung an (siehe § 10 Nr. 2.).

4.	� Bei Gebäuden, die zum Abbruch be­
stimmt oder sonst dauernd entwertet 
sind, ist nur noch der erzielbare Ver­
kaufspreis ohne Grundstücksanteile ver­
sichert (gemeiner Wert). Eine dauernde 
Entwertung liegt insbesondere vor, wenn 
die Gebäude für ihren Zweck nicht mehr 
zu verwenden sind.

§ 10 �Gleitende Neuwertversicherung sowie 
Anpassung des Beitrages

1.	� Grundlagen der Gleitenden Neuwertver­
sicherung sind der Versicherungswert 
1914 (siehe § 9 Nr. 1.) sowie der Anpas­
sungsfaktor** (siehe Nr. 2. a)).

2.	� Der Beitrag verändert sich entsprechend 
der Anpassung des Versicherungsschut­
zes (siehe § 9 Nr. 3) gemäß der Erhöhung 
oder Verminderung des Anpassungsfak­
tors. Der jeweils zu zahlende Jahresbei­
trag wird berechnet durch Multiplikation 
des bei Vertragsabschluss vereinbarten 

Jahresgrundbeitrages 1914 mit dem ver­
änderten Anpassungsfaktor.

		  a)	�Der Anpassungsfaktor erhöht oder 
vermindert sich jeweils zum 1. Januar 
eines jeden Jahres für die in diesem 
Jahr beginnende Versicherungsperiode 
entsprechend dem Prozentsatz, um 
den sich der jeweils für den Monat 
Mai des Vorjahres vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichte Baupreis­
index für Wohngebäude und der 
für den Monat April des Vorjahres 
veröffentlichte Tariflohnindex für das 
Baugewerbe geändert haben. Bei der 
Anpassung wird die Änderung des 
Baupreisindexes für Wohngebäude zu 
80 Prozent und die des Tariflohninde­
xes für das Baugewerbe zu 20 Prozent 
berücksichtigt, bei dieser Berechnung 
wird jeweils auf zwei Stellen nach dem 
Komma gerundet.

				�    Der Anpassungsfaktor wird auf zwei 
Stellen nach dem Komma errechnet 
und gerundet.

			�	�    Soweit bei Rundungen die dritte Zahl 
nach dem Komma eine Fünf oder eine 
höhere Zahl ist, wird aufgerundet, 
sonst abgerundet.

		  b)	�Der Versicherungsnehmer kann der 
Erhöhung innerhalb eines Monats, 
nachdem ihm die Mitteilung über die 
Erhöhung des Anpassungsfaktors 
zugegangen ist, durch Erklärung in 
Textform widersprechen. Zur Wahrung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absen­
dung. Damit wird die Erhöhung nicht 
wirksam. Die Versicherung bleibt dann 
als Neuwertversicherung (§ 11) in 
Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag 
und mit einer Versicherungssumme, 
die sich aus der Versicherungssumme 
1914 multipliziert mit 1/100 des 
Baupreisindexes für Wohngebäude 
ergibt, der im Mai des Vorjahres galt. 
In diesem Fall gilt der Unterversiche­
rungsverzicht (siehe § 12) nicht mehr.

3.	� Das Recht des Versicherungsnehmers  
auf Herabsetzung der Versicherungssum­
me wegen erheblicher Überversicherung 
bleibt unberührt.

4.	� Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält 
die Versicherungsteuer, die der Versiche­
rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat.

§ 10a Tarifanpassung
1.	� Der Prämiensatz wird unter Berück­

sichtigung der Schadenaufwendungen, 
der Kosten (Provisionen, Sach- und 
Personalkosten und Aufwand für Rück­
versicherung), des Gewinnansatzes und 
ggf. der Feuerschutzsteuer kalkuliert. 

2.	� Der Versicherer ist berechtigt, den 
Prämiensatz für bestehende Versiche­
rungsverträge jährlich zu überprüfen. 
Hierbei ist zusätzlich auf der Basis der 
bisherigen Schadenentwicklung auch die 
voraussichtliche künftige Entwicklung 
des unternehmensindividuellen Scha­
denbedarfs zu berücksichtigen. 

3.	� Tarifliche Anpassungen von Prämiensät­
zen können vom Versicherer zur Haupt­
fälligkeit des Vertrages mit Wirkung ab 
Beginn des nächsten Versicherungs­
jahres vorgenommen werden. 

4.	� Der Prämiensatz wird für Teile des 
Gesamtbestandes, die nach objektiv 
risikobezogenen Kriterien abgrenzbar 
sind (z. B. Nutzungsart der Gebäude, 
Bauart, Alter oder geographische Lage), 

mittels anerkannter mathematisch-stati­
stischer oder geographischer Verfahren 
getrennt ermittelt. 

		�  Preissteigerungen, die in die Entwicklung 
des Anpassungsfaktors eingeflossen 
sind, dürfen bei der Neukalkulation nicht 
noch einmal berücksichtigt werden. 

5.	� Der Versicherer ist berechtigt, einen sich 
ergebenden Anpassungsbedarf an die 
betroffenen Versicherungsverträge wei­
terzugeben.

		  5.1.	� Prämiensenkungen gelten automa­
tisch – auch ohne Information des 
Versicherungsnehmers – als verein­
bart. 

		  5.2.	� Prämienerhöhungen werden dem 
Versicherungsnehmer unter Gegen­
überstellung der alten und neuen 
Prämienhöhe mindestens einen 
Monat vor Hauptfälligkeit mitgeteilt. 
Der Versicherungsnehmer kann den 
Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Mit­
teilung mit sofortiger Wirkung, frü­
hestens jedoch zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Prämienerhö­
hung, kündigen. 

6.	� Individuell vereinbarte Zuschläge oder 
tarifliche Nachlässe bleiben von der 
Tarifanpassung unberührt. 

7.	� Die bedingungsgemäße Änderung des 
Anpassungsfaktors bleibt von diesen 
Bestimmungen unberührt.

§ 10b �Kündigung von Klauseln oder 
versicherten Gefahren 

1.	� Versicherungsnehmer und Versicherer 
können unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten einzelne Klauseln oder ver­
sicherte Gefahren (mit Ausnahme der Ge­
fahr Feuer) durch schriftliche Erklärung 
kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündi­
gung erst zum Schluss des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird. 

2.	� Macht der Versicherer von seinem Kündi­
gungsrecht Gebrauch, so kann der Ver­
sicherungsnehmer den Gesamtvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen. 

3.	� Kündigt der Versicherer, so gebührt 
ihm der Teil der Prämie, der der Gefahr­
tragung entspricht. Gleiches gilt, wenn 
der Versicherungsnehmer gemäß Abs. 2 
kündigt.

§ 11 �Versicherung zum Neuwert oder 
Zeitwert

Abweichend von § 10 (Gleitende Neuwert­
versicherung) können auch der Neuwert oder 
der Zeitwert als Versicherungswert vereinbart 
werden.

Der Neuwert ist der ortsübliche Neubau­
wert des Gebäudes. Hierzu gehören auch 
Architektengebühren sowie sonstige Kon­
struktions- und Planungskosten. Der Zeitwert 
errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich 
der Wertminderung durch Alter und Abnut­
zung.

§ 12 �Versicherungssumme; Unterversi-
cherungsverzicht in der Gleitenden 
Neuwertversicherung

1.	� Die vereinbarte Versicherungssumme 
1914 soll dem Versicherungswert 1914 
entsprechen.

**) �Der Anpassungsfaktor für das Jahr 2008 beträgt 14,43.



2.	� In der Gleitenden Neuwertversicherung 
(siehe § 10) gilt die Versicherungssum­
me 1914 als richtig ermittelt, wenn

		  a)	�sie aufgrund einer vom Versicherer an­
erkannten Schätzung eines Bausach­
verständigen festgesetzt wird,

		  b)	�der Versicherungsnehmer im Antrag 
den Neubauwert in Preisen eines an­
deren Jahres zutreffend angibt und der 
Versicherer diesen Betrag umrechnet,

		  c)	�der Versicherungsnehmer Antrags­
fragen nach Größe, Ausbau und 
Ausstattung des Gebäudes zutreffend 
beantwortet und der Versicherer hier­
nach die Versicherungssumme 1914 
berechnet.

3.	� Wird die nach Nr. 2. ermittelte Versiche­
rungssumme 1914 vereinbart, nimmt der 
Versicherer keinen Abzug wegen Unter­
versicherung vor (Unterversicherungs­
verzicht).

4.	� Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die 
Beschreibung des Gebäudes und seiner 
Ausstattung gemäß Nr. 2. c) von den 
tatsächlichen Verhältnissen bei Vertrags­
abschluss abweicht und ist dadurch die 
Versicherungssumme 1914 zu niedrig 
bemessen, so kann der Versicherer nach 
den Regelungen über die Anzeigepflicht­
verletzungen vom Vertrag zurücktreten, 
kündigen oder eine Vertragsanpassung 
vornehmen; ferner kann er bezüglich 
der Differenz zwischen vereinbarter 
Versicherungssumme und tatsächlichem 
Versicherungswert nach den Regeln der 
Unterversicherung leistungsfrei sein.

5.	� Der Unterversicherungsverzicht gemäß 
Nr. 3. gilt ferner nicht, wenn der der 
Versicherungssummenermittlung zu 
Grunde liegende Bauzustand nach Ver­
tragsabschluss durch wertsteigernde 
bauliche Maßnahmen verändert wurde 
und die Veränderung dem Versicherer 
nicht unverzüglich angezeigt wurde. 
Unberührt bleibt die Vorschrift über Um­
fang und Anpassung des Versicherungs­
schutzes gemäß § 9 Nr. 2.

§ 13 �Beginn des Versicherungsschutzes, 
Fälligkeit, Zahlung

1.	� Beginn des Versicherungsschutzes 

		�  Der Versicherungsschutz beginnt vor­
behaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 
zu dem im Versicherungsschein angege­
benen Zeitpunkt.

2.	� Fälligkeit der ersten oder einmaligen 
Prämie

		�  Die erste oder einmalige Prämie ist – 
unabhängig von dem Bestehen eines 
Widerrufrechts – unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im 
Versicherungsschein angegebenen Versi­
cherungsbeginns zu zahlen.

		�  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Ver­
sicherungsbeginns vor Vertragsschluss,  
ist die erste oder einmalige Prämie 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu 
zahlen.

		�  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht 
unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 
2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung bewirkt ist.

		�  Weicht der Versicherungsschein vom 
Antrag des Versicherungsnehmers oder 
getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie – unabhän­
gig vom Bestehen eines Widerspruch­
rechts – unverzüglich zu zahlen.

		�  Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in 
Raten gilt die erste Rate als erste Prämie.

3.	� Rücktrittsrecht des Versicherers bei 
Zahlungsverzug 

		�  Wird die erste oder einmalige Prämie 
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

		�  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer die Nichtzah­
lung nicht zu vertreten hat.

4.	� Leistungsfreiheit des Versicherers 

		�  Wenn der Versicherungsnehmer die erste  
oder einmalige Prämie nicht zu dem 
nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeit­
punkt zahlt, so ist der Versicherer für 
einen vor Zahlung der Prämie eingetrete­
nen Versicherungsfall nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungs­
nehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der 
Prämie aufmerksam gemacht hat.

		�  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht 
ein, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 14 Folgeprämie
1.	� Fälligkeit

		  a)	�Eine Folgeprämie wird zu dem ver­
einbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig.

		  b)	�Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn 
sie innerhalb des im Versicherungs­
schein oder in der Prämienrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2.	� Schadenersatz bei Verzug 

		�  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zah­
lung einer Folgeprämie in Verzug, ist der 
Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Scha­
dens zu verlangen.

3.	� Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht 
nach Mahnung

		  a)	�Der Versicherer kann den Ver­
sicherungsnehmer bei nicht rechtzei­
tiger Zahlung einer Folgeprämie auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung 
auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung bestim­
men (Mahnung). Die Mahnung ist 
nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge der 
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzel­
nen beziffert und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht 
fristgerechten Zahlung hinweist.

		  b)	�Tritt nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist ein Versiche­
rungsfall ein und ist der Versicherungs­
nehmer bei Eintritt des Versicherungs­
falles mit der Zahlung der Prämie oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so 
ist der Versicherer von der Verpflich­
tung zur Leistung frei.

		  c)	�Der Versicherer kann nach Ablauf der 
in der Mahnung gesetzten Zahlungs­
frist den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung 
kündigen, sofern der Versicherungs­
nehmer mit der Zahlung der geschul­
deten Beträge in Verzug ist.

				�    Die Kündigung kann mit der Bestim­
mung der Zahlungsfrist so verbunden 

werden, dass sie mit Fristablauf wirk­
sam wird, wenn der Versicherungs­
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündi­
gung ausdrücklich hinzuweisen.

4.	� Zahlung der Prämie nach Kündigung 

		�  Die Kündigung wird unwirksam, wenn 
der Versicherungsnehmer innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung ver­
bunden worden ist, innerhalb eines Mo­
nats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit 
des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unbe­
rührt.

§ 15 Lastschriftverfahren
Ist die Einziehung des Beitrags von einem 
Konto vereinbart, gilt die Zahlung als recht­
zeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versiche­
rungsschein angegebenen Fälligkeits­
tag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten 
Einziehung nicht widerspricht. Konnte der 
fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver­
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg­
lich nach einer schriftlichen Zahlungsauf­
forderung des Versicherers erfolgt. Hat der 
Versicherungnehmer zu vertreten, dass der 
Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden 
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig 
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen.

§ 16 Ratenzahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten 
vereinbart, sind die noch ausstehenden Ra­
ten sofort fällig, wenn der Versicherungsneh­
mer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft 
jährliche Beitragszahlung verlangen.

§ 17 �Prämie bei vorzeitiger  
Vertragsbeendigung

1.	 Allgemeiner Grundsatz

		  a)	�Im Falle der Beendigung des Versi­
cherungsverhältnisses vor Ablauf der 
Versicherungsperiode steht dem Versi­
cherer für diese Versicherungsperiode 
nur derjenige Teil der Prämie zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der 
Versicherungsschutz bestanden hat.

		  b)	�Fällt das versicherte Interesse nach 
dem Beginn der Versicherung weg, 
steht dem Versicherer die Prämie zu, 
die er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.

2.	� Prämie oder Geschäftsgebühr bei 
Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und 
fehlendem versicherten Interesse

		  a)	�Übt der Versicherungsnehmer sein 
Recht aus, seine Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen zu wider­
rufen, hat der Versicherer nur den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien zu er­
statten.  Voraussetzung ist, dass der 
Versicherer in der Belehrung über das 
Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen 
des Widerrufs und den zu zahlenden 
Betrag hingewiesen und der Versiche­
rungsnehmer zugestimmt hat, dass 



der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt.

				�    Ist die Belehrung nach Satz 2 unter­
blieben, hat der Versicherer zusätzlich 
die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsver­
trag in Anspruch genommen hat.

		  b)	�Wird das Versicherungsverhältnis 
durch Rücktritt des Versicherers be­
endet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der 
Versicherer vor Vertragsannahme in 
Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu.

				�    Wird das Versicherungsverhältnis 
durch Rücktritt des Versicherers been­
det, weil die einmalige oder die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wor­
den ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu.

		  c)	�Wird das Versicherungsverhältnis 
durch Anfechtung des Versicherers we­
gen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Anfechtungs­
erklärung zu.

		  d)	�Der Versicherungsnehmer ist nicht 
zur Zahlung der Prämie verpflichtet, 
wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, 
oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Un­
ternehmen oder für ein anderes künf­
tiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.

				�    Hat der Versicherungsnehmer ein 
nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht in diesem Fall 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begrün­
denden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 18 Dauer und Ende des Vertrages
1.	� Dauer

		�  Der Vertrag ist für den im Versicherungs­
schein angegebenen Zeitraum abge­
schlossen.

2.	� Stillschweigende Verlängerung

		�  Bei einer Vertragsdauer von mindestens 
einem Jahr verlängert sich der Vertrag 
um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer 
der Vertragsparteien spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zu­
gegangen ist.

3.	� Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

		�  Der Vertrag kann bei einer Vertragslauf­
zeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf 
des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden.

		�  Die Kündigung muss dem Versicherer 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres 
zugehen.

4.	� Vertragsdauer von weniger als einem 
Jahr

		�  Bei einer Vertragsdauer von weniger als 
einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum vorgese­
henen Zeitpunkt.

5.	� Nachweis bei angemeldetem Grund­
pfandrecht durch Realgläubiger 

		�  Hat ein Realgläubiger sein Grundpfand­
recht angemeldet, ist eine Kündigung 
des Versicherungsverhältnisses durch 
den Versicherungsnehmer im Hinblick 
auf die Gefahrengruppe Brand, Blitz­
schlag, Explosion, Implosion, Absturz 
oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
mindestens einen Monat vor Ablauf des 
Versicherungsvertrags nachgewiesen 
hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit dem Grundpfand­
recht belastet war oder dass der Real­
gläubiger der Kündigung zugestimmt hat. 
Diese gilt nicht für eine Kündigung nach 
Veräußerung oder im Versicherungsfall.

6.	 Wegfall des versicherten Interesses 

		�  Fällt das versicherte Interesse nach dem 
Beginn der Versicherung weg, endet 
der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt.

§ 19 �Veräußerung der versicherten Sachen; 
Rechte und Pflichten einschließlich 
Kündigung

1.	� Rechtsverhältnisse nach Eigentumsüber­
gang

		  a)	�Wird die versicherte Sache vom Ver­
sicherungsnehmer veräußert, so tritt 
zum Zeitpunkt des Eigentumsüber­
gangs (bei Immobilien das Datum 
des Grundbucheintrages) an dessen 
Stelle der Erwerber in die während 
der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergeben­
den Rechte und Pflichten des Versiche­
rungsnehmers ein.

		  b)	�Der Veräußerer und der Erwerber haf­
ten für die Prämie, die auf die zur Zeit 
des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Ge­
samtschuldner.

		  c)	�Der Versicherer muss den Eintritt des 
Erwerbers erst gegen sich gelten las­
sen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2.	 Kündigungsrechte 

		  a)	�Der Versicherer ist berechtigt, dem 
Erwerber das Versicherungsverhält­
nis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Dieses 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der 
Veräußerung ausgeübt wird.

		  b)	�Der Erwerber ist berechtigt, das Ver­
sicherungsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode in Schriftform zu 
kündigen.

				�    Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Ver­
sicherung innerhalb eines Monats 
ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt 
wird.

		  c)	�Im Falle der Kündigung nach a) und 
b) haftet der Veräußerer allein für die 
Zahlung der Prämie.

3.	� Anzeigepflichten

		  a)	�Die Veräußerung ist dem Versicherer 
vom Veräußerer oder Erwerber unver­
züglich in Textform anzuzeigen.

		  b)	�Ist die Anzeige unterblieben, so ist 
der Versicherer nicht zur Leistung ver­
pflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
hätte zugehen müssen, und der Versi­
cherer nachweist, dass er den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

		  c)	�Abweichend von b) ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, wenn ihm 
die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige 
hätten zugehen müssen, oder wenn 
zur Zeit des Eintrittes des Versiche­
rungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen war und 
er nicht gekündigt hat.

§ 20 �Rechtsverhältnis nach dem 
Versicherungsfall

1.	� Kündigungsrecht 

		�  Nach dem Eintritt eines Versicherungs­
falles kann jede der Vertragsparteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. 
Sie muss der anderen Vertragspartei 
spätestens einen Monat nach Auszah­
lung oder Ablehnung der Entschädigung 
zugegangen sein.

2.	� Kündigung durch Versicherungsnehmer 

		�  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird 
seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch be­
stimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungs­
periode, wirksam wird.

3.	� Kündigung durch Versicherer

		�  Eine Kündigung des Versicherers wird 
einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

§ 21 �Kündigung bei Insolvenz des 
Versicherungsnehmers

		�  Ist über das Vermögen des 
Versicherungsnehmers das Insolvenz­
verfahren eröffnet worden oder wurde 
die Zwangsverwaltung des versicherten 
Grundstückes angeordnet, kann der 
Versicherer während der Dauer des 
Insolvenzverfahrens oder der Zwangs­
verwaltung den Versicherungsvertrag 
schriftlich kündigen. Die Kündigung wird 
einen Monat nach ihrem Zugang wirk­
sam.



§ 22 �Anzeigepflichten des Versicherungs
nehmers oder seines Vertreters

1.	� Wahrheitsgemäße und vollständige 
Anzeigepflicht von Gefahrumständen

		�  Der Versicherungsnehmer hat bis zur 
Abgabe seiner Vertragserklärung dem 
Versicherer alle ihm bekannten Ge­
fahrumstände anzuzeigen, nach denen 
der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen.

		�  Der Versicherungsnehmer ist auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer in Text­
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2.	� Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeige­
pflicht

		  a)	Vertragsänderung

				�    Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände den Vertrag auch zu 
anderen Bedingungen geschlossen, 
so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rück­
wirkend Vertragsbestandteil. Bei 
einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.

				�    Erhöht sich durch eine Vertrags­
änderung die Prämie um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In die­
ser Mitteilung der Vertragsänderung 
hat der Versicherer den Versicherungs­
nehmer auf dessen Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

		  b)	Rücktritt und Leistungsfreiheit

				�    Verletzt der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zu­
rücktreten, es sei denn, der Versiche­
rungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt.

				�    Bei grober Fahrlässigkeit des Versiche­
rungsnehmers ist das Rücktrittsrecht 
des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nach­
weist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen hätte.

				�    Tritt der Versicherer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zurück, so ist 
er nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer 
weist nach, dass die Verletzung der 
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfal­
les noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Ver­
sicherers ursächlich ist. Hat der Ver­
sicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet.

		  c)	Kündigung

				�    Verletzt der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht 
fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Ein­
haltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versiche­
rer hätte den Vertrag bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

		  d)	�Ausschluss von Rechten des 
Versicherers 

				�    Die Rechte des Versicherers zur 
Vertragsänderung (a), zum Rücktritt 
(b) und zur Kündigung (c) sind jeweils 
ausgeschlossen, wenn der Versicherer 
den nicht angezeigten Gefahrenum­
stand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.

		  e)	Anfechtung

				�    Das Recht des Versicherers, den Ver­
trag wegen arglistiger Täuschung anzu­
fechten, bleibt unberührt.

3.	� Frist für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers

		�  Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), 
zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 
c) muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung 
kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Mo­
natsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht und der Umstände 
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils 
geltend gemachte Recht begründen.

4.	 Rechtsfolgenhinweis

		�  Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), 
zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 
c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch ge­
sonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
hingewiesen hat.

5.	 Vertreter des Versicherungsnehmers

		�  Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen, so 
sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 
2 sowohl die Kenntnis und die Arglist 
des Vertreters als auch die Kenntnis und 
die Arglist des Versicherungsnehmers 
zu berücksichtigen. Der Versicherungs­
nehmer kann sich darauf, dass die An­
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur beru­
fen, wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6.	 Erlöschen der Rechte des Versicherers

		�  Die Rechte des Versicherers zur Vertrags­
änderung (2a), zum Rücktritt (2b) und 
zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; 
dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz­
lich oder arglistig verletzt hat.

§ 23 Gefahrerhöhung
1.	� Begriff der Gefahrerhöhung

		  a)	�Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn 
nach Abgabe der Vertragserklärung 

des Versicherungsnehmers die tat­
sächlich vorhandenen Umstände so 
verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalles oder eine Vergrö­
ßerung des Schadens oder die unge­
rechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird. 

		  b)	�Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 
kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheb­
licher Umstand ändert, nach dem der 
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt 
hat,

		  ba)	� ein Gebäude oder der überwie­
gende Teil eines Gebäudes nicht 
genutzt wird,

		  bb)	� an einem Gebäude Baumaßnahmen 
durchgeführt werden, in deren Ver­
lauf das Dach ganz oder teilweise 
entfernt wird oder die das Gebäude 
überwiegend unbenutzbar machen,

		  bc)		� in dem versicherten Gebäude ein 
Gewerbebetrieb aufgenommen oder 
verändert wird,

		  bd)	� das Gebäude nach Vertragsschluss 
unter Denkmalschutz gestellt 
wurde.

		  c)	�Eine Gefahrerhöhung nach Nr. 1 a) 
liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach 
den Umständen als mitversichert gilt.

2.	� Pflichten des Versicherungsnehmers

		  a)	�Nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
darf der Versicherungsnehmer ohne 
vorherige Zustimmung des Versiche­
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten.

		  b)	�Erkennt der Versicherungsnehmer 
nachträglich, dass er ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet hat, so muss er diese dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen.

		  c)	�Eine Gefahrerhöhung, die nach 
Abgabe seiner Vertragserklärung un­
abhängig von seinem Willen eintritt, 
muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt 
hat.

3.	� Kündigung oder Vertragsanpassung 
durch den Versicherer

		  a)	Kündigungsrecht des Versicherers

				�    Verletzt der Versicherungsnehmer 
seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann 
der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungs­
nehmer seine Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt hat. Das 
Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungs­
nehmer zu beweisen.

				�    Beruht die Verletzung auf einfacher 
Fahrlässigkeit, kann der Versicherer 
unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

				�    Wird dem Versicherer eine Gefahrerhö­
hung in den Fällen nach Nr. 2 b) und 
c) bekannt, kann er den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Mo­
nat kündigen.

		  b)	Vertragsänderung

				�    Statt der Kündigung kann der Ver­
sicherer ab dem Zeitpunkt der Ge­
fahrerhöhung eine seinen Geschäfts­
grundsätzen entsprechende erhöhte 



Prämie verlangen oder die Absicherung 
der erhöhten Gefahr ausschließen.

		�  Erhöht sich die Prämie als Folge der 
Gefahrerhöhung um mehr als 10 Pro­
zent oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, 
so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dieses Kündi­
gungsrecht hinzuweisen.

4.	� Erlöschen der Rechte des Versicherers 

		�  Die Rechte des Versicherers zur Kündi­
gung oder Vertragsanpassung nach Nr. 
3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis des Versiche­
rers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
werden oder wenn der Zustand wieder­
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhö­
hung bestanden hat.

5.	� Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

		  a)	�Tritt nach einer Gefahrerhöhung der 
Versicherungsfall ein, so ist der Versi­
cherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine 
Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich ver­
letzt hat. Verletzt der Versicherungs­
nehmer diese Pflichten grob fahrläs­
sig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Ver­
schuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versiche­
rungsnehmer zu beweisen.

		  b)	�Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 
b) und c) ist der Versicherer für einen 
Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hät­
te zugegangen sein müssen, leistungs­
frei, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht vorsätzlich ver­
letzt hat. Hat der Versicherungsnehmer 
seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, 
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefah­
rerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugegangen 
sein müssen, bekannt war.

		  c)	�Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen,

				    ca)	� soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Gefahrerhö­
hung nicht ursächlich für den Ein­
tritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspflicht 
war oder 

				    cb)	� wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder

				    cc)	� wenn der Versicherer statt der 
Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entspre­
chende erhöhte Prämie verlangt.

§ 24 �Vertraglich vereinbarte, besondere 
Obliegenheiten des Versicherungs
nehmers, Sicherheitsvorschriften

1.	 Sicherheitsvorschriften

		�  Als vertraglich vereinbarte, besondere 
Obliegenheiten hat der Versicherungs­
nehmer

		  a)	�die versicherten Sachen, insbesondere 
wasserführende Anlagen und Einrich­
tungen, Dächer und außen angebrach­
te Sachen stets in ordnungsgemäßem 
Zustand zu erhalten und Mängel oder 
Schäden unverzüglich beseitigen zu 
lassen,

		  b)	�nicht genutzte Gebäude oder Gebäu­
deteile zu jeder Jahreszeit genügend 
häufig zu kontrollieren und dort alle 
wasserführenden Anlagen und Einrich­
tungen abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten,

		  c)	�in der kalten Jahreszeit alle Gebäude 
und Gebäudeteile zu beheizen und 
dies genügend häufig zu kontrollieren 
oder dort alle wasserführenden Anla­
gen und Einrichtungen abzusperren, 
zu entleeren und entleert zu halten.

2.	 Folgen der Obliegenheitsverletzung

		�  Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, 
ist der Versicherer unter den in § 25 be­
schriebenen Voraussetzungen zur Kün­
digung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei.

§ 25 �Obliegenheiten vor, bei und nach 
Eintritt des Versicherungsfalles

1.	� Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche­
rungsfalles 

		  a)	�Vertraglich vereinbarte Obliegenhei­
ten, die der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, sind:

				    aa)	� die Einhaltung aller gesetzlichen, 
behördlichen sowie vertraglich 
vereinbarten Sicherheitsvorschrif­
ten gemäß § 24,

				    ab)	� die Einhaltung aller sonstigen 
vertraglich vereinbarten Obliegen­
heiten gemäß § 24.

		  b)	�Verletzt der Versicherungsnehmer 
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
Obliegenheit, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen hat, so kann 
der Versicherer innerhalb eines Mo­
nats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag frist­
los kündigen.

				�    Das Kündigungsrecht des Versiche­
rers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass 
er die Obliegenheit weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt hat.

2.	� Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls 

		  a)	�Der Versicherungsnehmer hat bei und 
nach Eintritt des Versicherungsfalls 

				    aa)	� nach Möglichkeit für die Abwen­
dung und Minderung des Scha­
dens zu sorgen;

				    ab)	� dem Versicherer den Schadenein­
tritt, nachdem er von ihm Kenntnis 
erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – 
anzuzeigen;

				    ac)	� Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung 
– ggf. auch mündlich oder tele­
fonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten;

				    ad)	� Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu be­
folgen. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte 

Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungs­
nehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln;

				    ae)	� Schäden durch strafbare Handlun­
gen gegen das Eigentum unver­
züglich der Polizei anzuzeigen;

				    af)	� dem Versicherer und der Polizei 
unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

				    ag)	� das Schadenbild so lange unver­
ändert zu lassen, bis die Scha­
denstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer frei­
gegeben worden sind. Sind Verän­
derungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis 
zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren;

				    ah)	�soweit möglich dem Versicherer 
unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu 
erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des Um­
fanges der Leistungspflicht des 
Versicherers erforderlich ist sowie 
jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungs­
pflicht zu gestatten;

				    ai)	� vom Versicherer angeforderte Be­
lege beizubringen, deren Beschaf­
fung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann.

		  b)	�Steht das Recht auf die vertragliche 
Leistung des Versicherers einem Drit­
ten zu, so hat dieser die Obliegenhei­
ten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu 
erfüllen – soweit ihm dies nach den 
tatsächlichen und rechtlichen Umstän­
den möglich ist.

3.	� Leistungsfreiheit bei Obliegenheits­
verletzung

		  a)	�Verletzt der Versicherungsnehmer 
eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 
vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Oblie­
genheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Ver­
schuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versiche­
rungsnehmer zu beweisen.

		  b)	�Außer im Falle einer arglistigen Oblie­
genheitsverletzung ist der Versicherer 
jedoch zur Leistung verpflichtet, 
soweit der Versicherungsnehmer nach­
weist, dass die Verletzung der Oblie­
genheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versi­
cherers ursächlich ist.

		  c)	�Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklä­
rungsobliegenheit, ist der Versicherer 
nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versiche­
rungsnehmer durch gesonderte Mittei­
lung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.



§ 26 �Entschädigungsberechnung und 
Unterversicherung

1.	 Ersetzt werden im Versicherungsfall bei

		  a)	�zerstörten Gebäuden die ortsüblichen 
Wiederherstellungskosten des Gebäu­
des (einschließlich der Architektenge­
bühren sowie sonstiger Konstruktions- 
und Planungskosten) bei Eintritt des 
Versicherungsfalles, in der Zeitwert­
versicherung der Neuwert abzüglich 
der Wertminderung durch Alter und 
Abnutzung,

		  b)	�zum Abbruch bestimmten oder sonst 
dauernd entwerteten Gebäuden ist 
nur der noch erzielbare Verkaufspreis 
ohne Grundstücksanteile (gemeiner 
Wert) zu ersetzen,

		  c)	�zerstörten oder abhanden gekomme­
nen sonstigen Sachen der Wieder­
beschaffungspreis von Sachen 
gleicher Art und Güte im neuwertigen 
Zustand bei Eintritt des Versicherungs­
falles, in der Zeitwertversicherung der 
Neuwert abzüglich der Wertminderung 
durch Alter und Abnutzung,

		  d)	�beschädigten Gebäuden oder sonsti­
gen beschädigten Sachen die notwen­
digen Reparaturkosten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles zuzüglich einer 
durch die Reparatur nicht auszuglei­
chenden Wertminderung, höchstens 
jedoch der Versicherungswert bei Ein­
tritt des Versicherungsfalles. 

2.	� Restwerte werden in den Fällen von Nr. 
1. angerechnet.

3.	� Ersetzt werden auch die notwendigen 
Mehrkosten infolge Preissteigerungen 
zwischen dem Eintritt des Versicherungs­
falles und der Wiederherstellung. Ver­
anlasst der Versicherungsnehmer nicht 
unverzüglich die Wiederherstellung, 
sind die Mehrkosten nur in dem Umfang 
zu ersetzen, in dem sie auch bei unver­
züglicher Wiederherstellung entstanden 
wären. Mehrkosten infolge von Betriebs­
beschränkungen oder Kapitalmangel 
sind nicht versichert.

4.	� Ersetzt werden auch die notwendigen 
Mehrkosten infolge behördlicher Aufla­
gen auf der Grundlage bereits vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erlassener Ge­
setze und Verordnungen.

		�  Darf die Wiederherstellung der versicher­
ten, vom Schaden betroffenen Sachen 
aufgrund behördlicher Wiederaufbau­
beschränkungen nur an anderer Stelle 
erfolgen, so sind dadurch entstehende 
Mehrkosten nur in dem Umfang zu er­
setzen, in dem sie auch bei Wiederher­
stellung an bisheriger Stelle entstanden 
wären.

		�  Soweit behördliche Auflagen mit Frist­
setzung vor Eintritt des Versicherungsfal­
les erteilt wurden, sind die dadurch ent­
stehenden Mehrkosten nicht versichert.

		�  Dürfen wieder verwertbare Reste der 
versicherten, vom Schaden betroffenen 
Sachen infolge behördlicher Wieder­
herstellungsbeschränkungen nicht mehr 
verwertet werden, so sind dadurch ent­
stehende Mehrkosten nicht versichert. 

		�  Die Entschädigung ist je Versicherungs­
fall auf 100.000 EUR begrenzt.

5.	� Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, 
wenn der Versicherungsnehmer vorsteu­
erabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer Mehr­
wertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

6.	� Für die Berechnung der Entschädigung 
versicherter Kosten (siehe § 2) und 
versicherten Mietausfalls (siehe § 3) gilt 
Nr. 5. entsprechend.

7.	� In der Gleitenden Neuwertversicherung 
und der Neuwertversicherung erwirbt der 
Versicherungsnehmer den Anspruch auf 
Zahlung des Teils der Entschädigung, der  
den Zeitwertschaden übersteigt 
(Neuwertanteil) nur, soweit und sobald 
er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalles sicherstellt, 
dass er die Entschädigung verwenden 
wird, um versicherte Sachen in gleicher 
Art und Zweckbestimmung an der bis­
herigen Stelle wiederherzustellen oder 
wiederzubeschaffen. Ist dies an der 
bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich 
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so 
genügt es, wenn die Gebäude an anderer 
Stelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wiederhergestellt werden.

		�  Der Zeitwertschaden errechnet sich aus 
der Entschädigung nach Nr. 1. a), c) und 
d) abzüglich der Wertminderung durch 
Alter und Abnutzung.

8.	� In der Neu- und Zeitwertversicherung 
ist die Gesamtentschädigung für versi­
cherte Sachen (siehe § 1), versicherte 
Kosten (siehe § 2) und versicherten 
Mietausfall (siehe § 3) je Versiche­
rungsfall auf die Versicherungssumme 
begrenzt. Schadenabwendungs- und 
Schadenminderungskosten, die auf Wei­
sung des Versicherers entstanden sind, 
werden unbegrenzt ersetzt.

9.	� Ist die Versicherungssumme zum Zeit­
punkt des Versicherungsfalles in der 
Gleitenden Neuwertversicherung (siehe 
§ 10), in der Neu- und Zeitwertversiche­
rung sowie Versicherung zum gemeinen 
Wert (siehe § 9 Nr. 4.) niedriger als der 
Versicherungswert der versicherten 
Sachen (Unterversicherung), wird die 
Entschädigung (siehe Nr. 1.) im Ver­
hältnis von Versicherungssumme zum 
Versicherungswert in der Weise gekürzt, 
dass der Schaden mit der Versicherungs­
summe multipliziert und durch den Ver­
sicherungswert geteilt wird. Entsprechen­
des gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten (siehe § 2) und versicherten 
Mietausfalles (siehe § 3).

		�  Bei der Ermittlung von Versicherungs­
summe und Versicherungswert sind 
wertsteigernde bauliche Maßnahmen 
gemäß § 9 Nr. 2. zu berücksichtigen.

§ 27 �Zahlung und Verzinsung der 
Entschädigung

1.	 a)	�Die Entschädigung wird fällig, wenn 
die Feststellungen des Versicherers 
zum Grunde und zur Höhe des An­
spruchs abgeschlossen sind. Der 
Versicherungsnehmer kann einen 
Monat nach Meldung des Schadens 
den Betrag als Abschlagzahlung be­
anspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

		  b)	�Der über den Zeitwertschaden hinaus­
gehende Teil der Entschädigung wird 
fällig, nachdem der Versicherungs­
nehmer gegenüber dem Versicherer 
den Nachweis geführt hat, dass er die 
Wiederherstellung oder Wiederbe­
schaffung sichergestellt hat.

2.	� Der Versicherungsnehmer ist zur Rück­
zahlung der vom Versicherer nach 1 b) 
geleisteten Entschädigung verpflichtet, 
wenn die Sache infolge eines Verschul­

dens des Versicherungsnehmers nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist.

3.	� Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus 
einem anderen Rechtsgrund eine weiter­
gehende Zinspflicht besteht: 

		  a)	�Die Entschädigung ist – soweit sie 
nicht innerhalb eines Monats nach 
Meldung des Schadens geleistet wird 
– seit Anzeige des Schadens zu ver­
zinsen.

		  b)	�Der über den Zeitwertschaden hinaus­
gehende Teil der Entschädigung ist  
ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die 
Sicherstellung der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer 
nachgewiesen hat.

		  c)	�Die Zinsen werden zusammen mit der 
Entschädigung fällig.

		  d)	�Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt 
unter dem jeweiligen Basiszinssatz 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 
247 BGB), mindestens jedoch bei 4 
Prozent und höchstens bei 6 Prozent 
Zinsen pro Jahr.

4.	� Bei der Berechnung der Fristen gemäß 
Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers 
die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann.

5.	� Der Versicherer kann die Zahlung auf­
schieben, solange 

		  a)	�Zweifel an der Empfangsberechtigung 
des Versicherungsnehmers bestehen;

		  b)	�ein behördliches oder strafgericht­
liches Verfahren gegen den Ver­
sicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft;

		  c)	�eine Mitwirkung des Realgläubigers 
gemäß den gesetzlichen Bestimmun­
gen über die Sicherung von Realgläu­
bigern nicht erfolgte.

§ 28 �Keine Leistungspflicht aus  
besonderen Gründen

1.	� Vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Herbeiführung des Versicherungsfalles 

		  a)	�Führt der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsfall vorsätzlich her­
bei, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei.

				�    Ist die Herbeiführung des Schadens 
durch rechtskräftiges Strafurteil wegen 
Vorsatzes in der Person des Versiche­
rungsnehmers festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung des Scha­
dens als bewiesen.

		  b)	�Führt der Versicherungsnehmer den 
Schaden grob fahrlässig herbei, so ist 
der Versicherer berechtigt, seine Lei­
stung in einem der Schwere des Ver­
schuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2.	� Arglistige Täuschung nach Eintritt des 
Versicherungsfalles 

		�  Der Versicherer ist von der Entschädi­
gungspflicht frei, wenn der Versiche­
rungsnehmer den Versicherer arglistig 
über Tatsachen, die für den Grund oder 
die Höhe der Entschädigung von Be­
deutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht.



		�  Ist die Täuschung oder der Täuschungs­
versuch durch rechtskräftiges Strafurteil 
gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festge­
stellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen.

§ 29 Überversicherung
1.	� Übersteigt die Versicherungssumme den 

Wert des versicherten Interesses erheb­
lich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer verlan­
gen, dass zur Beseitigung der Überver­
sicherung die Versicherungssumme mit 
sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab 
Zugang des Herabsetzungsverlangens, 
ist für die Höhe der Prämie der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer be­
rechnet haben würde, wenn der Vertrag 
von vornherein mit dem neuen Inhalt 
geschlossen worden wäre.

2.	� Hat der Versicherungsnehmer die 
Überversicherung in der Absicht ge­
schlossen, sich dadurch einen rechtswid­
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis er­
langt.

§ 30 Mehrere Versicherer
1.	� Anzeigepflicht

		�  Wer bei mehreren Versicherern ein Inter­
esse gegen dieselbe Gefahr versichert, 
ist verpflichtet, dem Versicherer die 
andere Versicherung unverzüglich mitzu­
teilen. In der Mitteilung sind der andere 
Versicherer und die Versicherungssum­
me anzugeben.

2.	� Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeige­
pflicht 

		�  Verletzt der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § 22 beschriebenen Voraus­
setzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn 
der Versicherer vor Eintritt des Versiche­
rungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat.

3.	� Haftung und Entschädigung bei Mehr­
fachversicherung 

		  a)	�Ist bei mehreren Versicherern ein 
Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert und übersteigen die Ver­
sicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert oder übersteigt 
aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem Ver­
sicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach­
versicherung vor.

		  b)	�Die Versicherer sind in der Weise als 
Gesamtschuldner verpflichtet, dass 
jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungs­
nehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstan­
denen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen.

				�    Erlangt der Versicherungsnehmer oder 
der Versicherte aus anderen Versiche­
rungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich 

der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Entschä­
digung aus allen Verträgen insgesamt 
nicht höher ist, als wenn der Gesamt­
betrag der Versicherungssummen, aus 
denen die Prämien errechnet wurden, 
nur in diesem Vertrag in Deckung ge­
geben worden wäre. Bei Vereinbarung 
von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass 
aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist,  
als wenn der Gesamtbetrag der Ver­
sicherungssummen in diesem Vertrag 
in Deckung gegeben worden wäre.

		  c)	�Hat der Versicherungsnehmer eine 
Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig.

				�    Dem Versicherer steht die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Um­
ständen Kenntnis erlangt.

4.	� Beseitigung der Mehrfachversicherung

		  a)	�Hat der Versicherungsnehmer den Ver­
trag, durch den die Mehrfachversiche­
rung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversiche­
rung geschlossen, kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungs­
summe unter verhältnismäßiger Minde­
rung der Prämie auf den Teilbetrag her­
abgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

				�    Die Aufhebung des Vertrages oder die 
Herabsetzung der Versicherungssum­
me und Anpassung der Prämie werden 
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung dem Versicherer zugeht.

		  b)	�Die Regelungen nach a) sind auch 
anzuwenden, wenn die Mehrfach­
versicherung dadurch entstanden 
ist, dass nach Abschluss der meh­
reren Versicherungsverträge der 
Versicherungswert gesunken ist. 
Sind in diesem Fall die mehreren Ver­
sicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer ge­
schlossen worden, kann der Versiche­
rungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssum­
men und der Prämien verlangen.

§ 31 Sachverständigenverfahren
1.	� Der Versicherungsnehmer kann nach 

Eintritt des Versicherungsfalles durch 
einseitige Erklärung gegenüber dem 
Versicherer verlangen, dass die Höhe 
des Schadens durch Sachverständige 
festgestellt wird. Ein solches Sachver­
ständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch verein­
baren. Das Sachverständigenverfahren 
kann durch Vereinbarung auf weitere 
Feststellungen zum Versicherungsfall 
ausgedehnt werden.

2.	 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

		  a)	�Jede Partei benennt schriftlich einen 
Sachverständigen und kann dann 
die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen schrift­
lich auffordern, den zweiten Sach­
verständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht inner­
halb zwei Wochen nach Empfang der 
Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den 

Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung 
ist auf diese Folge hinzuweisen.

		  b)	�Beide Sachverständige benennen 
schriftlich vor Aufnahme ihrer Feststel­
lungen einen dritten Sachverständigen 
als Obmann. Einigen sie sich nicht, 
so wird der Obmann auf Antrag einer 
Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt.

		  c)	�Der Versicherer darf als Sachver­
ständige keine Personen benennen, 
die Mitbewerber des Versicherungs­
nehmers sind oder mit ihm in dau­
ernder Geschäftsverbindung stehen; 
ferner keine Personen, die bei Mit­
bewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt sind oder mit ihnen in ei­
nem ähnlichen Verhältnis stehen. Dies 
gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachver­
ständigen.

3.	� Die Feststellungen der Sachverständigen 
müssen enthalten:

		  a)	�ein Verzeichnis der zerstörten, beschä­
digten und abhanden gekommenen 
Gegenstände sowie deren Wiederbe­
schaffungspreis gemäß § 26 Nr. 1. a), 
c) und d) und den Zeitwert zum Zeit­
punkt des Versicherungsfalles,

		  b)	�bei beschädigten Gegenständen die 
Beträge gemäß § 26 Nr. 1. d),

		  c)	�alle sonstigen gemäß § 26 Nr. 1. und 
Nr. 2. maßgebenden Tatsachen, ins­
besondere die Restwerte der von dem 
Schaden betroffenen Gegenstände,

		  d)	�die nach § 2 versicherten Kosten 
sowie den nach § 3 versicherten 
Mietausfall.

4.	� Der Sachverständige übermittelt beiden 
Parteien gleichzeitig seine Feststellun­
gen. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so 
übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über 
die streitig gebliebenen Punkte.

5.	� Jede Partei trägt die Kosten ihres Sach­
verständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6.	� Die Feststellungen der Sachverständigen 
oder des Obmannes sind für den Versi­
cherer und den Versicherungsnehmer 
verbindlich. Aufgrund dieser Feststellun­
gen berechnet der Versicherer die Ent­
schädigung, wenn nicht nachgewiesen 
wird, dass sie offenbar von der wirkli­
chen Sachlage erheblich abweichen.

§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen
1.	 Übergang von Ersatzansprüchen

		�  Steht dem Versicherungsnehmer ein 
Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, 
geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Scha­
den ersetzt. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich 
der Ersatzanspruch des Versicherungs­
nehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vor­
sätzlich verursacht.

2.	� Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatz­
ansprüchen

		�  Der Versicherungsnehmer hat seinen 
Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 



dieses Anspruchs dienendes Recht un­
ter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken.

		�  Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Ver­
sicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs­
nehmer.

§ 33 Mehrere Versicherungsnehmer
Besteht der Vertrag mit mereren Versiche­
rungsnehmern, so muss sich jeder Versiche­
rungsnehmer Kenntnis und Verhalten der 
übrigen Versicherungsnehmer zurechnen 
lassen.

§ 34 Wohnungseigentum
1.	� Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft 

von Wohnungseigentümern der Versi­
cherer wegen des Verhaltens einzelner 
Wohnungseigentümer leistungsfrei 
(siehe §§ 22, 23, 24, 25, 28 und 33), 
so kann er sich hierauf gegenüber den 
übrigen Wohnungseigentümern nicht be­
rufen. Die übrigen Wohnungseigentümer 
können verlangen, dass der Versicherer 
sie auch insoweit entschädigt, als er 
gegenüber einzelnen Miteigentümern 
leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche 
Entschädigung zur Wiederherstellung 
des gemeinschaftlichen Eigentums ver­
wendet wird. Der Wohnungseigentümer, 
in dessen Person der Verwirkungsgrund 
vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer 
diese Mehraufwendungen zu erstatten.

2.	� Für die Gebäudeversicherung bei 
Teileigentum gilt Nr. 1. entsprechend.

§ 35 Versicherung für fremde Rechnung
1.	� Rechte aus dem Vertrag 

		�  Der Versicherungsnehmer kann den Ver­
sicherungsvertrag im eigenen Namen für 
das Interesse eines Dritten (Versicher­
ten) schließen. Die Ausübung der Rechte 
aus diesem Vertrag steht nur dem Ver­
sicherungsnehmer und nicht auch dem 
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der 
Versicherte den Versicherungsschein 
besitzt.

2.	� Zahlung der Entschädigung 

		�  Der Versicherer kann vor Zahlung der 
Entschädigung an den Versicherungs­
nehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu 
erteilt hat. Der Versicherte kann die 
Zahlung der Entschädigung nur mit Zu­
stimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen.

3.	� Kenntnis und Verhalten 

		  a)	�Soweit die Kenntnis und das Verhal­
ten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten 
des Versicherten zu berücksichtigen. 

Soweit der Vertrag Interessen des 
Versicherungsnehmers und des Ver­
sicherten umfasst, muss sich der Ver­
sicherungsnehmer für sein Interesse 
das Verhalten und die Kenntnis des 
Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant 
des Versicherungsnehmers ist.

		  b)	�Auf die Kenntnis des Versicherten 
kommt es nicht an, wenn der Vertrag 
ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versicherungs­
nehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war.

		  c)	�Auf die Kenntnis des Versicherten 
kommt es dagegen an, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag 
ohne Auftrag des Versicherten ge­
schlossen und den Versicherer nicht 
darüber informiert hat.

§ 36 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.	 Erklärungen des Versicherungsnehmers

		�  Der Versicherungsvertreter gilt als be­
vollmächtigt, vom Versicherungsnehmer 
abgegebene Erklärungen entgegenzu­
nehmen betreffend

		  a)	�den Abschluss bzw. den Widerruf ei­
nes Versicherungsvertrages,

		  b)	�ein bestehendes Versicherungsver­
hältnis einschließlich dessen Beendi­
gung,

		  c)	�Anzeige- und Informationspflichten vor 
Abschluss des Vertrages und während 
des Versicherungsverhältnisses.

2.	 Erklärungen des Versicherers

		�  Der Versicherungsvertreter gilt als bevol­
mächtigt, vom Versicherer ausgefertigte 
Versicherungsscheine oder deren Nach­
träge dem Versicherungsnehmer zu über­
mitteln.

3.	 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

		�  Der Versicherungsvertreter gilt als bevoll­
mächtigt, Zahlungen, die der Versiche­
rungsnehmer im Zusammenhang mit der 
Vermittlung oder dem Abschluss eines 
Versicherungsvertrags an ihn leistet, 
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser 
Vollmacht muss der Versicherungsneh­
mer nur gegen sich gelten lassen, wenn 
er die Beschränkung bei der Vornahme 
der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 37 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die 
Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsen­
tanten zurechnen lassen.

§ 38 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsver­
trag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist 
und der Gläubiger von den Anspruch be­
gründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsver­
trag bei dem Versicherer angemeldet wor­
den, zählt bei der Fristberechnung der Zeit­
raum zwischen Anmeldung und Zugang der 
in Textform mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 39 Gerichtsstand
1.	� Klagen gegen den Versicherer oder Versi­

cherungsvermittler 

		�  Für Klagen aus dem Versicherungsver­
trag oder der Versicherungsvermittlung 
ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen ge­
wöhnlichen Aufenthalt hat.

2.	� Klagen gegen Versicherungsnehmer 

		�  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung gegen 
den Versicherungsnehmer ist ausschließ­
lich das Gericht örtlich zuständig, in des­
sen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, 
in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 40 Anzeigen / Willenserklärungen
1.	� Form

		�  Soweit gesetzlich keine Schriftform ver­
langt ist und soweit in diesem Vertrag 
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Ver­
sicherungsverhältnis betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Textform abzugeben.

		�  Erklärungen und Anzeigen sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben unberührt.

2.	� Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Na­
mensänderung 

		�  Hat der Versicherungsnehmer eine Än­
derung seiner Anschrift dem Versicherer 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willens­
erklärung, die demVersicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absen­
dung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Na­
mensänderung. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen.

3.	� Nichtanzeige der Verlegung der gewerbli­
chen Niederlassung 

		�  Hat der Versicherungsnehmer die Ver­
sicherung unter der Anschrift seines 
Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen nach 
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 41 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Klauseln für die Verbundene 
Wohngebäude-Versicherung 
(Basis: VGB 2000 – Fassung 2008)

(gelten sofern vereinbart)

0950 - Rohbauversicherung
Versichert ist das im Bau befindliche Gebäu­
de (nur Neubausubstanz).



Mitversichert sind bei Neu-/Rohbauten

a)	 in der Feuerversicherung 

		�  die zum Bau des Gebäudes bestimmten, 
auf dem Bauplatz oder in seiner unmit­
telbaren Nähe lagernden Baustoffe, so­
weit der Versicherungsnehmer dafür die 
Gefahr trägt,

b)	 in der Leitungswasserversicherung

		�  Schäden durch Leitungswasser – mit 
Ausnahme von Frostschäden – vor 
Bezugsfertigkeit. Die Bestimmungen des 
§ 24 Nr. 1. b) VGB 2000 – Fassung 2008 
bleiben unberührt,

c)	 in der Sturmversicherung

		�  Schäden durch Sturm vor Bezugsfertig­
keit, wenn

		  –	 das Gebäude fertig gedeckt ist

		  –	 alle Außentüren eingesetzt sind

		  –	� alle Fenster verglast oder in anderer 
Weise gleichwertig verschlossen sind,

bis zu dem im Versicherungsschein ange­
gebenen Zeitpunkt, längstens aber bis zur 
Bezugsfertigkeit. Die Bezugsfertigkeit vor 
diesem Zeitpunkt ist dem Versicherer anzu­
zeigen.

0952 - �Kosten für Hotel oder sonsti-
ge ähnliche Unterbringung im 
Schadenfall

Zusätzlich zu § 3 Nr. 1. b) VGB 2000 – Fas­
sung 2008 sind, begrenzt auf 100 Tage und 
70 EUR pro Tag, auch Kosten für Hotel oder 
sonstige ähnliche Unterbringung mitversi­
chert, wenn die eigengenutzte Wohnung 
durch Feuer, Leitungswasser oder Sturm/Ha­
gel unbewohnbar wurde und/oder die Nut­
zung von Teilen der Wohnung unzumutbar 
ist. Anfallende Nebenkosten (z.B. Frühstück, 
Telefon etc.) werden nicht erstattet.

0953 - Mietausfall
In Abänderung des § 3 Nr. 2. VGB 2000 – 
Fassung 2008 wird Mietausfall oder Mietwert 
bis zu 18 Monate ersetzt.

0956 - �Waschmaschinen- und 
Spülmaschinenschläuche in der 
Wohngebäudeversicherung

In Erweiterung des § 7 Nr. 1. VGB 2000 
– Fassung 2008 sind geplatzte Waschma­
schinen- und Spülmaschinenschläuche 
mitversichert.

0957 - �Kessel-, Maschinen- und elektrische 
Kraftanlagen 

Versichert sind Kessel-, Maschinen- und 
elektrische Kraftanlagen, die gewerblichen 
Zwecken dienen, soweit der Versicherungs­
nehmer dafür die Gefahr trägt und aus einer 
Inhaltsversicherung keine Entschädigung 
beansprucht werden kann.

0958 - �Kunststoffe (Platten, Lichtkup-
peln, Doppelstegplatten) in der 
Wohngebäudeversicherung

1.	� Versichert sind Bruchschäden von Kunst­
stoffen.

2.	� Die Entschädigung ist, soweit nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
begrenzt auf 3.000 EUR.

0959 - �Schäden durch witterungsbedingten 
Rückstau

1.	� In Erweiterung des § 4 VGB 2000 – Fas­
sung 2008 wird auch Entschädigung ge­
leistet für versicherte Sachen, die durch 
witterungsbedingten Rückstau zerstört 
oder beschädigt werden oder infolge 
eines solchen Ereignisses abhanden 
kommen.

2.	� Die Selbstbeteiligung je Schadenfall be­
trägt 1.500 EUR.

0960 - Unterirdisch verlegte Ableitungsrohre
1.	� Versichert sind Frost- und sonstige 

Bruchschäden an unterirdisch verlegten 
Rohren, die der Entsorgung von Regen­
wasser dienen.

2.	� Ziffer 1. gilt nicht für Rohre, die aus­
schließlich gewerblichen Zwecken die­
nen.

3.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 20.000 EUR begrenzt.  

0961 - Mitversicherung von Graffiti-Schäden
1.	� In Erweiterung von § 4 VGB 2000 – Fas­

sung 2008 sind böswillige Beschädigun­
gen durch Graffiti an Gebäudeaußen­
wänden, Türen, Fenstern und Rolläden 
mitversichert.

2.	� Die Versicherung erstreckt sich nicht auf  
Schäden, die über die unmittelbare 
Beseitigung hinausgehen.

3.	� Bei Schäden mit einer voraussichtlichen 
Höhe über 1.500 EUR ist eine polizeili­
che Meldung erforderlich.

4.	� Die Entschädigung ist je Schadenereig­
nis begrenzt auf 2.500 EUR und für alle 
Schadenereignisse innerhalb eines Jah­
res auf 5.000 EUR.

5.	� Es gilt eine Selbstbeteiligung des 
Versicherungsnehmers im Schadenfall in 
Höhe von 20 % des Schadens. 

0963 - Rohrverstopfung
In Erweiterung von § 6 sowie § 7 VGB 2000 
– Fassung 2008 sind Kosten für die Beseiti­
gung von Rohrverstopfungen innerhalb des 
versicherten Rohrsystems mitversichert. Die 
Entschädigung ist auf 3.000 EUR je Schaden­
fall begrenzt.

0965 - Schwimmbecken
Abweichend von § 6 Nr. 1. und 2. VGB 
2000 – Fassung 2008 gilt als Leitungswas­
ser auch Wasser, das aus Schwimmbecken 
bestimmungswidrig ausgetreten ist.

0966 - �Erweiterte Deckung und unbenannte 
Gefahren

1. 	 Versicherte Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung 
für versicherte Sachen, die durch innere 
Unruhen, böswillige Beschädigungen, 
Anprall von Fahrzeugen, Rauch/Ruß, 
Sengschäden, Überschallknall oder unbe­
nannte Gefahren unvorhergesehen zerstört 
oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen. Unvorhergesehen sind Schäden, 
die der Versicherungsnehmer oder sein 
Repräsentant weder rechtzeitig vorherge­
sehen haben noch hätten vorhersehen 
können.

Definitionen:
Unbenannte Gefahren
Der Versicherer leistet Entschädigung für ver­
sicherte Sachen, die durch eine plötzliche, 
unvorhergesehene, von außen einwirkende 
Ursache zerstört oder beschädigt werden.

Innere Unruhen
Innere Unruhen liegen dann vor, wenn 
zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des 
Volkes in einer die öffentliche Ruhe und 
Ordnung störenden Weise in Bewegung gera­
ten und Gewalttätigkeiten gegen Personen 
und Sachen verüben. Zu „inneren Unruhen“ 
gehört ein bis zu einem gewissen Grad 
öffentliches und provokatorisches Handeln.

Böswillige Beschädigungen
Als böswillige Beschädigung gilt jede 
vorsätzliche, unmittelbare Beschädigung 
und Zerstörung von versicherten Sachen.

Anprall von Fahrzeugen
Als Fahrzeuganprall gilt jede unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung der versi­
cherten Sachen durch die Berührung eines 
Schienen- oder Straßenfahrzeuges.

Rauch/Ruß
Der Versicherer leistet Entschädigung 
für jede unmittelbare Zerstörung oder 
Beschädigung versicherter Sachen durch 
Rauch/Ruß, der plötzlich bestimmungswidrig 
aus den auf dem Versicherungsgrundstück 
befindlichen Feuerungs-, Heizungs- oder 
Trockenanlagen austritt.

Sengschäden
Sengschäden sind durch Hitzeeinwirkung 
örtlich begrenzte Schäden, die durch 
Verfärbung der versengten Sachen sichtbar 
werden.

Überschallknall
Als Schaden durch Überschallknall gilt jede 
unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung 
versicherter Sachen, die direkt auf der durch 
den Überschallknall eines Flugzeuges ent­
stehenden Druckwelle beruhen.

2. 	 Ausschlüsse
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht 
auf:

a)	� Schäden, die im Rahmen einer Feuer-, 
Leitungswasser-, Sturm-/Hagel- oder  
erweiterten Elementarschadenver 
sicherung oder über prämienpflichtige 
Klauseleinschlüsse gedeckt werden 
können oder bei diesen Versicherungen 
ausgeschlossen sind;

b)	� Vom Versicherungsnehmer oder dessen 
Repräsentanten vorsätzlich herbeige­
führte Schäden.

c)	� Schäden durch Mängel, die bei Ab­
schluss der Versicherung bereits vor­
handen waren und dem Versicherungs­
nehmer oder dessen Repräsentanten 
bekannt sein mussten;

d)	� Schäden durch Krieg oder kriegsähnliche 
Ereignisse jeder Art sowie

		�  Schäden durch hoheitliche Eingriffe oder 
behördliche Anordnungen;

e)	� Ein Anspruch auf Entschädigung für 
Schäden durch innere Unruhen, bös­
willige Beschädigung besteht nicht, 
soweit die Voraussetzungen für einen 
unmittelbaren oder subsidiären Scha­
denersatzanspruch aufgrund öffentlich-
rechtlichen Entschädigungsrechts 
gegeben sind. Ein Anspruch auf Entschä­
digung erstreckt sich nur auf den Teil 
des Schadens, der die Höchstgrenzen 
aufgrund öffentlichrechtlichen Entschä­
digungsrechts überschreitet;



f )	� Schäden durch Kernenergie oder radio­
aktive Strahlung, jedoch sind Schäden 
durch auf dem Versicherungsgrundstück 
befindliche radioaktive Isotope mitver­
sichert;

g)	� Schäden durch natürliche oder mangel­
hafte Beschaffenheit, Konstruktions- und 
Planungsfehler, Verseuchung oder Vergif­
tung, jedoch sind mitversichert Schäden 
durch Verseuchung oder Vergiftung als 
Folge von Brand, Blitzschlag, Explosion 
oder Anprall von Luftfahrzeugen, deren 
Teile oder Ladung;

h)	� Schäden durch Reißen, Setzen, 
Schrumpfen oder Dehnen der versicher­
ten Gebäude, Gebäudebestandteile und 
Fundamente einschließlich Hof- und 
Gehsteigbefestigungen aufgrund von 
baulichen oder statischen Mängeln so­
wie Verstößen gegen bauliche Vorschrif­
ten;

i)		� Schäden an Maschinen und technischen 
Einrichtungen, die entweder ohne äuße­
re Einwirkung oder durch deren Bedie­
nung, Wartung, Umbau und Reparatur 
entstehen;

j)		 Ausfall oder Fehlfunktion von EDV- oder 
elektronisch gesteuerten Anlagen der En­
ergieversorgung, der Klima-, Mess- oder 
Regeltechnik;

k)	 Schäden an versicherten Sachen durch 
Bearbeitung;

l)		 Schäden durch allmähliche Einwirkun­
gen auf versicherte Sachen,unabhängig 
von der Ursache oder mitwirkenden Um­
ständen;

m) 	Schäden durch normale oder vorzeitige 
Abnutzung, Alterung, Verschleiß, Rost, 
Korrosion und Erosion, jedoch sind versi­
chert Schäden durch Rohrbruch;

n) 	 Schäden durch Verderb, Verfall, Ungezie­
fer, Fäulnis, Schwamm, Pilz, Substanz­
verlust, Verfärbung oder Strukturverän­
derung, es sei denn, es handelt sich um 
einen Folgeschaden eines versicherten 
Ereignisses;

o) 	 Schäden an versicherten Sachen, so­
lange das versicherte Gebäude nicht 
bezugsfertig ist;

p)	 Schäden durch Sturmflut;

q) 	 Schäden durch Rückstau von Wasser aus 
Rohren der öffentlichen Abwasserkanali­
sation, es sei denn, es handelt sich um 
einen Folgeschaden eines versicherten 
Ereignisses;

r) 	 Bruchschäden an Zu-/Ableitungsrohren, 
die außerhalb des Versicherungsortes 
verlegt sind und nicht der Ver-/Entsor­
gung versicherter Gebäude oder Anlagen 
dienen oder für die der Versicherungs­
nehmer die Gefahr nicht trägt;

s) 	 Schäden durch Eindringen von Regen, 
Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht 
ordnungsgemäß geschlossene Fenster 
oder Außentüren oder durch andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öff­
nungen durch ein versichertes Ereignis 
entstanden sind und einen Gebäude­
schaden darstellen;

t) 	 Schäden an und durch Bau- und 
Montageleistungen, jedoch sind 
mitversichert Schäden durch Brand, 
Blitzschlag, Explosion und Anprall von 
Luftfahrzeugen, deren Teile oder Ladung, 
Leitungswasser, Sturm/Hagel;

u) 	 Schäden die durch Fahrzeuge verursacht 
werden, die vom Versicherungsnehmer, 
seinen Repräsentanten, Mietern, deren 

Besuchern oder sonstigen im Gebäude 
berechtigt anwesenden Personen betrie­
ben werden;

v) 	 Schäden durch einfachen Diebstahl ver­
sicherter Sachen.

3. 	 Schadenereignis
Unter einem Schadenereignis sind alle Schä­
den zu verstehen, die aus ein und derselben 
Ursache in zeitlichem Zusammenhang inner­
halb von 72 Stunden anfallen. Schadener­
eignisse, die innerhalb von 72 Stunden 
zeitlich unabhängig voneinander auftreten, 
fallen nicht unter diese Bestimmung, son­
dern gelten jeweils als ein gesondertes 
Schadenereignis.

4. 	 Besondere Kündigungsfrist
4.1		� Versicherungsnehmer und Versicherer 

können unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten die Versicherung für die 
erweiterte Deckung und unbenannte 
Gefahren durch schriftliche Erklärung 
kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündi­
gung erst zum Schluss des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird.

4.2 		� Macht der Versicherer von seinem 
Kündigungsrecht Gebrauch, so 
kann der Versicherungsnehmer den 
Wohngebäudeversicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung des Versicherers zum glei­
chen Zeitpunkt kündigen.

4.3 		� Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm 
der Teil der Prämie, der der Dauer der 
Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer gemäß 
Abs. 4.2 kündigt.

5. 	 Selbstbeteiligung
Es gilt eine Selbstbeteiligung von 10% des 
Schadens, mindestens 500 EUR als vereinbart.

0967 - Rückreisekosten 
1.	� Ersetzt werden für den Versicherungs­

nehmer und mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Personen vorzei­
tige Rückreisekosten aus dem Urlaub, 
wenn dieser wegen eines erheblichen 
Versicherungsfalles vorzeitig abge­
brochen wird und die Anwesenheit 
des Versicherungsnehmers am 
Versicherungsort erforderlich ist. 

2.	� Als erheblich gilt ein Versicherungsfall 
mit einem voraussichtlichen Schaden 
von mindestens 15.000 EUR. 

3.	� Als Urlaub gilt eine privat veranlasste 
Reise mit einer Abwesenheit von minde­
stens vier aufeinander folgenden Tagen. 

4.	� Entschädigt werden die nachgewiesenen 
Mehraufwendungen bis maximal 2.500 
EUR je Versicherungsfall.

0968 - �Besondere Verwirkungsgründe bei 
grob fahrlässig herbeigeführten 
Schadenfällen 

1.	� In Erweiterung der Regelungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes, wonach 
der Versicherer berechtigt ist, die 
Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen, 
wird wie folgt entschädigt:

2.	� Bei Schäden bis zu einer Schadenhöhe 
von maximal 2.500 EUR wird auf die 
Einrede der groben Fahrlässigkeit ver­
zichtet und eine Entschädigung in voller 
Höhe geleistet.

3.	� Für Schäden, die 2.500 EUR übersteigen, 
wird über den in Nr. 2 genannten Ent­
schädigungsbetrag hinaus nur dann eine 
Entschädigung geleistet, wenn durch 
den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten die Bestimmungen zur 
Einhaltung von gesetzlichen, behörd­
lichen oder vertraglich vereinbarten 
Sicherheitsvorschriften nicht verletzt 
wurden. 

		�  Die Entschädigung ist für diesen Teil auf 
100.000 EUR begrenzt.

4.	� Von der Regelung gemäß Nr. 3 ausge­
nommen bleiben Schäden in Verbindung 
mit einer schuldhaften Verletzung 
der Anzeige von Gefahrenumständen 
bei Vertragsabschluss sowie der 
Anzeigepflicht bei Gefahrerhöhungen.

0969 - Abwahl SFR
Eine Prämienhoch- bzw. Prämienrückstufung 
aufgrund Schadens während der Laufzeit 
des Vertrages wird ausgeschlossen. Die 
Punkte I.I. Nr. 3.2 und 3.3 der Tarifbestim­
mungen zu den VGB 2000 – Fassung 2008 
finden keine Anwendung. 

0970 - �Aufwendungen für die Beseitigung 
umgestürzter-/abgeknickter Bäume 

In Erweiterung von § 2 Nr. 1. und § 2a 
VGB 2000 – Fassung 2008 ersetzt der 
Versicherer die notwendigen Kosten für 
die Beseitigung von Bäumen auf dem 
Versicherungsgrundstück,

– �die durch Brand/Blitzschlag oder Sturm/
Hagel umgestürzt sind oder

– �deren Stämme durch Brand/Blitzschlag 
oder Sturm/Hagel abgeknickt sind. 

Beschädigte oder abgeknickte Äste sowie 
bereits vor dem Versicherungsfall abge­
storbene Bäume sind von der Versicherung 
ausgeschlossen.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf 2.000 EUR begrenzt.

7160 - Überspannungsschäden durch Blitz
1.	� Abweichend von § 5 Nr. 5. c) VGB 2000 

– Fassung 2008 ersetzt der Versicherer 
auch Überspannungsschäden durch 
Blitz.

2.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 20.000 EUR begrenzt.

7161 - Einschluss von Nutzwärmeschäden
Abweichend von § 5 Nr. 5. a) VGB 2000 – 
Fassung 2008 sind auch die dort bezeichne­
ten Brandschäden versichert.

7162 - Unbemannte Flugkörper
Abweichend von § 4 Nr. 1. a) VGB 2000 –  
Fassung 2008 leistet der Versicherer Ent­
schädigung auch für Schäden durch Anprall 
oder Absturz eines unbemannten Flugkör­
pers, seiner Teile oder seiner Ladung.

7165 - Fahrzeuganprall
1.	� In Erweiterung von § 4 Nr. 1. a) VGB 

2000 – Fassung 2008 leistet der Versi­
cherer Entschädigung für versicherte Sa­
chen, die durch Anprall eines Schienen- 
oder Straßenfahrzeuges zerstört oder 
beschädigt werden oder infolge eines 
solchen Ereignisses abhanden kommen.



2.	� Für den Anprall von Straßenfahrzeugen 
besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
diese nicht vom Versicherungsnehmer 
betrieben werden.

7166 - Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes
1.	� In Erweiterung von § 6 Nr. 1. VGB 2000 

– Fassung 2008 gilt als Leitungswas­
ser auch Wasser, das aus im Gebäude 
verlaufenden Regenfallrohren bestim­
mungswidrig ausgetreten ist.

2.	� In Erweiterung von § 7 Nr. 1. VGB 2000 –  
Fassung 2008 sind frostbedingte und 
sonstige Bruchschäden an im Gebäude 
verlaufenden Regenfallrohren versichert.

7260 - �Erweiterte Versicherung von Wasser-
zuleitungs- und Heizungsrohren auf 
dem Versicherungsgrundstück

1.	� In Erweiterung von § 7 Nr. 3. VGB 2000 – 
Fassung 2008 sind versichert Frost- und 
sonstige Bruchschäden an Wasserzulei­
tungs- und Heizungsrohren, die auf dem 
Versicherungsgrundstück verlegt sind, 
aber nicht der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen.

2.	� Nr. 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließ­
lich gewerblichen Zwecken dienen.

3.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 20.000 EUR begrenzt.

7261 - �Erweiterte Versicherung von 
Wasserzuleitungs- und Heizungs
rohren außerhalb des Versicherungs-
grundstücks

1.	� Versichert sind Frost- und sonstige 
Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und 
Heizungsrohren, die außerhalb des 
Versicherungsgrundstücks verlegt sind 
und der Versorgung versicherter Ge­
bäude oder Anlagen dienen, soweit der 
Versicherungsnehmer dafür die Gefahr 
trägt.

2.	� Nr. 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließ­
lich gewerblichen Zwecken dienen.

3.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 20.000 EUR begrenzt.

7262 - �Erweiterte Versicherung von 
Ableitungsrohren auf dem 
Versicherungsgrundstück

1.	� Versichert sind Frost- und sonstige 
Bruchschäden an Ableitungsrohren der 
Wasserversorgung außerhalb versicher­
ter Gebäude auf dem Versicherungs­
grundstück, soweit diese Rohre der 
Entsorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen.

2.	� Nr. 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließ­
lich gewerblichen Zwecken dienen.

3.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 20.000 EUR begrenzt.

7263 - �Erweiterte Versicherung von 
Ableitungsrohren außerhalb des 
Versicherungsgrundstücks

1.	� Versichert sind Frost- und sonstige 
Bruchschäden an Ableitungsrohren der 
Wasserversorgung, die außerhalb des 
Versicherungsgrundstücks verlegt sind 
und der Entsorgung versicherter Ge­
bäude oder Anlagen dienen, soweit der 
Versicherungsnehmer dafür die Gefahr 
trägt.

2.	� Nr. 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließ­
lich gewerblichen Zwecken dienen.

3.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 20.000 EUR begrenzt.

7264 - �Sonstiges Zubehör und sonstige 
Grundstücksbestandteile

1.	� In Erweiterung von § 1 Nr. 2. VGB 2000 
– Fassung 2008 sind Carports, Gewächs- 
und Gartenhäuser, Grundstückseinfrie­
digungen (auch Hecken), Hof- und 
Gehwegbefestigungen, Hundehütten, 
Masten- und Freileitungen sowie Wege- 
und Gartenbeleuchtungen auf dem 
im Versicherungsschein bezeichneten 
Grundstück mitversichert.

2.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 3.000 EUR begrenzt.

7265 - Armaturen
1.	� In Erweiterung von § 7 Nr. 1. VGB 2000 

– Fassung 2008 ersetzt der Versiche­
rer auch Bruchschäden an Armaturen 
(Wasser- und Absperrhähne, Ventile, 
Wassermesser, Geruchsverschlüsse 
und dergleichen). Ausgeschlossen sind 
Bruchschäden an bereits defekten Arma­
turen.

2.	� Weiterhin ersetzt der Versicherer die 
Kosten für den Austausch der zuvor ge­
nannten Armaturen, soweit dieser Aus­
tausch infolge eines Versicherungsfalles 
gemäß § 7 Nr. 1. VGB 2000 – Fassung 
2008 im Bereich der Rohrbruchstelle 
notwendig ist.

3.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 200 EUR begrenzt.

7360 - �Mehrkosten infolge behördlicher 
Wiederherstellungsbeschränkungen 
für Restwerte

1.	� Abweichend von § 26 Nr. 4. VGB 2000 –  
Fassung 2008 sind bei der Anrechnung 
des Wertes wiederverwertbarer Reste ver­
sicherter und vom Schaden betroffener 
Sachen behördliche Wiederherstellungs­
beschränkungen zu berücksichtigen. 

		�  Die Entschädigung ist jedoch begrenzt 
mit dem Betrag, der sich vertragsgemäß 
ergeben würde, wenn die versicherte 
und vom Schaden betroffene Sache 
zerstört worden wäre, gekürzt um den 
Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- 
und Abbruchkosten.

2.	� Die Berücksichtigung von behördlichen 
Wiederherstellungsbeschränkungen für 
Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf der 
Grundlage vor Eintritt des Versicherungs­
falles erlassener Gesetze und Verordnun­
gen beruhen. Soweit behördliche Auf- 
lagen mit Fristsetzung vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erteilt wurden, wer­
den sie für die Restwerte nicht berück­
sichtigt.

7361 - �Gebäudebeschädigung durch 
unbefugte Dritte

1.	� Versichert sind Kosten für die Beseiti­
gung von Schäden an Türen, Schlössern, 
Fenstern (ausgenommen Schaufenster­
verglasungen), Rolläden und Schutzgit­
tern eines versicherten Gebäudes, wenn 
die Schäden dadurch entstanden sind, 
dass ein unbefugter Dritter

		  a)	�in das Gebäude eingebrochen, einge­
stiegen oder mittels falscher Schlüssel 
oder anderer Werkzeuge eingedrungen 
ist;

		  b)	�versucht, durch eine Handlung gemäß 
Ziffer 1. a) in ein versichertes Gebäude 
einzudringen.

2.	� Schäden, die der Täter an dem versicher­
ten Gebäude von außen verursacht, sind 
nur versichert, soweit sie Folge einer 
Handlung gemäß Ziffer 1. sind.

3.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 10.000 EUR begrenzt.

7362 - �Kosten für die Dekontamination von 
Erdreich

1.	� In Erweiterung von § 2 und § 2a VGB 
2000 – Fassung 2008 ersetzt der Ver­
sicherer die notwendigen Kosten, die 
dem Versicherungsnehmer aufgrund 
behördlicher Anordnungen infolge eines 
Versicherungsfalls entstehen, um

		  a)	�Erdreich des im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstücks zu unter­
suchen oder zu dekontaminieren oder 
auszutauschen,

		  b)	�den Aushub in die nächstgelegene, 
geeignete Deponie zu transportieren 
und dort abzulagern oder zu vernich­
ten,

		  c)	�insoweit den Zustand des im Versiche­
rungsschein bezeichneten Grund­
stücks vor Eintritt des Versicherungs­
falles wiederherzustellen.

2.	� Die Aufwendungen gemäß Nr. 1. werden 
nur ersetzt, sofern die behördlichen An­
ordnungen

		  a)	�aufgrund von Gesetzen oder Verord­
nungen ergangen sind, die vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erlassen waren 
und

		  b)	�eine Kontamination betreffen, die  
nachweislich infolge dieses Versich­
erungsfalles entstanden ist,

		  c)	�innerhalb von neun Monaten seit Ein­
tritt des Versicherungsfalles ergangen 
sind und dem Versicherer ohne Rück­
sicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb 
von drei Monaten seit Kenntnis der 
Anordnung gemeldet wurden.

3.	� Wird durch den Versicherungsfall eine 
bestehende Kontamination des Erdreichs 
erhöht, so werden nur die Aufwendun­
gen ersetzt, die den für eine Beseitigung 
der bestehenden Kontamination erfor­
derlichen Betrag übersteigen, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall 
aufgewendet worden wäre. Die hiernach 
nicht zu ersetzenden Kosten werden 
nötigenfalls durch Sachverständige fest­
gestellt.

4.	� Aufwendungen aufgrund sonstiger 
behördlicher Anordnungen oder auf­
grund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der 
sogenannten Einliefererhaftung werden 
nicht ersetzt. 

5.	� Kosten gemäß Nr. 1. gelten nicht als Auf­
räumungskosten gemäß § 2 Nr. 1. a) VGB 
2000 – Fassung 2008. 

6.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 200.000 EUR begrenzt.

7.	� Die Entschädigung ist zusätzlich auf die 
vereinbarte Jahreshöchstentschädigung 
begrenzt. Alle Schäden, die im laufen­



§ 5 Erdbeben
1.	� Erdbeben ist eine naturbedingte 

Erschütterung des Erdbodens, die durch 
geophysikalische Vorgänge im Erdinnern 
ausgelöst wird.

2.	� Erdbeben wird unterstellt, wenn der Ver­
sicherungsnehmer nachweist, dass

		  a)	�die naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens in der Umgebung des Versi­
cherungsortes Schäden an Gebäuden 
in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat oder

		  b)	�der Schaden wegen des einwandfreien 
Zustandes des Gebäudes nur durch 
ein Erdbeben entstanden sein kann.

§ 6 Erdfall; Erdrutsch
1.	� Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz 

des Erdbodens über natürlichen Hohl­
räumen.

2.	� Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abglei­
ten oder Abstürzen von Gesteins- oder 
Erdmassen.

§ 7 Schneedruck; Lawinen
1.	� Schneedruck ist die Wirkung des Ge­

wichts von Schnee- oder Eismassen. 

2.	� Lawinen sind an Berghängen nieder­
gehende Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druck­
entladung beim Aufreißen der Erdkruste, ver­
bunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen 
oder dem Ausströmen von sonstigen Materi­
alien und Gasen.

§ 9 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungs­
pflichtig errechnete Betrag wird je Versiche­
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt.

§ 10 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind Schäden an versicher­
ten Gebäuden bzw. an sonstigen versicher­
ten Sachen, solange die Gebäude noch nicht 
bezugsfertig sind oder wegen Umbauarbei­
ten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 11 Besondere Sicherheitsvorschrift
In Ergänzung der VGB 2000 – Fassung 2008  
hat der Versicherungsnehmer alle notwen­
digen und zumutbaren Vorkehrungen gegen 
Elementarschäden zu treffen. Insbesondere 
sind zur Vermeidung von Überschwem­
mungsschäden wasserführende Anlagen auf 
dem Versicherungsgrundstück freizuhalten 
und Rückstausicherungen gemäß der jeweils 
geltenden Landesbauordnung stets funkti­
onsbereit zu halten.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine die­
ser Obliegenheiten, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 24 VGB 2000 – Fas­
sung 2008 leistungsfrei. Leistungsfreiheit 
tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruht. Der Versicherer ist zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Ob­
liegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

sowie die von diesem mit dem Versiche­
rungsnehmer nach Rechtshängigkeit ge­
schlossenen Vergleiche als auch für sich 
verbindlich an.

3.	� Falls der Anteil des führenden Versiche­
rers die Berufungs- oder Revisionssum­
me nicht erreicht, ist der Versicherungs­
nehmer berechtigt und auf Verlangen 
des führenden oder eines mitbeteiligten 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf 
einen zweiten, erforderlichenfalls auf 
weitere Versicherer auszudehnen, bis 
diese Summe erreicht ist. Wird diesem 
Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 
2. nicht.

7862 - Makler
Der den Versicherungsvertrag betreuende 
Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Wil­
lenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Er ist durch den Makler­
vertrag verpflichtet, diese unverzüglich an 
den Versicherer weiterzuleiten.

Besondere Bedingungen für 
die Versicherung weiterer 
Elementarschäden in der 
Wohngebäudeversicherung 
(BEW 2001 – Fassung 2008)

§ 1 Vertragsgrundlage 
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-
Versicherungsbedingungen (VGB 2000 – Fas­
sung 2008), soweit sich aus den folgenden 
Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für ver­
sicherte Sachen, die durch

a)	� Überschwemmung des Versicherungs­
grundstückes (§ 3)

b)	 Rückstau (§ 4)

c)	 Erdbeben (§ 5)

d)	 Erdfall/Erdrutsch (§ 6)

e)	 Schneedruck/Lawinen (§ 7)

f)		 Vulkanausbruch (§ 8)

zerstört oder beschädigt werden oder in­
folge eines solchen Ereignisses abhanden 
kommen.

§ 3 �Überschwemmung des Versicherungs-
grundstückes

1.	� Überschwemmung ist eine Überflutung 
des Grund und Bodens, auf dem das ver­
sicherte Gebäude steht, durch

		  a)	�Ausuferung von oberirdischen (ste­
henden oder fließenden) Gewässern,

		  b)	Witterungsniederschläge.

2.	� Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen Schäden durch

		  a)	Sturmflut, Tsunami,

		  b)	Grundwasser.

§ 4 Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch 
Ausuferung von oberirdischen (stehenden 
oder fließenden) Gewässern oder durch 
Witterungsniederschläge bestimmungswid­
rig aus dem Rohrsystem des versicherten 
Gebäudes oder dessen zugehörigen Einrich­
tungen austritt.

den Versicherungsjahr entstehen, fallen 
insgesamt unter die Jahreshöchstent­
schädigung. Aufwendungen, die der 
Versicherungsnehmer zur Abwicklung 
oder Minderung des Schadens macht, 
werden nur insoweit ersetzt, als sie 
mit der Entschädigung zusammen die 
Jahreshöchstentschädigung nicht über­
steigen, es sei denn, dass sie auf einer 
Weisung des Versicherers beruhen.

7363 - �Aufwendungen für die Beseitigung 
umgestürzter Bäume

1.	� In Erweiterung von § 2 Nr. 1. und § 2a 
VGB 2000 – Fassung 2008 ersetzt der 
Versicherer die notwendigen Kosten für 
das Entfernen, den Abtransport und die 
Entsorgung durch Blitzschlag oder Sturm 
umgestürzter Bäume auf dem Versiche­
rungsgrundstück, soweit eine natürliche 
Regeneration nicht zu erwarten ist. Be­
reits abgestorbene Bäume sind von der 
Versicherung ausgeschlossen. 

2.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 2.000 EUR begrenzt.

7364 - Wasserverlust
1.	� In Erweiterung von § 2 Nr. 1. VGB 2000 –  

Fassung 2008 ersetzt der Versicherer 
den Mehrverbrauch von Frischwasser, 
der infolge eines Versicherungsfalles 
nach § 6 VGB 2000 – Fassung 2008 ent­
steht und den das Wasserversorgungs­
unternehmen in Rechnung stellt.

2.	� Die Entschädigung ist, sofern nichts an­
deres vereinbart ist, je Versicherungsfall 
auf 3.000 EUR begrenzt.

7365 - Sachverständigenkosten
Soweit der entschädigungspflichtige Scha­
den in seiner Höhe 25.000 EUR übersteigt, 
ersetzt der Versicherer die durch den 
Versicherungsnehmer gemäß § 31 Nr. 5. VGB 
2000 – Fassung 2008 zu tragenden Kosten 
des Sachverständigenverfahrens.

7761 - Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungs­
pflichtig errechnete Betrag wird je Versich- 
erungsfall um den vereinbarten Selbstbe­
halt gekürzt. Dies gilt nicht für Schaden­
abwendungs- oder Schadenminderungsko­
sten (siehe § 2a VGB 2000 – Fassung 2008), 
die auf Weisung des Versicherers gemäß § 
26 Nr. 8. VGB 2000 – Fassung 2008 angefal­
len sind.

7860 - Führung
Der führende Versicherer ist bevollmächtigt,  
Anzeigen und Willenserklärungen des Ver­
sicherungsnehmers für alle beteiligten Versi­
cherer entgegen zu nehmen.

7861 - Prozessführung
Soweit die vertraglichen Grundlagen für die 
beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist 
folgendes vereinbart:

1.	� Der Versicherungsnehmer wird bei Streit­
fällen aus diesem Vertrag seine Ansprü­
che nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich 
geltend machen.

2.	� Die beteiligten Versicherer erkennen 
die gegen den führenden Versicherer 
rechtskräftig gewordene Entscheidung 



d)	� durch innere Unruhen;

e)	� durch Kernenergie, nukleare Strahlung 
oder radioaktive Substanzen *);

f)		� durch Erdbeben;

g)	� durch Mängel, die bei Abschluss der 
Versicherung bereits vorhanden waren 
und dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten bekannt sein 
mussten;

h)	� durch betriebsbedingte normale oder 
betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung 
oder Alterung; für Folgeschäden an wei­
teren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet. 

i)		� durch Einsatz einer Sache, deren Repa­
raturbedürftigkeit dem Versicherungs­
nehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer 
leistet jedoch Entschädigung, wenn der 
Schaden nicht durch die Reparaturbe­
dürftigkeit verursacht wurde oder wenn 
die Sache zur Zeit des Schadens mit Zu­
stimmung des Versicherers wenigstens 
behelfsmäßig repariert war;

j)		� soweit für sie ein Dritter als Lieferant 
(Hersteller oder Händler), Werkunterneh­
mer oder aus Reparaturauftrag einzutre­
ten hat.

		�  Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, 
so leistet der Versicherer zunächst Ent­
schädigung. Ergibt sich nach Zahlung der 
Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet 
der Dritte dies, so behält der Versiche­
rungsnehmer zunächst die bereits ge­
zahlte Entschädigung.

		�  § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprü­
chen – gilt für diese Fälle nicht. Der Ver­
sicherungsnehmer hat seinen Anspruch 
auf Kosten und nach den Weisungen 
des Versicherers außergerichtlich und 
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu 
machen.

		�  Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, 
wenn der Versicherungsnehmer einer 
Weisung des Versicherers nicht folgt oder 
soweit der Dritte dem Versicherungsneh­
mer Schadenersatz leistet. 

§ 3 �Versicherungswert; Versicherungs
summe; Unterversicherung

1.	� Versicherungswert
Versicherungswert sind die jeweiligen 
Herstellungskosten der versicherten Photo­
voltaik-/Solarthermieanlage im Neuzustand 
(Neuwert) einschließlich der Bezugskosten 
(z.B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, 
Befestigungseinrichtungen und Montage).

2.	 Versicherungssumme
Soweit keine anderen Versicherungssummen 
genannt sind, besteht Versicherungsschutz 
bis 50.000 EUR je Schadenfall. 

3.	 Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls (siehe § 2) niedriger 
als der Versicherungswert gemäß Abs. 1 der 
versicherten Sachen (Unterversicherung), 
wird die Entschädigung gemäß § 5 in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum 
Versicherungswert nach folgender Berech­
nungsformel gekürzt: Entschädigung = 
Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche­
rungssumme dividiert durch den Versiche­
rungswert.

b)	� Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsma­
terialien und Arbeitsmittel;

c)	� Werkzeuge aller Art;

d)	� sonstige Teile, die während der Lebens­
dauer der versicherten Photovoltaik-/ 
Solarthermieanlage erfahrungsgemäß 
mehrfach ausgewechselt werden müs­
sen, z.B. Sicherungen, Lichtquellen, 
nicht wieder aufladbare Batterien.

§ 2 �Versicherte und nicht versicherte 
Gefahren und Schäden

1.	 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für un­
vorhergesehen eintretende Beschädigungen 
oder Zerstörungen an der versicherten Photo­
voltaik-/ Solarthermieanlage (Sachschaden) 
und bei Abhandenkommen versicherter 
Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub oder Plünderung sowie für den durch 
einen versicherten Sachschaden verursach­
ten Ertragsausfall. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet 
für Sachschäden durch

a)	� Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit;

b)	� Konstruktions-, Material- oder Ausfüh­
rungsfehler;

c)	� Kurzschluss, Überstrom oder 
Überspannung;

d)	� Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implo­
sion (einschließlich der Schäden durch 
Löschen, Niederreißen, Ausräumen oder 
Abhandenkommen infolge eines dieser 
Ereignisse).

e)	� Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung, 
Hagel;

f)		� Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;

g)	� höhere Gewalt;

2.	� Ertragsausfall
a)	� Ertragsausfall ist die Einspeisevergü­

tung, die der Versicherungsnehmer nicht 
erwirtschaften kann, weil der frühere 
betriebsfertige Zustand der Photovol­
taikanlage wiederhergestellt oder eine 
zerstörte Photovoltaikanlage durch eine 
gleichartige ersetzt werden muss (Unter­
brechungsschaden).

b)	� Der Ertragsausfall (Unterbrechungsscha­
den) (siehe § 2 Nr. 2 a) muss innerhalb 
der vereinbarten Haftzeit entstehen. 
Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt 
der Betriebsunterbrechung, frühestens 
jedoch mit Meldung bei den Basler 
Versicherungen. Bei mehreren Sachschä­
den an derselben Photovoltaikanlage, 
zwischen denen ein Ursachenzusam­
menhang besteht, beginnt die Haftzeit 
mit dem Erstschaden. Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, beträgt die Haft­
zeit 6 Monate. Jeweils 30 Kalendertage 
gelten als ein Monat. 

3.	 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen keine Entschädigung 
für Schäden

a)	� die im Rahmen einer Feuer-, Leitungs­
wasser- ,Sturm-/Hagel- oder erweiterten 
Elementarschadenversicherung oder 
über prämienpflichtige Klauseleinschlüs­
se gedeckt werden können oder bei 
diesen Versicherungen ausgeschlossen 
sind;

b)	� durch Vorsatz des Versicherungsnehmers 
oder dessen Repräsentanten;

c)	� durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Auf­
stand;

§ 12 Kündigung
1.	� Versicherungsnehmer und Versicherer 

können unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten die Versicherung weiterer 
Elementarschäden durch schriftliche 
Erklärung kündigen. Der Versicherungs­
nehmer kann bestimmen, dass seine 
Kündigung erst zum Schluss des laufen­
den Versicherungsjahres wirksam wird.

2.	� Macht der Versicherer von seinem 
Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der 
Versicherungsnehmer die Wohngebäude­
versicherung innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versiche­
rers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

3.	� Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm 
der Teil der Prämie, der der Dauer der 
Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer gemäß 
Abs. 2 kündigt. 

§ 13 Wartezeit
Versicherungsschutz besteht erst nach Ab­
lauf von 1 Monat ab Versicherungsbeginn, 
es sei denn, dass nachweislich bei einem 
anderen Versicherer ein gleichartiger Ver­
sicherungsschutz bestanden hat und der 
beantragte Versicherungsschutz sich ohne 
Unterbrechung unmittelbar anschließt. 

§ 14 �Ende des  
Wohngebäudeversicherungsvertrages

Mit Beendigung des Wohngebäudeversiche­
rungsvertrages erlischt auch die Versiche­
rung weiterer Elementarschäden nach den 
BEW 2001 – Fassung 2008.

Besondere Bedingungen für 
die Versicherung von Photovol-
taik-/ Solarthermieanlagen in 
der Wohngebäudeversicherung 
(BPW 2008)

Die in den nachstehenden Besonderen 
Bedingungen für die Versicherung von Photo­
voltaik-/ Solarthermieanlagen in der Wohn­
gebäudeversicherung aufgeführten Sonder­
vereinbarungen gelten ergänzend zu den 
Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungs­
bedingungen (VGB2000 – Fassung 2008) 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1.	 Versicherte Sachen
		�  Versichert ist die Photovoltaik-/ Solar­

thermieanlage auf dem im Versiche­
rungsvertrag bezeichneten Objekt, 
sobald sie betriebsfertig ist. Mitversi­
chert sind alle zum Betrieb der Anlage 
notwendigen Komponenten, soweit sich 
diese am Versicherungsort befinden und 
nachfolgend nichts anderes bestimmt 
ist.

		�  Betriebsfertig ist eine Photovoltaik-/ 
Solarthermieanlage, sobald sie nach 
beendeter Erprobung und Abnahme und 
soweit vorgesehen nach beendetem Pro­
bebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme 
bereit ist oder sich in Betrieb befindet.

2.	 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind

a)	 Wechseldatenträger;
*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich 
nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind 
zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür 
Haftpflichtversicherungen ab.



§ 7 Besondere Kündigungsfrist
Versicherungsnehmer und Versicherer kön­
nen unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten die Besondere Vereinbarung zur 
Photovoltaik- und Solaranlagendeckung 
durch schriftliche Erklärung kündigen. Der 
Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass 
seine Kündigung erst zum Schluss des lau­
fenden Versicherungsjahres wirksam wird.

1.	� Macht der Versicherer von seinem Kün­
digungsrecht Gebrauch, so kann der 
Versicherungsnehmer den Wohngebäu­
deversicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kün­
digen.

2.	� Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm 
der Teil der Prämie, der der Dauer der 
Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer gemäß 
Abs. 1 kündigt.

§ 8 Tarifanpassung
1.	� Der Prämiensatz wird unter Berücksich­

tigung der Schadenaufwendungen, der 
Kosten (Provisionen, Sach- und Personal­
kosten und Aufwand für Rückversiche­
rung), des Gewinnansatzes und ggf. der 
Feuerschutzsteuer kalkuliert.

2.	� Der Versicherer ist berechtigt, den Prämi­
ensatz für bestehende Versicherungsver­
träge jährlich zu überprüfen. Hierbei ist 
zusätzlich auf der Basis der bisherigen 
Schadenentwicklung auch die voraus­
sichtliche künftige Entwicklung des 
unternehmensindividuellen Schadenbe­
darfs zu berücksichtigen.

3.	� Tarifliche Anpassungen von Prämiensät­
zen können vom Versicherer zur Haupt­
fälligkeit des Vertrages mit Wirkung ab 
Beginn des nächsten Versicherungsjah­
res vorgenommen werden.

4.	� Der Prämiensatz wird für Teile des Ge­
samtbestandes, die nach objektiv risi­
kobezogenen Kriterien abgrenzbar sind, 
mittels anerkannter mathematisch-stati­
stischer oder geographischer Verfahren 
getrennt ermittelt. 

5.	� Der Versicherer ist berechtigt, einen sich 
ergebenden Anpassungsbedarf an die 
betroffenen Versicherungsverträge wei­
terzugeben.

5.1.	� Prämiensenkungen gelten automatisch 
auch ohne Information des Versiche­
rungsnehmers als vereinbart.

5.2.	� Prämienerhöhungen werden dem Versi­
cherungsnehmer unter Gegenüberstel­
lung der alten und neuen Prämienhöhe 
mindestens einen Monat vor Hauptfäl­
ligkeit mitgeteilt. Der Versicherungs­
nehmer kann den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Eingang 
der Mitteilung mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Prämienerhö­
hung, kündigen.

6.	� Individuell vereinbarte Zuschläge oder 
tarifliche Nachlässe bleiben von der 
Tarifanpassung unberührt.

7.	� Die bedingungsgemäße Änderung des 
Anpassungsfaktors bleibt von diesen 
Bestimmungen unberührt.

f)	 	� Kosten für Arbeiten, die zwar für die 
Wiederherstellung erforderlich sind, aber 
nicht an der versicherten Photovoltaik-/ 
Solarthermieanlage selbst ausgeführt 
werden;

g)	� Vermögensschäden, insbesondere nicht 
für Vertragsstrafen, Schadenersatzlei­
stungen an Dritte. Mitversichert ist der 
Nutzungsausfall der versicherten Photo­
voltaikanlage im Rahmen der dafür ge­
troffenen Ertragsausfall-Vereinbarungen;

h)	� Kosten, die dadurch entstehen, dass 
die versicherte Photovoltaik-/ Solarther­
mieanlage nicht in Mitgliedsländern der 
Europäischen Union hergestellt wurde;

4.	� Der Versicherer leistet keine Entschädi­
gung, soweit der Unterbrechungsscha­
den vergrößert wird durch

a)	� Ursachen gemäß § 2 Nr. 3 b – i oder 
durch außergewöhnliche, während der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
der technischen Einsatzmöglichkeit hin­
zutretende Ereignisse, mit deren Eintritt 
als Folge des Sachschadens nach der 
allgemeinen Lebenserfahrung nicht ge­
rechnet werden muss;

b)	� behördlich angeordnete Wiederherstel­
lungs- oder Betriebsbeschränkungen;

c)	� den Umstand, dass dem Versicherungs­
nehmer zur Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung beschädigter oder 
zerstörter Photovoltaikanlagen bzw. 
Daten nicht rechtzeitig genügend Kapital 
zur Verfügung steht;

d)	� den Umstand, dass beschädigte oder 
zerstörte Photovoltaikanlagen bzw. 
Daten anlässlich der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung geändert, ver­
bessert oder überholt werden;

e)	� Schäden an Sachen ausländischer Her­
kunft und soweit der Ertragsausfall dar­
auf beruht, dass die Wiederherstellung 
länger dauert als die Wiederherstellung 
einer in den Mitgliedsländern der Euro­
päischen Union hergestellten Sache mit 
gleichwertigen technischen Eigenschaf­
ten.

5.	 Entschädigung für den Ertragsausfall
Die Entschädigung erfolgt in pauschaler 
Form. Die Tagesentschädigung beträgt:

von April bis September� 2 EUR/kWp

von Oktober bis März� 1 EUR/kWp

Bei Teilausfall einer Anlage, z.B. wenn nur 
ein Wechselrichter von mehreren beschädigt 
ist, wird der Ausfallschaden anteilig vergütet.

§ 6 Wiederherbeigeschaffte Sachen
Wird der Verbleib abhanden gekommener 
Sachen ermittelt, so hat der Versicherungs­
nehmer dies nach Kenntniserlangung dem 
Versicherer unverzüglich in Textform anzu­
zeigen.

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz 
einer abhanden gekommenen Sache zu­
rückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung gezahlt worden ist, so hat 
der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi­
cherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche­
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schrift­
lichen Aufforderung des Versicherers auszu­
üben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache 
steht es gleich, wenn der Versicherungs­
nehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz 
wieder zu verschaffen.

Für die Entschädigungsberechnung versi­
cherter Kosten (siehe § 4 Nr. 1) gilt Abs. 3 
entsprechend.

§ 4 �Versicherte und nicht versicherte Kosten
1.	� Kosten für die Wiederherstellung von 

Daten
a)	� Versichert sind Kosten für die Wiederher­

stellung von Daten des Betriebssystems, 
welche für die Grundfunktion der Photo­
voltaik-/ Solarthermieanlage notwendig 
sind, sofern der Verlust, die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit der Daten 
infolge eines dem Grunde nach versi­
cherten Schadens an dem Datenträger 
eingetreten ist, auf dem diese Daten 
gespeichert waren.

b)	� Der Ersatz dieser Aufwendungen und die 
Entschädigung für versicherte Sachen 
betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme der Photovoltaik-/ 
Solarthermieanlage.

2.	� Zusätzliche Kosten
Mitversichert sind über die Wiederher­
stellungskosten hinaus die nachfolgend 
genannten Kosten bis zu den angegebenen 
Summen. Die vereinbarte Versicherungssum­
me vermindert sich nicht dadurch, dass eine 
Entschädigung geleistet wird.

a)	� Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und 
Stemmarbeiten (bis 2.500 EUR auf Erstes 
Risiko)

b)	� Kosten für Gerüstgestellung: sie sind bis 
zum Betrag von 10.000 EUR versichert.

c)	� Kosten für Eil- und Expressfracht

d)	� Kosten für Überstunden sowie Sonn­
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten

e)	� Kosten für Luftfracht (bis 2.500 EUR auf 
erstes Risiko)

f)		� Mehrkosten durch behelfsmäßige oder 
vorläufige Wiederherstellung, sofern da­
durch der Schaden gemindert wird.

Dies sind Kosten, die der Versicherungsneh­
mer infolge eines dem Grunde nach versi­
cherten Schadens aufwenden muss.

§ 5 Umfang der Entschädigung
Ersetzt werden im Schadenfall bei 

1.	� zerstörten oder abhanden gekommenen 
Sachen der Versicherungswert (siehe § 3 
Nr.1) bei Eintritt des Versicherungsfalles 
(siehe § 2)

2.	� beschädigten Sachen alle für die Wie­
derherstellung des am Schadentag 
betriebsfertigen Zustandes notwendigen 
Aufwendungen 

3.	� Der Versicherer leistet keine Entschädi­
gung für

a)	� Kosten und Ertragsausfall einer Über­
holung oder sonstiger Maßnahmen, die 
auch unabhängig von dem Versiche­
rungsfall notwendig gewesen wären;

b)	� Mehrkosten und Ertragsausfall durch Än­
derungen oder Verbesserungen, die über 
die Wiederherstellung hinausgehen;

c)	� Kosten und Ertragsausfall einer Wie­
derherstellung in eigener Regie, soweit 
die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären;

d)	� entgangener Gewinn infolge von Arbei­
ten in eigener Regie;

e)	� Mehrkosten und Ertragsausfall durch 
behelfsmäßige oder vorläufige Wieder­
herstellung;



Tarifbestimmungen / 
Sondervereinbarungen  
zu den VGB 2000 – Fassung 
2008 
(gelten sofern vereinbart)

I.	� Tarifbestimmungen zu den VGB 2000 –  
Fassung 2008

I.I.	� Regelungen für die Prämienberechnung 
nach Quadratmeter-Wohnfläche

1.	 Geltungsbereich
�Diese Tarifbestimmungen gelten für 
Versicherungsverträge in der Wohngebäude­
versicherung, die nach den Bedingungen für 
die Wohngebäudeversicherung, VGB 2000 – 
Fassung 2008 abgeschlossen wurden. 

2.	 Berechnungsgrundlage
a)	� In Abweichung zu § 10, 1 VGB 2000 –  

Fassung 2008 ist Berechnungsgrundlage 
die Grundfläche des zu versichernden 
Risikos, gemessen in Quadratmetern.

b)	� Wohnfläche ist die Grundfläche des Ge­
bäudes (je Stockwerk) einschließlich 
Hobbyräumen sowie zu Wohnzwecken 
genutzten Kellerräumen; ausgenom­
men sind dabei jedoch Treppen, nicht 
ausgebaute Speicherräume, Balkone, 
Loggien und Terrassen. Gewerblich ge­
nutzte Flächen gelten als Wohnfläche. 
Alternativ kann die Wohnfläche gemäß 
Bauunterlagen angegeben werden, wenn 
diese mit dem aktuellen Bauzustand 
übereinstimmt. 

	� Ein vorhandener Keller ist mit 10% 
Zuschlag auf die ermittelte Wohnflä­
che hinzuzurechnen, sofern keine zu 
Wohnzwecken genutzten Räume vor­
handen sind.

	� Je Einzelgarage (Garagenstellplatz) ist 
ein Wert von 5 qm und je Carport ein 
Wert von 3 qm anzusetzen. 

	� Zu Wohnzwecken genutzte Gebäudeteile 
in Nebengebäuden auf dem Versiche­
rungsgrundstück müssen entsprechend 
ihrer Grundfläche berücksichtigt werden, 
nicht zu Wohnzwecken genutzte Flächen 
sind mit der Hälfte ihrer Grundfläche zu 
berücksichtigen. 

c)	� Sind bei der nachstehenden Aufzählung 
mindestens drei Merkmale erfüllt, so 
muss der tarifliche Zuschlag für ge­
hobene Bauausstattung berechnet 
werden. Sind mindestens fünf Merkmale 
erfüllt muss der tarifliche Zuschlag für 
Luxusausstattung berechnet werden:

	 ■ Verwendung exotischer Hölzer
	 ■ �künstlerisch bearbeitete Verglasungen
	 ■ künstlerisch bearbeitete Wände
	 ■ �elektronische Sonderausstattungen 

(z.B. Einbruchmeldeanlage)
	 ■ Naturschieferdach
	 ■ hochwertige Befliesung
	 ■ offener Kamin / Kachelofen
	 ■ Schwimmbecken / Pool
	 ■ Glasfassaden
	 ■ Einbauküchen im Wert über 20.000 EUR
	 ■ �Wintergarten mit einer Fläche über 15 m2

	 ■ Marmorausstattung
	 ■ �Stuckarbeiten, Vertäfelungen, Parkett 

oder Natursteinböden

3.	 Prämieneinstufung
3.1 	Einstufung bei Vertragsbeginn
Die Einstufung richtet sich nach der Anzahl 
der Vorschäden am zu versichernden Gebäu­
de innerhalb der letzten 5 Jahre, unabhängig 
ob eine Wohngebäudeversicherung bestan­
den hat oder nicht.

Ein einzelner Schaden bis zu einer maxima­
len Höhe von 200 EUR braucht nicht berück­
sichtigt zu werden.

Zwischen Antragstellung und Versicherungs­
beginn eintretende Schäden müssen dem 
Versicherer unverzüglich nachgemeldet und 
bei der Tarifierung berücksichtigt werden.

3.2	Einstufung bei weiterem Verlauf
a)	� Entschädigungsleistungen sind Aufwen- 

dungen zum Ausgleich von versicherten 
Schäden. Hat das Versicherungsunter­
nehmen Entschädigungsleistungen er- 
bracht, die lediglich auf allgemeinen  
Vereinbarungen der beteiligten Ver­
sicherungsunternehmen untereinander 
beruhen, wird der Versicherungsvertrag 
so behandelt, als wenn der Schaden 
nicht gemeldet worden wäre. 

b)	 Sind zu einem gemeldeten Schaden vom 
Versicherer Entschädigungsleistungen 
erbracht worden, ist ein Rückkauf des 
Schadens durch den Versicherungsneh­
mer nicht mehr möglich. 

c)	 Maßgebend für die Rückstufung auf­
grund eines ersatzpflichtigen Schadens 
ist das Kalenderjahr, in dem der Versi­
cherer erstmalig eine Zahlung geleistet 
hat. Die Rückstufung erfolgt jeweils zum 
Beginn des nächsten Kalenderjahres. 

d)	 Zur Berechnung der Jahresnettoprämie 
(Prämie ohne Versicherungssteuer) ist 
die entsprechende Tarifprämie mit dem 
Schadenfaktor gemäß 3.3 zu multiplizie­
ren.

	 Der sich auf Grund des Schadenverlaufs 
ergebende Schadenfaktor wird bei allen 
im folgenden Kalenderjahr zu leistenden 
Prämien (Teilbeträgen) ab Fälligkeit 

wirksam. Soweit bereits niedrigere oder 
höhere Prämien gezahlt wurden, ist der 
Unterschiedsbetrag nachzuzahlen oder 
zu erstatten.

e)	 Wird während eines Kalenderjahres, in 
dem ein Schaden gemeldet wird, die bei 
Beginn des Jahres geltende Zahlungswei­
se geändert, so bleibt die Ermäßigung 
der in dem Kalenderjahr fällig werden­
den Prämien durch den Höchstbetrag 
begrenzt, den der Versicherungsnehmer 
ohne die Änderung der Zahlungsweise 
hätte beanspruchen können. Dabei ist 
unerheblich, ob die Zahlungsweise nach 
der Meldung des Schadens oder zu ei­
nem früheren Zeitpunkt geändert wurde. 

	 Führt eine Änderung der Prämienfällig­
keit dazu, dass dem Versicherungsneh­
mer für mehr als ein Versicherungsjahr 
die Prämie nach dem gleichen Prämien­
satz berechnet wird, so wird auf Antrag 
der Versicherungsnehmer so gestellt, wie 
er ohne Änderung der Prämienfälligkeit 
stehen würde.

f)	 Bei schadenfreiem Verlauf erfolgt mit 
Beginn des nächsten Kalenderjahres 
jeweils die Weiterstufung in die nächst 
niedrigere Klasse bis zur Klasse N. 
Voraussetzung ist, dass in dieser Zeit 
kein Schaden gemeldet worden ist, für 
den das Versicherungsunternehmen 
Entschädigungsleistungen erbracht hat. 
Der Versicherungsvertrag wird dann mit 
Beginn des folgenden Kalenderjahres in 
die nachfolgend genannte Schadenklas­
se eingestuft.

		  Sofort-	 Schadenfaktor
Schaden- 	 Einstufung	 bonus/	 für Prämien-
belastung	 in Klasse	 -malus	 berechnung
schadenfrei	 N	   83,33 %	 1,00

1 Vorschaden	 S 5	 100,00 %	 1,20

2 Vorschäden	 S 8	 125,00 %	 1,50

3 oder mehr  
Vorschäden	 keine Zeichnung möglich

3.3	 Rückstufungstabelle

	 Sofort-	 Schadenfaktor	 Anzahl der Schäden/Jahr
Klasse	 bonus/	 für Prämien-	 1	 2	 3‑und‑mehr
	 -malus	 berechnung	 Rückstufung in Klasse
N	   83,33 %	 1,00	 S 5	 S 8	 S 12
S 1	   87,50 %	 1,05	 S 5	 S 8	 S 12
S 2	   91,67 %	 1,10	 S 5	 S 8	 S 12
S 3	   95,83 %	 1,15	 S 5	 S 8	 S 12
S 4	 100,00 %	 1,20	 S 8	 S 12	 S 12
S 5	 100,00 %	 1,20	 S 8	 S 12	 S 12
S 6	 108,33 %	 1,30	 S 8	 S 12	 S 12
S 7	 116,67 %	 1,40	 S 8	 S 12	 S 12
S 8	 125,00 %	 1,50	 S 12	 S 12	 S 12
S 9	 141,67 %	 1,70	 S 12	 S 12	 S 12
S 10	 150,00 %	 1,80	 S 12	 S 12	 S 12
S 11	 158,33 %	 1,90	 S 12	 S 12	 S 12
S 12	 166,67 %	 2,00	 S 12	 S 12	 S 12



4.	 Sanktionen
Verschweigt der Versicherungsnehmer 
schuldhaft Vorschäden gemäß Nr. 3 oder 
wird schuldhaft ein zu geringes Baujahr an­
gegeben, so beträgt die Prämie für das erste 
Versicherungsjahr das Doppelte der Prämie, 
die bei richtiger Einstufung hätte erhoben 
werden müssen, mindestens jedoch 1.000 
EUR. 

5.	� Wirksamwerden der Einstufung in die 
Zuschlagsklassen

Der sich auf Grund des Schadenverlaufs 
ergebende Zuschlagssatz wird bei allen im 
folgenden Versicherungsjahr zu leistenden 
Beiträgen ab Fälligkeit wirksam. 

6.	 Anrechnung von Vorschadenfreiheit
Vorschadenfreie Jahre können nicht auf 
andere Risiken übertragen oder auf neue 
Risiken angerechnet werden.

7.	 Faktoren der Altersstaffelung

Gebäude-	 Prämien-	 Altersfaktor für
alter	 satz	 Prämienberechnung
0	   60 %	 1,000

1	   62 %	 1,034

2	   64 %	 1,067

3	   66 %	 1,100

4	   68 %	 1,134

5	   70 %	 1,167

6	   72 %	 1,200

7	   74 %	 1,234

8	   76 %	 1,267

9	   78 %	 1,300

10	   80 %	 1,334

11	   82 %	 1,367

12	   84 %	 1,400

13	   86 %	 1,434

14	   88 %	 1,467

15	   90 %	 1,500

16	   92 %	 1,534

17	   94 %	 1,567

18	   96 %	 1,600

19	   98 %	 1,634

20	 100 %	 1,667

21–30	 104 %	 1,734

31–50	 108 %	 1,803

51–70	 112 %	 1,875

ab 71	 117 %	 1,950

Altersanpassung
Die Prämie erhöht sich entsprechend dem 
Gebäudealter gemäß der vorgenannten 
Staffelung. Die Erhöhung wird jeweils zum 
Hauptfälligkeitstermin des Vertrages wirk­
sam. 

I.II.	Regelungen für die Prämienberechnung 
nach gleitendem Neuwert  
(Basis: Versicherungssumme 1914) bzw. bei 
Versicherungssummen zum festen Wert

1.	 Geltungsbereich
Diese Tarifbestimmungen gelten für Versiche­
rungsverträge in der Wohngebäudeversiche­
rung, die nach den Bedingungen für die 
Wohngebäudeversicherung, VGB 2000 – 
Fassung 2008 abgeschlossen wurden. 

2.	 Sanktionen
Wird schuldhaft ein zu geringes Baujahr an­
gegeben, so beträgt die Prämie für das erste 
Versicherungsjahr das Doppelte der Prämie, 
die bei richtiger Einstufung hätte erhoben 
werden müssen, mindestens jedoch 1.000 
EUR. 

3.	 Faktoren der Altersstaffelung

Gebäude-	 Prämien-	 Altersfaktor für
alter	 satz	 Prämienberechnung
0	   60 %	 1,000

1	   62 %	 1,034

2	   64 %	 1,067

3	   66 %	 1,100

4	   68 %	 1,134

5	   70 %	 1,167

6	   72 %	 1,200

7	   74 %	 1,234

8	   76 %	 1,267

9	   78 %	 1,300

10	   80 %	 1,334

11	   82 %	 1,367

12	   84 %	 1,400

13	   86 %	 1,434

14	   88 %	 1,467

15	   90 %	 1,500

16	   92 %	 1,534

17	   94 %	 1,567

18	   96 %	 1,600

19	   98 %	 1,634

20	 100 %	 1,667

21–30	 104 %	 1,734

31–50	 108 %	 1,803

51–70	 112 %	 1,875

ab 71	 117 %	 1,950

Altersanpassung
Die Prämie erhöht sich entsprechend dem 
Gebäudealter gemäß der vorgenannten 
Staffelung. Die Erhöhung wird jeweils 
zum Hauptfälligkeitstermin des Vertrages 
wirksam. 



II.	� Sondervereinbarungen zu den VGB 2000 –  
Fassung 2008 – qm-Tarif 

Es gelten die VGB 2000 – Fassung 2008 mit 
folgenden Änderungen:

1.	 Versicherungswert

§ 9,1 Satz 1 VGB 2000 – Fassung 2008 wird wie 
folgt geändert:

Versichert ist der ortsübliche Neubauwert des 
im Versicherungsschein bezeichneten Gebäu­
des entsprechend seiner Größe und Ausstat­
tung sowie seines Ausbaus.

2.	 Anpassung der Prämie

§ 10,2 VGB 2000 – Fassung 2008 wird wie folgt 
geändert:

Die Prämie verändert sich gemäß der prozentu­
alen Erhöhung des Anpassungsfaktors. Die je­
weils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet 
durch Multiplikation der Quadratmeterprämie  
mit dem veränderten Wertzuschlag 2006. 
Der Wertzuschlag 2006 ergibt sich aus dem 
Veränderungssatz des Anpassungsfaktors im 
Verhältnis zum Basisjahr 2006. Der Verände­
rungssatz wird auf volle Prozent berechnet und 
aufgerundet.

a)	 Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermin­
dert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden 
Jahres für die in diesem Jahr beginnende 
Versicherungsperiode entsprechend dem 
Prozentsatz, um den sich der jeweils für  
den Monat Mai des Vorjahres vom Statis­
tischen Bundesamt veröffentlichte Bau­
preisindex für Wohngebäude und der für 
den Monat April des Vorjahres veröffent­
lichte Tariflohnindex für das Baugewerbe 
geändert haben. Bei der Anpassung wird 
die Änderung des Baupreisindexes für 
Wohngebäude zu 80% und die des Tarif­
lohnindexes für das Baugewerbe zu 20% 
berücksichtigt; bei dieser Berechnung wird 
jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma 
gerundet. 

b)	 Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung  
innerhalb eines Monats nachdem ihm die  
Mitteilung über die Erhöhung der Prämie 
zugegangen ist, durch schriftliche Erklä­
rung widersprechen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung. Mit 
dem Wirksamwerden des Widerspruches  
erlischt der Unterversicherungsverzicht  
und es gelten die Regelungen zur Unter­
versicherung gemäß § 3 d), 2. Satz dieser 
Vereinbarungen. 

3.	� Versicherungssumme / 
Unterversicherungsverzicht

§ 12 VGB 2000 – Fassung 2008 wird wie folgt 
geändert:

a)	 Es wird keine Versicherungssumme ermittelt. 

b)	 Der Versicherer nimmt keinen Abzug wegen  
Unterversicherung vor (Unterversicherungs­
verzicht), sofern die Anzahl der Quadratmeter  
Wohnfläche und die Angaben zur Bau­
ausstattung korrekt angegeben wurden. 

c)	 Eine Unterversicherung wird im Verhältnis 
der tatsächlich vorhandenen zu der gemel­
deten Quadratmeterfläche (gemäß Nr. 2b) 
der Tarifbestimmungen) im Schadenfall 
angerechnet. 

d)	 Eine Unterversicherung wird insofern auch 
dann angerechnet, wenn die Frage nach 
der Bauausstattung nicht wahrheitsgemäß 
beantwortet wurde. In diesem Fall gilt 
eine Höchsthaftungsgrenze von 155 Mark 
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt 
des Schadens geltenden Baupreisindex, je 
Quadratmeter Wohnfläche als vereinbart.

e)	 Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die  
Beschreibung des Gebäudes und seiner  
Ausstattung gemäß Antrag von den tatsäch­
lichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss  
abweicht, so besteht der Unterversicherungs­
verzicht gemäß Nr. b) weiterhin, wenn die  
abweichenden Angaben nicht auf Vorsatz  
oder grober Fahrlässigkeit des Versicherungs­
nehmers beruhen. 

f)	 Der Unterversicherungsverzicht gemäß 
Nr. b) gilt ferner nicht, wenn der Gebäude­
zustand nach Vertragsabschluss durch 
wertsteigernde bauliche Maßnahmen ver­
ändert wurde und die Veränderung dem 
Versicherer nicht unverzüglich angezeigt  
wurde. Es gilt dann die Höchsthaftungs­
grenze gemäß 3 d). Unberührt bleibt die 
Vorschrift über Umfang und Anpassung des 
Versicherungsschutzes gemäß § 9 Nr. 2 der 
VGB 2000 – Fassung 2008.

Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft  |  Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg v.d.H.  |  Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 9357 
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Die in den nachstehenden Besonderen Verein -
barungen zur Wochenendhaus-Kompakt-Police
aufgeführten Sondervereinbarungen gelten grund-
sätzlich vorrangig etwaiger in den Allgemeinen
Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB
2000 – Fassung 2008) aufgeführten abweichen-
den Bestimmungen.

Besondere Vereinbarungen zur
Wochenendhaus-Kompakt-Police
Fassung 2008

Versichert ist die Wohngebäude- und die Hausrat -
versicherung für das im Versicherungsschein
genannte Objekt.

Die vereinbarte Versicherungssumme gilt summa-
risch in einer Position auf Erstes Risiko für die
Wohngebäude- und die Hausratversicherung.
Versicherungswert ist grundsätzlich der Neuwert 
(§ 11 VGB 2000 – Fassung 2008 und § 11 der
Zusätzlichen Bedingungen zur Hausrat versicherung)
der versicherten Sachen (§ 1 VGB 2000 – Fassung
2008 und § 1 der Zusätzlichen Bedingungen zur
Hausratversicherung).

Ist der Zeitwert der versicherten Sachen im
Schaden fall niedriger als 40% des Neuwertes, gilt
als Versicherungswert nur der Zeitwert. 

Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert
(Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art
und Güte) in neuwertigem Zustand abzüglich 
der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

Übergreifende Entschädigungsgrenzen 
■ Die Entschädigung für Glasscheiben ist je Ver -

sicherungsfall (§ 4 VGB 2000 – Fassung 2008
und § 3 der Zusätzlichen Bedingungen zur
Hausratversicherung) auf 500 Euro begrenzt.

Die nachstehend aufgeführten Positionen gelten
summarisch in einer Position mit dem Entschädi -
gungs betrag bis zur Höhe der Versicherungs -
summe auf Erstes Risiko versichert:

■ § 2 Nr. 1. a) + b) und § 2. Nr. 1 a) VGB 2000 –
Fassung 2008 (Aufräumungs- und Abbruch -
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Schaden-
abwendungs- und Schadenminderungskosten,

■ § 26 Nr. 4. VGB 2000 – Fassung 2008
(Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen), 

■ § 2 Nr. 1. a)–h) und § 2 a) Nr. 1 a) der Zusätz -
lichen Bedingungen zur Hausrat versicherung
(Aufräumungskosten-, Bewegungs- und Schutz -
kosten, Transport- und Lagerkosten, Schloss -
änderungskosten, Bewachungskosten, Kosten
für provisorische Maßnahmen, Reparaturkosten
für Gebäudeschäden, Reparaturkosten für
gemietete Ferien-/Wochenendhäuser, Schaden -
abwendungs- und Schadenminderungskosten).

Selbstbeteiligung 
Für jeden Versicherungsfall (siehe § 4 VGB 2000 –
Fassung 2008 und § 3 der Zusätzlichen Beding -
ungen zur Hausratversicherung) gilt eine Selbst -
beteiligung in Höhe von 150 Euro als vereinbart.

Tarifanpassung
1. Der Prämiensatz wird unter Berücksichtigung

der Schadenaufwendungen, der Kosten (Provi -
sionen, Sach- und Personalkosten und Aufwand
für Rückversicherung), des Gewinnansatzes 
und ggf. der Feuerschutzsteuer kalkuliert. 

2. Der Versicherer ist berechtigt, den Prämiensatz
für bestehende Versicherungsverträge jährlich
zu überprüfen. Hierbei ist zusätzlich auf der
Basis der bisherigen Schadenentwicklung auch
die voraussichtliche künftige Entwicklung des
unternehmensindividuellen Schadenbedarfs zu
berücksichtigen. 

3. Tarifliche Anpassungen von Prämiensätzen kön-
nen vom Versicherer zur Hauptfälligkeit des
Vertrages mit Wirkung ab Beginn des nächsten
Versicherungsjahres vorgenommen werden. 

4. Der Prämiensatz wird für Teile des Gesamt -
bestandes, die nach objektiv risikobezogenen 

Kriterien abgrenzbar sind (z. B. Nutzungsart der
Gebäude, Bauart, Alter oder geographische
Lage), mittels anerkannter mathematisch-statis-
tischer oder geographischer Verfahren getrennt
ermittelt. Preissteigerungen, die in die Ent -
wicklung des Anpassungsfaktors eingeflossen
sind, dürfen bei der Neukalkulation nicht noch
einmal berücksichtigt werden. 

5. Der Versicherer ist berechtigt, einen sich erge-
benden Anpassungsbedarf an die betroffenen
Versicherungsverträge weiterzugeben.

5.1. Prämiensenkungen gelten automatisch –
auch ohne Information des Versicherungs -
nehmers – als vereinbart. 

5.2. Prämienerhöhungen werden dem Versicher -
ungsnehmer unter Gegenüber stellung der
alten und neuen Prämienhöhe mindestens
einen Monat vor Haupt fälligkeit mitgeteilt.
Der Versicherungsnehmer kann den Ver -
sicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Eingang der Mitteilung mit sofortiger
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Prämien erhöhung,
kündigen. 

6. Individuell vereinbarte Zuschläge oder tarifliche
Nachlässe bleiben von der Tarifanpassung
unberührt. 

7. Die bedingungsgemäße Änderung des
Anpassungs faktors bleibt von diesen
Bestimmungen unberührt. 

Unterversicherung
1. Der Versicherer nimmt keinen Abzug wegen

Unterversicherung vor (Unterversicherungs -
verzicht), sofern die Anzahl der Quadratmeter
Wohnfläche und die Angaben zu den Risiko -
zuschlägen/Gefahrerhöhungen korrekt angege-
ben wurden.

2. Eine Unterversicherung wird im Verhältnis der
tatsächlich zu berechnenden Prämie zu der auf-
grund der Antragsangaben berechneten Prämie
im Schadenfall angerechnet. 

3. Eine Unterversicherung wird insofern auch dann
angerechnet, wenn die Frage nach den Risiko-
zuschlägen/Gefahrerhöhungen nicht wahrheits-
gemäß beantwortet wurde.

4. Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die
Beschreibung des Gebäudes und die Angaben
zu den Risikozuschlägen/Gefahrerhöhungen
gemäß Antrag von den tatsächlichen Verhält -
nissen bei Vertragsabschluss abweicht, so
besteht der Unterversicherungsverzicht gemäß
Nr. 1 weiterhin, wenn die abweichenden An -
gaben nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässig -
keit des Versicherungsnehmers beruhen.

5. Der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 1 
gilt ferner nicht, wenn die Wohnfläche des
Gebäudes nach Vertragsabschluss durch bauli-
che Maßnahmen verändert oder eine einen
Risikozuschlag auslösende Veränderung vorge-
nommen wurde und die Veränderung dem
Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. 

Zusätzliche Bedingungen zur
Wohngebäudeversicherung
1. Abweichend von § 1 Nr. 3 VGB 2000 – Fassung

2008 gelten Photovoltaikanlagen vom Ver -
sicher ungsschutz ausgeschlossen. Hierbei ist
es unerheblich, ob sich die Photovoltaik anlage
in dem Gebäude befindet oder außen an dem
Gebäude angebracht ist.

2. Abweichend von § 3 VGB 2000 – Fassung 2008
gilt Mietausfall vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen.

3. Abweichend von § 6 Nr. 1 VGB 2000 – Fassung
2008 erstreckt sich der Versicherungsschutz
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht
auf Schäden durch Fußboden-, Wand- oder
Deckenheizungen und Schwimmbecken.

4. In Erweiterung zu § 6 Nr. 1 VGB 2000 – Fassung
2008 gilt Wasser, das aus Kanistern, Zisternen 

und vergleichbaren Wasserbehältnissen und
dem damit verbundenen Leitungssystem austritt,
Leitungswasser gleichgestellt. 

Zusätzliche Bedingungen zur
Hausratversicherung

§1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1. Versichert ist der gesamte Hausrat. Dazu gehören

alle Sachen, die dem Haushalt des Versicherungs-
nehmers zur privaten Nutzung dienen.

2. Versichert sind auch

a) Anbaumöbel/-küchen, die serienmäßig pro-
duziert und nicht individuell für das Gebäu -
de gefertigt, sondern lediglich mit einem
gewissen Einbauaufwand an die Gebäude -
verhältnisse angepasst worden sind,

b) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote ein-
schließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte,
Fall-/Gleitschirme und nicht motorisierte
Flugdrachen,

c) Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts
und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht ver-
sicherungspflichtig sind,

d) Kleintiere (z.B. Hunde, Katzen, Vögel).

3. Die in Nr. 1 und 2 genannten Sachen und Klein -
tiere sind auch versichert, soweit sie fremdes
Eigentum sind.

4. Versichert sind ferner

a) privat genutzte Antennenanlagen und
Markisen,

b) in das Gebäude eingefügte Sachen, die der
Versicherungsnehmer als Mieter auf seine
Kosten beschafft oder übernommen hat und
für die er nach  Vereinbarung mit dem Ver -
mieter das Risiko trägt (Gefahrtragung).

5. Sofern die ursprünglich vom Gebäude eigen tümer
eingebrachten oder in dessen Eigentum über -
gegangenen Sachen durch den Mieter ersetzt
werden – auch höher- oder geringerwertigere –,
sind diese Sachen im Rahmen dieses Vertrages
nicht versichert. 

6. Die Entschädigung für Fahrräder nach einem
Einbruchdiebstahl (siehe § 5 Nr. 1. und 2.) ist je
Fahrrad auf 200 Euro begrenzt. 

7. Die Entschädigung für Foto- und Filmapparate
sowie elektronische Geräte der Kommunikations-
und Unterhaltungstechnik, z.B. Handy, PDA,
Blackberry, Fernseher, Radios, Stereoanlagen,
Notebooks, Computer, Pocket-PCs, MP3-Player,
Video-, CD- oder DVD-Player (auch tragbare),
Spielekonsolen, Organizer, Navigationssysteme
etc., jeweils mit Zubehör, ist insgesamt 
auf 2.000 Euro je Versicherungsfall (siehe § 3)
begrenzt. 

8. Nicht versichert sind

a) Wertsachen 

aa) Bargeld und auf Geldkarten geladene
Beträge (z.B. Chipkarte),

ab) Urkunden einschließlich Sparbücher
und sonstige Wertpapiere, 

ac) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen,
Briefmarken, Telefonkartensammlungen,
Münzen und Medaillen sowie alle
Sachen aus Gold oder Platin,

ad) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und
Gobelins, Kunstgegenstände (z.B. 
Ge mälde, Collagen, Zeichnungen,
Graphiken und Plastiken) sowie nicht 
in ac) genannte Sachen aus Silber,

ae) sonstige Sachen, die über 100 Jahre 
alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Aus -
nahme von Möbelstücken.

b) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind
in Nr. 4 genannt,

c) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger sowie 
Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und
Anhängern, es sein denn, sie sind in Nr. 2 c) 
genannt,21
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d) Luft- und Wasserfahrzeuge, es sei denn, sie
sind in Nr. 2 b) genannt, einschließlich nicht
eingebauter Teile,

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in dem
Ferien-/Wochenendhaus des Versicherungs -
nehmers,

f) Arbeitsgeräte, Einrichtungsgegenstände 
und Handelsware, die dem Beruf oder dem
Gewerbe des Versicherungsnehmers oder
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
lebenden Person dienen.

§ 2 Versicherte Kosten 
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungs -

falles (siehe § 3) notwendigen

a) Aufräumungskosten

Kosten für das Aufräumen versicherter Sachen
(siehe § 1) sowie für das Wegräumen und
den Abtransport von zerstörten und beschä-
digten versicherten Sachen zum nächsten
Ablagerungsplatz und für das Ablagern und
Vernichten.

b) Bewegungs- und Schutzkosten 

Bewegungs- und Schutzkosten die dadurch
entstehen, dass zum Zweck der Wieder her -
stellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen (siehe § 1) andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen.

c) Transport- und Lagerkosten 

Kosten für Transport und Lagerung des ver -
sicherten Hausrats, wenn das Ferien-/Wochen-
endhaus (siehe § 9 Nr. 2) unbenutzbar
wurde und dem Versicherungsnehmer auch
die Lagerung in einem benutzbaren Teil
nicht zumutbar ist. Die Kosten für die Lager -
ung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, 
in dem das Ferien-/Wochenendhaus wieder
benutzbar oder eine Lagerung in einem
benutzbaren Teil des Ferien-/Wochen end -
hauses wieder zumutbar ist, längstens für
die Dauer von 100 Tagen.

d) Schlossänderungskosten 

Kosten für Schlossänderungen des Ferien-/
Wochenendhauses (siehe § 9 Nr. 2), wenn
Schlüssel für Türen des Ferien-/Wochen-
endhauses durch einen Versicherungsfall
(siehe § 3) abhanden gekommen sind.

e) Bewachungskosten 

Kosten für die Bewachung versicherter
Sachen (siehe § 1), wenn das Ferien-
/Wochenendhaus (siehe § 9 Nr. 2) unbe-
wohnbar wurde und Schließvorrichtungen
und sonstige Sicherungen keinen ausrei-
chenden Schutz bieten. Die Kosten werden
bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die
Schließvorrichtungen oder sonstige
Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig
sind, längstens für die Dauer von 48
Stunden.

f) Kosten für provisorische Maßnahmen

Kosten für provisorische Maßnahmen zum
Schutz versicherter Sachen (siehe § 1).

g) Reparaturkosten für Gebäudeschäden

Kosten für Reparaturen von Gebäudeschäden,
die im Bereich des Ferien-/Wochenendhauses
(siehe § 9 Nr. 2) durch Einbruchdiebstahl,
Beraubung oder den Versuch einer solchen
Tat (siehe § 5) oder innerhalb des Ferien-/
Wochenendhauses durch Vandalismus
(siehe § 6) nach einem Einbruch oder einer
Beraubung entstanden sind.

h) Reparaturkosten für gemietete Ferien-/
Wochenendhäuser

Kosten für Reparaturen in gemieteten Ferien-/
Wochenendhäusern (siehe § 9 Nr. 2) an
Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten,
die durch Leitungswasser (siehe § 7) be -
schädigt worden sind.

§ 2a Kosten für die Abwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung
des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolg-
lose, die der Versicherungsnehmer bei
Eintritt des Versicherungsfalles den Umstän -

den nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwen -
dungen, um einen unmittelbar bevorstehen-
den Versicherungsfall abzuwenden oder in
seinen Auswirkungen zu mindern, geltend,
so leistet der Versicherer Aufwendungser -
satz nur, wenn diese Aufwendungen bei
einer nachträglichen objektiven Betrachtung
der Umstände verhältnismäßig und erfolg-
reich waren oder die Aufwendungen auf
Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
zu kürzen, kann er auch den Aufwendungs -
ersatz nach a) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die
sonstige Entschädigung betragen zusammen
höchstens die Versicherungssumme je 
vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht,
soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

e) Nicht versichert sind Aufwendungen für
Leistungen der Feuerwehr oder anderer
Institutionen, die im öffentlichen Interesse
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn
diese Leistungen im öffentlichen Interesse
erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des
Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten
Höhe die Kosten für die Ermittlung und
Feststellung eines von ihm zu ersetzenden
Schadens, sofern diese den Umständen
nach geboten waren. Zieht der Versicher ungs-
nehmer einen Sachverständigen oder Bei -
stand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich
verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz
nach a) entsprechend kürzen.

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, 
Versicherungsfall

1. Entschädigt werden versicherte Sachen 
(siehe § 1), die durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion,
Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung (siehe § 4),

b) Einbruchdiebstahl, Beraubung oder den
Versuch einer solchen Tat (siehe § 5),

c) Vandalismus (siehe § 6),

d) Leitungswasser (siehe § 7),

e) Sturm/Hagel (siehe § 8) 

zerstört oder beschädigt werden oder infolge-
dessen abhanden kommen (Versicherungsfall).

2. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mit -
wirkende Ursachen Schäden, die durch Kriegs -
ereignisse jeder Art, Innere Unruhen, Erdbeben
oder Kernenergie*) entstehen.

§ 4 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion
1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestim-

mungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn
verlassen hat und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.

2. Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines
Blitzes auf Sachen. Kurzschluss- und Überspan-
nungsschäden an elektrischen Einrichtungen
sind nur versichert, wenn ein Blitz unmittelbar
auf Gebäude, in  denen sich versicherte Sachen
(siehe § 1) befinden, oder auf Antennenanlagen
auf dem Grundstück, auf dem sich das versi-
cherte Ferien-/Wochenendhaus (siehe § 9 Nr. 2)
befindet, aufgetroffen ist.

3. Explosion ist eine plötzliche Kraftäußerung
durch Ausdehnung von Gasen oder Dämpfen.

4. Implosion ist eine plötzliche Zerstörung eines
Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge
eines inneren Unterdruckes.

5. Als Aufprall von Luftfahrzeugen gilt jede unmittel -
bare Zerstörung oder Beschädigung von ver -
sicherten Sachen (siehe § 1) durch den Aufprall
von Luftfahrzeugen. Luftfahrzeuge sind Flug -
zeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge,
Motorsegler, Frei- und Fesselballone, Drachen,
Fallschirme, Flugmodelle und sonstige für die
Benutzung des Luftraumes bestimmte Geräte,
insbesondere Raumfahrzeuge, Raketen und
ähnliche Flugkörper.

6. Sengschäden sind nur versichert, wenn sie
durch Brand, Blitzschlag, Explosion oder
Implosion entstanden sind.

7. Der Versicherungsschutz gegen Blitzschlag
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Kurzschluss- und Über -
spannungsschäden, die an elektrischen Ein -
richtungen entstanden sind, wenn ein Blitz
nicht unmittelbar auf Gebäude, in denen sich
versicherte Sachen (siehe § 1) befinden, oder
auf Antennenanlagen auf dem Grundstück, auf
dem sich das versicherte Ferien-/Wochenend -
haus (siehe § 9 Nr. 2) befindet, aufgetroffen ist.

§ 5 Einbruchdiebstahl, Beraubung
1. Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn jemand

Sachen wegnimmt, nachdem er in 

a) einen Raum eines Gebäudes einbricht, ein-
steigt oder mittels falscher Schlüssel oder
anderer nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen
bestimmter Werkzeuge eindringt; falsch ist
ein Schlüssel, wenn seine Anfertigung für
das Schloss nicht von einer dazu berechtigten
Person veranlasst oder gebilligt worden ist;
der Gebrauch falscher Schlüssel ist nicht
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass
versicherte Sachen (siehe § 1) abhanden
gekommen sind,

b) einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis
aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe Nr. 1
a) oder andere nicht zum ordnungsgemäßen
Öffnen bestimmte Werkzeuge benutzt, um
es zu öffnen,

c) einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis
mittels richtiger Schlüssel öffnet, die er 
– auch außerhalb der Wohnung – durch
Einbruchdiebstahl oder Beraubung an sich
gebracht hat,

d) einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger
Schlüssel eindringt, die er – auch außerhalb
der Wohnung – durch Beraubung oder ohne
fahrlässiges Verhalten des Versicherungs -
nehmers durch Diebstahl an sich gebracht hat.

2. Einbruchdiebstahl liegt auch dann vor, wenn
jemand

a) aus dem verschlossenen Ferien-/Wochen -
end haus (siehe § 9 Nr. 2) Sachen wegnimmt,
nachdem er sich dort eingeschlichen oder
verborgen gehalten hatte,

b) in einem Raum eines Gebäudes bei einem
Diebstahl angetroffen wird und eines der
Mittel gemäß Nr. 3 anwendet, um sich den
Besitz weggenommener Sachen zu erhalten.

3. Beraubung liegt vor, wenn 

a) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt an -
gewendet wird, um dessen Widerstand
gegen die Wegnahme versicherter Sachen
(siehe § 1) auszuschalten; Gewalt liegt nicht
vor, wenn versicherte Sachen ohne Über -
windung eines bewussten Widerstandes ent-
wendet werden (einfacher Diebstahl/Trick -
diebstahl),

b) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen
(siehe § 1) herausgibt oder sich wegnehmen
lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib
oder Leben angedroht wird, die innerhalb
des Versicherungsortes (siehe § 9 Nr. 2) ver-
übt werden soll,

c) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen
(siehe § 1) weggenommen werden, weil sein
körperlicher Zustand infolge eines Unfalls
oder infolge einer nicht verschuldeten son-
stigen Ursache beeinträchtigt und dadurch
seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

4. Dem Versicherungsnehmer stehen Personen
gleich, die mit seiner Zustimmung in dem versi-
cherten Ferien-/Wochenendhaus (siehe § 9 Nr. 2)
anwesend sind.

* Der Ersatz für Schäden durch Kernenergie richtet sich in der
Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die
Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge ver-
pflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.



5. Der Versicherungsschutz gegen Beraubung
(siehe Nr. 3) erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Sachen, die
erst auf Verlangen des Täters an den Ort der
Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden.

§ 6 Vandalismus
1. Vandalismus liegt vor, wenn jemand auf eine

der in § 5 Nr. 1 a) oder d) bezeichneten Art in
das versicherte Ferien-/Wochenendhaus (siehe
§ 9 Nr. 2) körperlich eindringt und versicherte
Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.
Das gleiche gilt bei einer Beraubung nach § 5
Nr. 3 innerhalb des versicherten Ferien-/Wochen-
endhauses (siehe § 9 Nr. 2).

2. Der Versicherungsschutz gegen Vandalismus
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur -
sachen nicht auf Schäden nach einem versuch-
ten Einbruch oder einer versuchten Beraubung.

§ 7 Leitungswasser
1. Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungs-

widrig ausgetreten ist aus

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasser -
versorgung oder den damit verbundenen
Schläuchen,

b) mit den Zu- und Ableitungsrohren der Wasser -
versorgung verbundenen Einrichtungen oder
aus deren Wasser führenden Teilen,

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampf -
heizung sowie aus Klima-, Wärmepumpen-
oder Solarheizungsanlagen,

d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen,

e) Aquarien oder Wasserbetten,

f) Kanistern, Zisternen und vergleichbaren
Wasservorratsbehältnissen und dem damit
verbundenen Leitungssystem.

2. Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten
(z.B. Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel) sind
dem Leitungswasser gleichgestellt.

3. Versichert sind auch Frostschäden an sanitären
Anlagen und leitungswasserführenden Installa -
tionen sowie Frost- und sonstige Bruchschäden
an deren Zu- und Ableitungsrohren, die der
Versicherungsnehmer als Mieter oder Wohnungs -
eigentümer auf seine Kosten beschafft oder
übernommen hat und für die er nach Vereinbarung
mit dem Vermieter bzw. der Wohnungseigen -
tümer gemeinschaft das Risiko trägt (Gefahr -
tragung).

4. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch

a) Plansch- oder Reinigungswasser,

b) Grundwasser, stehendes oder fließendes
Gewässer, Überschwemmung/Hochwasser
oder Witterungsniederschläge oder einen
durch diese Ursachen hervorgerufenen
Rückstau, es sei denn, es handelt sich um
Leitungswasserschäden durch einen hier-
durch verursachten Rohrbruch,

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Be -
rieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch
Druckproben oder durch Umbauten oder
Reparaturarbeiten an dem Gebäude oder an
der Sprinkler- oder Berieselungsanlage,

d) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass
Leitungswasser (siehe Nr. 1) den Erdfall
oder den Erdrutsch verursacht hat,

e) Schwamm,

f) Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen
und Schwimmbecken

5. Nicht versichert sind Schäden am Inhalt eines
Aquariums, die als Folge dadurch entstehen,
dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist.

§ 8 Sturm, Hagel
1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von

mindestens Windstärke 8 (Windgeschwindig keit
mind. 63 km/Stunde). Ist diese Windstärke für
das im Versicherungsschein bezeichnete Grund -
stück nicht feststellbar, so wird ein versichertes 

Sturmereignis unterstellt, wenn der
Versicherungs nehmer nachweist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden
an Gebäuden in einwandfreiem Zustand
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen
Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zu -
standes des Gebäudes, in dem sich die 
versicherten Sachen (siehe § 1) befunden
haben, nur durch Sturm entstanden sein
kann.

2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes
auf versicherte Sachen (siehe § 1),

b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile,
Bäume oder andere Gegenstände auf ver -
sicherte Sachen (siehe § 1) wirft,

c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a)
oder b) an Gebäuden, in denen sich versi-
cherte Sachen (siehe § 1) befinden, oder an
mit diesen baulich verbundenen Gebäuden.

3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 entsprechend.

4. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit wirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch

a) Sturmflut,

b) Lawinen oder Schneedruck,

c) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß
geschlossene Fenster, Außentüren oder
andere Öffnungen, es sei denn, dass diese
Öffnungen durch Sturm oder Hagel ent -
standen sind und einen Gebäudeschaden
darstellen.

§ 9 Versicherungsort
1. Versicherungsschutz besteht für versicherte

Sachen (siehe § 1) innerhalb des Versicherungs-
ortes. Diese Beschränkung gilt nicht für ver -
sicherte Sachen (siehe § 1), die infolge eines
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort
entfernt und in zeitlichem und örtlichem
Zusammenhang mit diesem Vorgang zerstört
oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Versicherungsort ist das im Versicherungsvertrag
bezeichnete Ferien-/Wochenendhaus des Ver -
sicherungsnehmers; zum Ferien-/Wochenendhaus
gehören auch Loggien, Balkone, an das Ge -
bäude unmittelbar anschließende Terrassen
sowie ausschließlich vom Versicherungsnehmer
oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
lebenden Person zu privaten Zwecken genutzte
Räume in Nebengebäuden – einschließlich
Garagen – des Grundstücks, auf dem sich das
versicherte Ferien-/Wochenendhaus befindet. 

3. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerb -
lich genutzt werden.

4. Für Sturm- und Hagelschäden (siehe § 8)
besteht Versicherungsschutz nur innerhalb von
Gebäuden. Nr. 5 bleibt unberührt.

5. Für Antennenanlagen sowie für Markisen (siehe
§ 1 Nr. 4 a) gilt als Versicherungsort das ge -
samte Grundstück, auf dem sich das versicherte
Ferien-/Wochenendhaus befindet.

§ 10 Wohnungswechsel
Wechselt der Versicherungsnehmer das Ferien-/
Wochenendhaus, geht der Versicherungsschutz
nicht auf das neue Ferien-/Wochenendhaus über.
Während des Wohnungswechsels besteht in beiden
Ferien-/Wochenendhäusern Versicherungsschutz.
Der Versicherungsschutz erlischt mit der Voll -
endung des Umzugs, spätestens zwei Monate nach
Umzugsbeginn. 

§ 11 Versicherungssumme, 
Versicherungswert

1. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dem
Versicherungswert entsprechen.

2. Versicherungswert ist der Neuwert. Ist der Zeit -
wert der versicherten Sachen im Schadenfall
niedriger als 40% des Neuwertes, gilt als Ver -
sicherungswert nur der Zeitwert. 

3. Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert
(Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher 
Art und Güte) in neuwertigem Zustand abzüglich
der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

Sind Sachen für Ihren Zweck in dem versicherten
Haushalt nicht mehr zu verwenden, so ist der
Versicherungswert der für den Versicherungs -
nehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).

§ 12 Vertraglich vereinbarte, besondere
Obliegenheiten des Versicherungs -
nehmers,  Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften

Als vertraglich vereinbarte, besondere
Obliegenheit hat der Versicherungsnehmer 

a) in der kalten Jahreszeit das Ferien-/Wochen -
endhaus zu beheizen und dies genügend
häufig zu kontrollieren oder alle wasserfüh-
renden Anlagen und Einrich tungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten,

b) für die Zeit, in der sich niemand in dem
Ferien-/Wochenendhaus aufhält, alle Schließ -
vorrichtungen und vereinbarten Sicherungen
zu betätigen und die vereinbarten Einbruch -
meldeanlagen einzuschalten,

c) alle Schließvorrichtungen, vereinbarten
Sicherungen und vereinbarten Einbruch -
meldeanlagen in gebrauchsfähigem Zustand
zu erhalten; Störungen, Mängel und
Schäden sind unverzüglich zu beseitigen.

Nr. b) findet keine Anwendung, soweit die Ein -
haltung dieser Obliegenheit dem Versicherungs -
nehmer oder seinem Repräsentanten bei ob -
jektiver Würdigung aller Umstände billigerweise
nicht zugemutet werden kann.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1.
genannte Obliegenheit, ist der Versicherer unter
den in § 13 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei.

§ 13 Obliegenheiten vor, bei und nach
Eintritt des Versicherungsfalles

1. Obliegenheiten vor Eintritt des
Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die
der Versicherungsnehmer vor Eintritt des
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, be -
hördlichen sowie vertraglich vereinbarten
Sicherheitsvorschriften gemäß § 12,

ab) die Einhaltung aller sonstigen vertrag-
lich vereinbarten Obliegenheiten
gemäß § 12,

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätz-
lich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit,
die er vor Eintritt des Versicherungsfalles
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat,
so kann der Versicherer innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos
kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist
ausgeschlossen, wenn der Versicherungs -
nehmer beweist, dass er die Obliegenheit
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des
Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach
Eintritt des Versicherungsfalles 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung
und Minderung des Schadens zu sorgen;

ab) dem Versicherer den Schadeneintritt,
nachdem er von ihm Kenntnis erlangt
hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich
oder telefonisch – anzuzeigen;

ac) Weisungen des Versicherers zur
Schadenabwendung/-minderung – ggf.
auch mündlich oder telefonisch –
einzuholen, wenn die Umstände dies
gestatten;

ad) Weisungen des Versicherers zur Schaden -
abwendung/-minderung, soweit für 
ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungs vertrag
beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungs -
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen
zu handeln;



ae) Schäden durch strafbare Handlungen
gegen das Eigentum unverzüglich der
Polizei anzuzeigen;

af) dem Versicherer und der Polizei unver-
züglich ein Verzeichnis der abhanden
gekommenen Sachen einzureichen;

ag) das Schadenbild so lange unverändert
zu lassen, bis die Schadenstelle oder
die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind.
Sind Veränderungen unumgänglich,
sind das Schadenbild nachvollziehbar
zu dokumentieren (z.B. durch Fotos)
und die beschädigten Sachen bis zu
einer Besichtigung durch den Versicherer
aufzubewahren;

ah) soweit möglich dem Versicherer unver-
züglich jede  Auskunft – auf Verlangen
in Schriftform – zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles
oder des Umfanges der Leistungs pflicht
des Versicherers erforderlich ist sowie
jede Untersuchung über Ursache und
Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht zu
gestatten.

ai) vom Versicherer angeforderte Belege
beizubringen, deren Beschaffung ihm
billigerweise zugemutet werden kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung
des Versicherers einem Dritten zu, so hat
dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2
a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies
nach den tatsächlichen und rechtlichen Um -
ständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine
Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Ver -
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegen -
heits verletzung ist der Versicherer jedoch
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungs nehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles
noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach
Eintritt des Versicherungsfalles bestehende
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist
der Versicherer nur dann vollständig oder
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.

§ 14 Entschädigungsberechnung 
und Ent schädigungsgrenzen, 
Unter versicherung

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei

a) zerstörten oder abhanden gekommenen
Sachen der Versicherungswert (siehe § 11)
bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe 
§ 3),

b) beschädigten Sachen die notwendigen Re -
paraturkosten bei Eintritt des Versicherungs -
falles zuzüglich einer durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung,
höchstens jedoch der Versicherungswert
(siehe § 11) bei Eintritt des Versicherungsfalles
(siehe § 3). Wird durch den Schaden die
Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht beein-
trächtigt und ist dem Versicherungsnehmer
die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (so
gen. Schönheitsschaden), so ist die Beein -
trächtigung durch Zahlung des Betrages aus-
zugleichen, der dem Minderwert entspricht.

2. Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 
angerechnet.

3. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der
Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt
ist; das gleiche gilt, wenn der Versicherungs -
nehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt
hat.

4. Die Entschädigung für versicherte Sachen ist je
Versicherungsfall (siehe § 3) auf die vereinbarte
Versicherungssumme (siehe § 11) begrenzt. 

5. Der Versicherer nimmt keinen Abzug wegen
Unterversicherung vor.

6. Nr. 5 gilt nur, solange nicht ein weiterer Hausrat -
versicherungsvertrag desselben Versicherungs-
nehmers für denselben Versicherungsort ohne
Vereinbarung gemäß Nr. 5 besteht.

7. Versicherungsnehmer und Versicherer können
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres
durch schriftliche Erklärung verlangen, dass
diese Bestimmungen mit Beginn des nächsten
Versicherungsjahres entfallen. Macht der
Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag inner -
halb eines Monats nach Zugang der Erklärung
des Versicherers zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres kündigen.

§ 15 Wieder herbeigeschaffte versicherte
Sachen

1. Wird der Verbleib abhanden gekommener
Sachen ermittelt, hat der Versicherungsnehmer
dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
bevor die volle Entschädigung für diese Sache
gezahlt worden ist, behält er den Anspruch 
auf die Entschädigung, falls er die Sache inner-
halb von zwei Wochen dem Versicherer zur
Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese
Sache gewährte Abschlagszahlung oder auf 
den gemeinen Wert beschränkte Entschädigung
zurückzuzahlen.

3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in
voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt
worden ist, hat der Versicherungsnehmer die
Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der
Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht
innerhalb von 2 Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers aus-
zuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
nachdem für diese Sache eine Entschädigung
gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weni-
ger als den Versicherungswert betragen hat,
kann der Versicherungsnehmer die Sache
behalten und muss sodann die Entschädigung
zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb
von zwei Wochen nach Empfang einer schrift-
lichen Aufforderung des Versicherers nicht
bereit, hat der Versicherungsnehmer die Sache
im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm ge -
leisteten Entschädigung entspricht.

5. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht
es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die
Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu ver-
schaffen.

6. Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen,
hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigen -
tum und alle sonstigen Rechte zu übertragen,
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Sind wieder herbeigeschaffte Sachen beschä-
digt worden, kann der Versicherungsnehmer
Entschädigung gemäß § 14 Nr. 1b auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen
gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben.

8. Gelangt der Versicherer in den Besitz einer
abhanden gekommenen Sache, gelten Nr. 1 bis
7 entsprechend.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus 
besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung
des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Ver -
sicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch
rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes
in der Person des Versicherungsnehmers
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei -
führung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden
grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des
Versicherungsfalles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungs -
pflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den
Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den
Grund oder die Höhe der Entschädigung von
Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen ver-
sucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch
durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den
Versicherungsnehmer wegen Betruges oder
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Bedingungsanpassungsklausel
1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betrof-

fenen Bedingungen des Versicherungsvertrages
zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen
(Anpassung), wenn

a) sich Änderungen bestehender oder Inkraft -
treten neuer Rechtsvorschriften unmittelbar
auf sie auswirken,

b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung
zu ihnen ändert,

c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig
feststellt oder

d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder
Kartellamt durch bestandskräftigen Ver -
waltungsakt für mit geltendem Recht nicht
vereinbar erklärt werden oder gegen Leit -
linien oder Rundschreiben dieser Behörden
verstoßen.

2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Be -
ding ungen über Gegenstand und Umfang der
Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss,
Beitragsanpassung, Vertragsdauer und Kündi -
gung.

3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die
genannten Änderungsanlässe das bei Vertrags -
schluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen
Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeu-
tendem Maße gestört ist. In den Fällen der
Unwirksamkeit und der Beanstandung einzelner
Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus
nur dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vor -
schriften keine Regelungen enthalten, die an
die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten
Bedingungen treten.

4. Durch die Anpassung darf das bei Vertrags -
schluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen
Leistung und Gegenleistung bei Gesamt -
betrachtung der Anpassung nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers geändert werden
(Verschlechterungsverbot). Die Anpassung
muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden
Vertragsauslegung unter Wahrung der beider-
seitigen Interessen erfolgen.

5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben
genannten Voraussetzungen für im wesentlichen
inhaltsgleiche Bedingungen des Versicherers,
wenn sich die gerichtlichen und behördlichen
Entscheidungen gegen Bedingungen anderer
Versicherer richten.



6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der
Anpassung muss von einem unabhängigen
Treuhänder überprüft und bestätigt werden. 
Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichts -
gesetzes für die Bestellung eines Treuhänders
gelten entsprechend.

7. Die angepassten Bedingungen werden dem Ver -
sicherungsnehmer schriftlich bekannt gegeben
und erläutert. Der Versicherungsnehmer kann
den Vertrag bis und zum Zeitpunkt des Inkraft -
tretens der Änderung kündigen.
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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. 
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und 
wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besse­
ren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuch­
lichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. 
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer 
Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gere­
gelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt 
die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im 
Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht 
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der spei­
chernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechts­
grundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versiche­
rungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der 
Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des 
Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf.  
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teil­
weise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine 
Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich 
zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, 
erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von medizini­
schen Daten eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- 
und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 
Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel ent­
halten, um bestimmte Berufsgruppen von den Verpflichtungen 
aus dem Berufsgeheimnis zu entbinden.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1.	 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag not­
wendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag 
(Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungs­
technische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), 
Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bank­
verbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen 
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden 
und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt 
ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung 
Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder 
bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten).

2.	 Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der 
Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese 
Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versiche­
rungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, 
Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. 
Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung 
mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen 
sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie 
ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3.	 Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte 
bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im 
Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des 
Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände 
anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und 
Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige ande­
re Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder 
gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, 
eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten 
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum ent­
standenen  Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, 
andere  Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelver­
sicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei 
Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezo­
genen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten 
des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, 
Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.

4.	 Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es 
notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklä­
rung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versiche­
rungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband 
bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechen­
de Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu beste­
hen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme. Solche 
Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) und beim Verband der pri­
vaten Krankenversicherung. 

Beispiele für die Aufnahme in diese Hinweissysteme und 
deren Nutzung:

Lebensversicherer
	� Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos 

bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
	� aus versicherungsmedizinischen Gründen,
	� auf Grund der Auskünfte anderer Versicherer,
	� wegen verweigerter Nachuntersuchung;
	� Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung 

seitens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens 
des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszu­
schläge.

Zweck: Risikoprüfung.
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Unfallversicherer
Meldung bei

	� erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 
Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsver­
letzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls 
oder von Unfallfolgen, 

	� außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach 
Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss­
brauch.

Kfz-Versicherer
	� Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-

Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht 
des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Sachversicherer
	� Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung 

vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des 
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und 
bestimmte Schadenssummen erreicht sind.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung 
weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer
	� Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss­

brauchs) Schadenfällen, insbesondere in der 
Reisegepäckversicherung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Ver­
sicherungsmissbrauch.

Rechtsschutzversicherer
	� Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen 

Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens 
zwei Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten.

	� Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Ver­
sicherer nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb 
von 36 Monaten.

	� Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen 
Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer 
betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei 
der Antragstellung.

5.	� Datenverarbeitung in und außerhalb der 
Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B Lebens-, Kranken-, Sach­
versicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Bauspa­
rkassen, Kapitalanlagegesellschaften) werden durch rechtlich 
selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen 
umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbei­
ten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusam­
men. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche 
zentralisiert, wie das  Inkasso oder die Datenverarbeitung. So 
wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie 
Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschlie­
ßen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, 
ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. 
Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind 
die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, 
Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen 
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann ein­
gehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen 
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
korrekt verbucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der 
Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung”, 
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesund­
heits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus­
schliesslicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unter­
nehmen an: 

	� Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, 
	 Bad Homburg;

	� Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft, Direktion für 
	 Deutschland, Bad Homburg;

	� Basler Versicherungs-Gesellschaft,
	 Direktion für Deutschland, Bad Homburg;

	� Avetas Versicherungs-AG, Bad Homburg;
	� Deutscher Ring-Versicherungsgruppe, Hamburg.

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und 
Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer 
Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Bauspar-
verträge, Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bau­
sparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften 
ausserhalb der Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir 
mit:

	� Roland Rechtsschutz-Versicherungs AG, Köln;
	� BHW Bausparkasse, Hameln;
	� Victoria Krankenversicherung, Düsseldorf;
	� Pioneer Investments Kapitalanlagengesellschaft mbh, 

Unterföhring, München.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen 
Vermittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreu­
ung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die ge­
nannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-
betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen 
Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung 
der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausführungen 
unter Punkt 6.

6.	 Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmens­
gruppe bzw. unseres Kooperationspartners werden Sie 
durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer 
Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen be-
rät. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der 
Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Bauspar­
kassen, Kapitalanlagegesellschaften u. a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält 
der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung 
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Ver­
trags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Bei­
träge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl 
der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen 
sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere 
finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres 
Bausparvertrages. 

Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der 
Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler 
auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.



Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst die­
se personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten 
Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von 
uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten infor­
miert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich ver­
pflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonde­
ren Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und 
Datengeheimnis) zu beachten.

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mit­
geteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z.B. durch 
Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), 
regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden  
hierüber informiert.

7.	 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht 
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wen­
den Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
Ihres Versicherers.

Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rück­
versicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.

8.	 Bonitätsprüfung
Informationen zum bisherigen Zahlverhalten beziehen wir von 
der InFoScore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 
Baden-Baden.

Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer 
Verfahren beziehen wir von der INFORMA Unternehmens- 
beratung GmbH, Freiburger Str. 7, 75179 Pforzheim, 
Tel. 01805/136633 (0,12 EUR/Minute). Dieser Hinweis 
erfolgt entsprechend den Vorschriften des § 33 Abs. 1 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

9.	�Einwilligungsklausel nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz – BDSG

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen 
Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder 
Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-
Vertragsänderung) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung 
des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie 
zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere 
Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zur Weitergabe dieser 
Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung 
gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages 
sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantrag­
ten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen. Ich 
willige ferner ein, dass die Basler Securitas Versicherungs-
Aktiengesellschaft meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen 
führen und an den zuständigen Vermittler weitergeben darf, 
soweit dies der ordnungsmäßigen Durchführung meiner 
Versicherungsangelegenheiten dient. Ohne Einfluss auf den 
Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass 
der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung 
auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom 
Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen 
konnte, das zusammen mit weiteren gesetzlich vorgesehenen 
Verbraucherinformationen – auf Wunsch sofort – überlassen 
wird.
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Belehrung über das Widerrufsrecht nach § 8 VVG

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie der Leistungsvorschlag (Pro
duktinformationsblatt und Versicherungsinformationen) und diese 
Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an die Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, 
Basler Str. 4, 61345 Bad Homburg. Bei einem Widerruf per Telefax ist 
der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 06172 / 125496. 
E-Mails senden Sie an: info@basler.de

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. 
Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs. 

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat oder bei Verträgen mit einer vor
läufigen Deckung.

Mitteilung über die Folgen einer vorvertraglichen 
Anzeigepflichtverletzung nach § 19 VVG

Bis zur Abgabe der Vertragserklärung sind Sie verpflichtet, uns die 
Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für unseren Entschluss, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und 
nach denen wir Sie in Textform gefragt haben, anzuzeigen. Es sind 
auch solche Umstände zu nennen, denen Sie nur geringe Bedeutung 
beimessen. Sie können Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Falls wir Ihnen 
auch nach Ihrer  Vertragserklärung, aber noch vor Vertragsannahme 
Fragen zu den Gefahrumständen stellen, sind Sie auch hier in die-
sem Fall zur Anzeige verpflichtet. 

Falls Sie diese Anzeigepflicht verletzen, können wir vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, Sie haben die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. In diesem Fall haben wir das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsveränderung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen.

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weite-
re Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist. Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsveränderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannten. 

Belehrung über Widerrufsrecht und Mitteilung über die Folgen von 
Anzeige- und Auskunftspflichtverletzungen 
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Basler Securitas
Versicherungs-Aktiengesellschaft
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Basler Versicherungen Privat

■	 Finanziell vorsorgen und das Leben gestalten

	 Individuelle Absicherung für den Ruhestand, die Familie und den 

	 privaten Besitz. Von der Altersvorsorge über den Hausrat-Schutz bis zur 

	 Zusatzversicherung bei Berufsunfähigkeit, 

	 die Basler Versicherungen bieten umfassende Lösungen. 

Basler Versicherungen Firmen

■	 Existenz sichern und Risiken verringern

	 Umfangreicher Schutz aus einer Hand, für selbstständige Unternehmer, 

	 Freiberufler und Gewerbetreibende. 

	 Ob All Risks-Deckung oder klassische Risikoabsicherung, 

	 die Basler Versicherungen bieten umfassende Konzepte. 

Wir sind gerne für Sie da

Vielseitig
Partnerschaftlich
Kompetent

Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Basler Str. 4, 61345 Bad Homburg v.d.H. 

 

Besuchen Sie uns im Internet oder rufen Sie uns an:

www.basler.de oder

Telefon: 0 61 72-12 52 22

Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr

Ihr Betreuer der Basler Versicherung vor Ort


